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Erstmalig bieten wir Ihnen als

Steuerberater, Wi rtschaftsprüfer
oder Rechtsanwalt die Celegenheit
zum Direktabschluss einer Berufs-

unfähigkeitsabsicheru ng mit verein-

fachter Cesundheitsprüfung an.

Seit dem Ll.200'l, mit dem Wegfall
der Berufsunfähigkeitsrente für
unter 40-Jährige in der Cesetzlichen
Rentenversicheru ng, ist das Thema

der Berufsunfähigkeit aktuel ler

denn je. Sie als Steuerberater oder
Rechtsanwalt sind in der Regel zwar
Mitglied eines leistungsstarken be-

rufsstä nd ischen Versorgu n gswerkes,

aber reicht diese Crundversorgung
wirklich aus?

Nutzen Sie die Celegenheit zur
Ergänzung Ihrer bestehenden Berufs

unfähigkeitsabsicherung und

schicken Sie uns den beiliegenden
Vorschlag am besten gleich zurück.
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Editorial
Sehr geehrte Leserin, sehr geehrter Leser,

der BGH wiederholt, dass es für die Zulössigkeit der

Feststel I u ng sy'Reg resskla g en g e g e n S t e u e r b e r a t e r
oder Rechtsanwälte nicht auf die bloße Möglichkeit,
sondern auf die Wahrscheinlichkeit eines Schaden-
eintritts ankommt. Letzteres ist z.B, ab lngangsetzung
d er Verjö h r u n g sfri st g eg eb en.

Zur Notarhaftung bei Betreuung einer vorweggenom-
menen Erbfolge bestatigt der BCH die Pf licht zur
Belehrung über Beurkundungspflichten wegen S 313
BCB und über die erbrechtliche Tragweite in Bezug
quf die Ausgleichspflicht unter Miterben.

Der Anwalt darf nicht,,in derselben Rechtssache"
beiden Parteien pflichtwidrig Rat erteilen (95 356
StGB,43a Abs.4 BRA),3 Abs. I B0), Hiergegen ver-

stößt er, wenn sich ein ihm unterbreiteter Sachverhalt
ouch nur teilweise mit dem ihm von einem anderen
M a n d a n ten u n terb re i tete n Ko m p I ex ü b e rsc h n e i d et
(0LC Hamburg).

Hat der Mandant aufgrund fehlerhofter Beratung zu
wenig Steuern bezahlt und nutzt er diese Liquiditdt
zur Zeichnung einer Schiffsbeteiligung, muss er die
dadurch erlangten Steuervorteile auf den behaupteten
Zinsschaden anrechnen lassen (OLC Düsseldorf).

Gebühren wegen Ahschlussvorarbeiten kann der
Steuerberater nur in Ansqtz bringen, wenn er die
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oder unvollstöndig ist. ln diesem Urteil weist dqs
OLG Düsseldorf darauf hin, dass bei einer Kapital-
gesellschaft, die eine Gaststätte und einen Crund-
stückshandel betreibt, zwei Bilanzen und eine konso-
lidierte Bilanz zwar sinnvoll, aber nicht notwendig
sind.

Zu dem ,,AIltagsthemq" der Zuschützung wiederholt
das LG Potsdom in einer neuen Entscheidung, dass

sie keinen Schaden des Mondanten darstellt. Will der
Mondant diese Behauptung aufstellen, muss er eine

ordnungsgemöße Cewinnermittlung vorlegen und der
Zuschatzung gegenüberstellen. Hat er sich in der

Betriebsprüfung mit dem Prüfer üher die Zuschötzung
geeinigt, spricht auch das für die Richtigkeit der
Zuschatzung.

Doss die Belehrung oder Beratung sozialversicherungs'
rechtlicher Fragen nicht zur ordnungsgemrißen Erfül-
lung der Lohnbuchhaltung gehört, bestötigt das LA

Limburg. Es weist klarstellend darauf hin, dass tarif-
Iiche Zusatzeinrichtungen auch zu dem Bereich ge'
hören, über den nicht belehrt wird. Der Mandant ist
der Unternehmer und kennt den Tarifvertrag. Der

Steuerberater würde sich andernfolls auf das Gebiet
der Rechtsberatu ng begeben,

lel

Mit freundlichen Grü ßen

lhr Dr. Jürgen Gröfe

GI Aktuell
BVerfG: Zum Praxisschild des Zahnarztes/
Täti gkeitsschwerpu nkt

Die 2. I(ammer des Ersten Senats des BVerfG hat
in zwei Fällen Urteile aufgehoben, mit denen
Zahnärzten verboten worden war, ihren Tätig-
keitsschwerpunkt,,Implantologie" auf dem
Praxisschild zu verlautbaren.

1. Die Beschwerdeführer (Bf) sind Zahnärzte,
denen vom Bundesverband der niedergelassenen
implantologisch tätigen Zahnärzte in Deutsch-
land e.V. (BDIZ) ein Zertifikat über den Nach-

weis besonderer Kenntnisse und Fähigkeiten im
Bereich der oralen Implantologie erteilt wurde.
Sie sind seit vielen Jahren auf diesem Gebiet
tätig und erwirtschaften ein Viertel oder sogar
etwa die Hälfte des Honoraraufl<ommens mit
implantologischen Leistungen. Auf Briefbögen
und dem Praxisschild führten sie den Zasatz
,,Tätigkeitsschwerpunkt Implantologie".

Das Landesberufsgericht für Zahnärzte in Baden-

Württemberg hat wegen berufsunwürdigen Ver-

haltens und eines Verstoßes gegen das berufs-
rechtliche Werbeverbot Geldbußen gegen die Bf
.,^-L**^+vsrrrd116(.

2. Die Verfassungsbeschwerden (Vb) gegen diese
Vcrrrrtcilrrnrren sind crfnlsreich. weil die Ilrteile

-^^- _ö- -_ -_-t

auf einer grundsätzlich unrichtigen Anschauung
von der Bedeutung der Berufsfreiheit (Art, 12

Abs. 1 GG) beruhen. Das Rechtsgut der Gesund-
heit der Bevölkerung und das hierdurch ver-
anlasste Werbeverbot, das eine gesundheits-
politisch unerwünschte I(ommerzialisierung
des Arztberufes vermeiden soll, rechtfertigen
es nicht, alle Angaben und Zusätze aufdem
Praxisschild außer den in der Berufsordnung
ausdrticklich zugelassenen ohne Rilcksicht
auf ihren Sinn und Zweck oder ihren Informa-
tionswert generell zu verbieten. Auch Arzten
ist nicht jede werbende Maßnahme untersagt;
verboten ist nur die berufswidrige Werbung.

Es besteht ein Interesse am Leistungsangebot
eines Zahnarztes, sofern er sich spezialisiert
hat. Die Berufsordnung erkennt dies an, indem
Informationen gegenüber Kollegen ebenso
erlaubt sind wie die Angabe von Interessens-
schwerpunkten gegenüber der Kammer. Zwar
kommt dem Praxisschild eine größere Breiten-
wirkung zu, die Gefahr der Irrefrihrung und
der Verwechslung eines Tätigkeitsschwerpunkts
mit einer Gebietsbezeichnung wächst hierdurch
aber nicht. Die Patienten werden diese Angabe
nach ihrem Wortlaut dahin verstehen, dass der
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Der Beklagte vertritt die Auffassuqg, dass der
Steuerberater, der mit der Lohnbuchführung
und Lohnabrechnung beauftragt ist, Prüfungen
und Beratungen in sozialversicherungsrechtli-
cher Hinsicht nicht vorzunehmen habe; schließ-
lich habe der Mitarbeiter S. auch auf Bedenken
hingewiesen. (. . .)

Die I(lage ist nicht begründet. Dem Kläger
stehen keine Ansprüche gegenüber der Beklag-
ten wegen der Schlechterfüllung des Auftrags,
die Lohnbuchhaltung für 1995 und 1.996 zu
führen, zu.

Aus den Gründen

Es gehört im Anschluss an die zitierte Entschei-
dung des Landgerichts Limburg a.d. Lahn vom
2.5.1986 zu den Befugnissen und Aufgaben
des Steuerberaters, der für den Mandanten die
Lohnbuchführung und Lohnabrechnung fertigt,
die nach den einschlägigen Sozialversiche-
rungsgesetzdn sich ergebenden Arbeitnehmer-
anteile zur I(ranken-, Arbeitslosen- und Renten-
versicherung festzustellen und bei der Ermitt-
lung des Nettolohns zu berücksichtigen.

Zu seinen Aufgaben gehört es nicht, Prüfungen
sozialversicherungsrechtlicher Art vorzuneh-
men oder insoweit zu beraten.

Dieses Gebiet und auch dasjenige der tariflichen
Zusatzversorgungseinrichtungen sind eigenstän-
dige Gebiete, die nicht von einem Steuerberater
zu berücksichtigen sind, wenn er nicht gerade
mit der Klärung dieser Frage betraut worden ist.
Die Beklagte war mit Buchhaltungstätigkeit be-
auftragt, wobei die Fakten von den Mandanten
vorgegeben waren.

Soweit die Beklagte keine Prüfungs- und Be-

ratungspflicht trifft, ist auch keine Hinweis-
pflicht gegeben.

Das Gericht vermag nicht die Einschätzung
des Klägers zu teilen, dass der Steuerberater,
der mit der Lohnbuchhaltung beauftragt ist,
auf solche Dinge hinweisen muss, die ihm bei
der Durchführung seiner Aufgaben ins Auge
springen müssen, Diese Rechtsauffassung, die
mit der Formulierung ,,ins Auge springen
müssen" auch eine Haftung für fahrlässig über-
sehene Gesichtspunkte statuieren will, setzt
gedanklich die Bejahung einer Prüfungspflicht
voraus, die aus den genannten Gründen zu ver-
neinen ist.

Nach den vorstehenden Ausführungen kommt
es nicht mehr entscheidend darauf an, dass

der Kläger auch die Kalkulation seiner Stunden-
sätze, die Veränderung dieser Stundensätze
durch die Beiträge zur Zusatzversorgungskasse
und die Möglichkeit der Durchsetzung der
erhöhten Preise am Markt derzeit nicht aus-

reichend dargestellt hat.

Die für die Jahre 1995 und 1996 angegebenen
Stundensätze von 50 und von 56 DM erscheinen
,,aus der Luft gegriffen", ohne dass die Kalkula-
tion näher erläutert wäre. Eine genauere Dar-
stellung der internen I(ostenstruktur wäre ins-
besondere aus dem Grund erforderlich gewesen,
da sich der Kläger eines Stundensatzes berühm-
te, der ca. 20 DM unter den Stundensätzen eines
Konkurrenten liege. Es erscheint ungewöhnlich,
dass nicht versucht worden sein soll, die Stun-
densätze anzusetzen, die ,,der Markt hergibt".

Es kommt hinzu, dass der Kläger ausweislich
seiner Bezugnahme auf die Anlage ... die Erstat-
tungen der ULAK bereits in Abzug gebracht hat.
Der Umfang von Erstattungen dürfte jedoch, die
Kalkulation der Stundensätze zu Jahresbeginn
vorausgesetzt, für das nachfolgende Jahr noch
nicht mit der erforderlichen Sicherheit abzu-
sehen sein, so dass insoweit nicht zu erkennen
ist, wie der Kläger diesen Gesichtspunkt bei der
Ermittlung seines Stundensatzes berücksichtigt
hat. Der Kläger hat auch nicht dargestellt, dass

er den behaupteten Stundensatz von 50 bzw.
55 DM tatsächlich bei den Endkunden in Rech-

nung gestellt hat. (...)

GI Leitsätze
Steuerberate r/ Berutsbezeichnu n g/,,N L"

1, Die Bezeichnung ,,Nl-Steuerberater in NL" ist
auch im Falle einer Niederlassung als Belasting-
adviseur in den Niederlanden irreführend. Sie

entspricht zudem nicht den Anforderungen des
g 3 Nr. 4 StBerG neuer Fassung.

2. Die nicht auf entsprechender beruflicher
Qualifikation beruhende Bezeichnung,,Buch-
führungshilfe" ist unzulässig, wenn nicht
zugleich darauf hingewiesen wird, dass Gegen-

stand der Dienstleistung nur das Buchen laufen-
der Geschäftsvorfälle einschließlich Kontieren
ist.
(OLG Frankfurt, IJrt. v. 5.10.2000 - 6 U 97/98,
OLG-Report 2000, 337)

Zahnarzt insoweit über besondere Erfahrungen
verfügt und nachhaltig tätig ist. Missverständ-
nisse tauchen insbesondere dann nicht auf,
wenn ein Arzt mit der Gebietsbezeichnung
Mund-, Kiefer- und Gesichtschirurgie den Tätig-
keitsschwerpunkt mit dem Ztsatz BDIZ der
Gebietsbezeichnung anfügt. Auch wenn die
Spezialisierung bei Zahnärzten nur selten vor-
kommen mag, gebietet es Art. 12 Abs. 1 GG, dass

die Gerichte nicht durch Informationsverbote
den Patienteninteressen zuwider auf eine Nivel-
lierung in der Außendarstellung hinwirken.

Bei Auslegung und Anwendung der Normen
ist allerdings dem berechtigten Interesse der
Kammern an Qualitätssicherung Rechnung zu
tragen. Dies setzt voraus, dass die Selbstdar-
stellung auf dem Praxisschild überprüfbar
bleibt. Die Regelungen in der Berufsordnung
über die zulässigen Angaben auf dem Praxis-
schild beruhen auf der Gemeinwohlbindung der
Zahnärzte und der hiermit korrespondierenden
Funktion der Kammern, einen Teil staatlicher
Überwachung in Eigenverantwortung wahr-
zunehmen. Ein vollständiges Verbot der Angabe
von Tätigkeitsschwerpunkten ist zu Kontroll-
zwecken indes nicht erforderlich.

Ob nach Abwägung aller Belange nur eine be-
schränkte Zahl vorgegebener Leistungsangebote
oder -schwerpunkte benannt werden darf, war
vorliegend nicht zu entscheiden, weil sich
jedenfalls die Implantologie als Schwerpunkt
tatsächlich herausgebildet hat und Mehrfach-
nennungen nicht im Streit sind. An der nach-
haltigen Tätigkeit der Bf auf dem von ihnen be-
nannten Spezialgebiet bestanden keine Zweifel.
(BVerfG, Beschl. v. 23.7.2001 - I BvR 873/00 u.

1 BvR 87a/00)

Pressemitteilung d. BVerfG v. 37.7.2007

BFH: Tafelgeschäfte, Maßnahmen'der Steuer-

fahndung und Bankengeheimnis

In einem neuerlichen Verfahren des vorläufigen
Rechtsschutzes hatte der Bundesfinanzhof (BFH)

Gelegenheit, seine Rechtsprechung zum Vor-
gehen der Steuerfahndung (Steufa) beim Auf-
spüren von Tafelgeschäften weiter zu präzisie-
ren. Dabei ging es um die Frage, welche Prü-
fungs- und Kontrollrechte die Steufa hat, wenn
sie bei Steuerfahndungsmaßnahmen im Banken-
bereich Tafelgeschäfte von Bankkunden fest-
stellt, und insbesondere darum, ob die bei einer
Bankdurchsuchung hierüber gewonnenen Unter-

Gl 9/2001 . Seite 21 I

lagen und Erkenntnisse in der Form von Kon-
trollmitteilungen an die Veranlagungsfinanz-
ämter weitergegeben werden dürfen (Beschl.
v. 15.6.2001 - VII B 11/00).

Im Streitfall wollte eine Sparkasse mit dem
Antrag auf Erlass einer einstweiligen Anordnung
verhindern, dass das bei der Durchsuchung
ihrer Geschäftsräume beschlagnahmte I(on-
trollmaterial ilber Tafelgeschäfte von der
Steufa ftir Zwecke des Besteuerungsverfahrens
im Wege von Kontrollmitteilungen ausgewer-
tet würde. Das FG lehnte diesen Antrag ab; die
Beschwerde des Kreditinstituts hatte keinen
Erfolg.

Der BFH bestätigte zunächst seine Rechtspre-
chung, dass die Inhaberschaft von Tafelpapie-
ren als solche einen strafrechtlichen Anfangs-
verdacht nicht begründen könne, da diese
Wertpapiere vom Gesetz zugelassen seien und
legal erworben werden könnten. Wickele ein
Kunde bei seinern Ikeditinstitut indessen, wie
im Streitfall, Tafetpapiergeschäfte außerhalb
seiner dort geführten l(onten und Depots
durch Bareinzahlungen und Barabhebungen
anonym ab, müsse er sich nicht nur fragen
lassen, warum er dies tue, sondern müsse auch
den (von ihm widerlegbaren) Anfangsverdacht
ertragen, er habe mit dieser Art der Geschäfts-
abwicklung möglicherweise die Weiche für eine
nachfolgende Steuerverkürzung oder Steuer-
hinterziehung stellen wollen.

Der im Streitfall somit bestehende Anfangsver-
dacht mache den Weg für weitere Nachforschun-
gen der Steufa frei. Der einer Steuerstraftat ver-
dächtige Bankkunde (nach dessen Tod auch sein
Erbe) müsse selbst noch nach Eintritt eines Straf-
verfolgungshindernis ses (2.B. Strafverfolgungs-
verjährung) mit einem Vorgehen der Steufa
zwecks Ermittlung der Besteuerungsgrundlagen
rechnen, solange hinsichtlich des in Frage

stehenden Steuerentstehungstatbestands noch
keine Festsetzungsverjährung eingetreten sei.

Der Anfangsverdacht beseitige auch die Schutz-
wirkung des so genannten Bankengeheimnisses
(S 30a Abs. 3 der Abgabenordnung). Dieses stehe
im Streitfall der Auswertung des im Rahmen
einer richterlichen Beschlagnahmeanordnung
gewonnenen Materials durch Kontrollmittei-
lungen an die zuständigen Veranlagungsfinanz-
ämter nicht im Wege.
(BFH, Beschl. v. 15.6.2001 - Vll B II/00)

Pressemitteilung d. BFH v. 2.8.2007
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BFH: Steuerberater ausnahmsweise ohne Gewinn-
erzielu ngsabsicht

Der Bundesfinanzhof (BFH) hat mit Urteil vom
31.5.2001 - IV R 81/99 die Berufstätigkeit eines
selbstständigen Steuerberaters als so genannte
Liebhaberei beurteilt und die erzielten Verluste
nicht zum Ausgleich mit anderen positiven
Einkünften zugelassen.

Der ICäger hatte sich nach seiner Pensionierung
in der Finanzverwaltung als Steuerberater
niedergelassen und außerdem eine Steuerbera-
tungs-GmbH gegründet. Die meisten Mandate
betreute der I(läger als Geschäftsführer der
GmbH; nur sechs bis neun Mandate nahm er
als selbstständiger Steuerberater wahr.

Von Anfang an ergaben sich aus der selbststän-
digen Tätigkeit nur Verluste, die das Finanzamt
schließlich nicht mehr anerkannte. Vor dem
Finanzgericht (FG) räumte der Kläger ein, die
Praxis in erster Linie deshalb fortgeführt zu
haben, um seinem Sohn nach Abschluss dessen
Ausbildung die Möglichkeit zur Praxisübernahme
offen zu halten.

Der BFH bestätigte die Auffassung des FG, der
Kläger habe keine Gewinnerzielungsabsicht
gehabt. Dies könne zwar nicht allein aus einer
objektiv negativen Gewinnprognose für den
Betrieb des Klägers geschlossen werden. Ein
solcher Schluss sei nur gerechtfertigt, wenn die
Verlust bringende Tätigkeit typischerweise dazu
bestimmt sei, der Befriedigung persönlicher
Neigungen oder der Erlangung wirtschaftlicher
Vorteile außerhalb der einkommensteuerlich
zu erfassenden Einkilnfte zu dienen.

Bei allen anderen Tätigkeiten, so auch bei der
Tätigkeit als Steuerberater, spreche ein An-
scheinsbeweis für das Bestehen einer Gewinn-
erzielungsabsicht. Dieser sei hier aber dadurch
widerlegt, dass persönliche Gründe des Iüägers
für die Inkaufnahme der Verluste festgestellt
worden seien.

Damit unterscheidet sich der Fall von dem eines
Rechtsanwalts, dessen überwiegend Verlust er-
zielende Tätigkeit der BFH in einem Urteil aus
dem Jahr 1998 (Aktenzeichen: XI R 10/97) an-
erkannt hatte. Dort waren persönliche Gründe
für das Hinnehmen der Verluste nicht erkannt
worden.
(BFH, Urt. v. 31.5.2001 - lV R 8l/99)

Pressemitteilung d. BFH v. 9.8.2001

GI Leitsätze
Rechtsberatu n gsgesetz/Anwe nd u n g sb ereich/
Ausländischer Berater

1. Um einen lückenlosen Schutz der Recht-
suchenden sicherzustellen, ist es auch dann
erforderlich, die Tätigkeit von ausländischen
Rechtsberatern im Inland den Regelungen
des Rechtsberatungsgesetzes zu unterwerfen,
wenn diese im Geltungsbereich des Gesetzes
keine Niederlassung oder Zweigstelle unter-
halten.

2. Für die Anwendung des Rechtsberatungs-
gesetzes besteht jedoch dann keine Veranlas-
sung, wenn sich der (Wohn-)Sitz des die Bera-
tung oder Besorgung in Anspruch nehmenden
Mandanten ebenfalls im Ausland befindet.
(OLC Stuttgart, Urt. v. 13.12.2000 - 3 U 169/00,
OLG-Report 2001, 204)

Steuerneutrale Rückabwicklung einer Schenkung
bei unerwartet hoher Schenkungstguer

1. Schenkungsteuer hat nur Bestand, wenn
die Schenkung nicht aufgrund eines Rückforde-
rr,rngsrechtes rricka-bgewickelt wurde (g 29 Abs. 1

Nr. 1 ErbStG).

2. Das Rückforderungsrecht kann auch wegen
Wegfalls der Geschäftsgrundlage des Schen-
kungsversprechens entstehen. Zur Geschäfts-
grundlage zählen z.B. die Vorstellungen der
Beteiligten über die steuerlichen Folgen des
Vermögensübergangs. Es ist nicht erforderlich,
dass die Rückforderungsvereinbarung Gegen-
stand des Notarvertrages wurde.
(FG Rheinland-Pfalz, Urt. v.23.3.2001 - 4 K
2805/99, FR 2001, 613 m. Anm. Dr. Gröfe)

Anstiftung des Mandanten/Falsche eidesstattliche
Versicheru ng/Sozia lh i lfe

1. Mit vorsätzlich begangenen Straftaten - wie
der Anstiftung zur Abgabe einer falschen eides-
stattlichen Vefsicherung in Tateinheit mit
Anstiftung zum versuchten Betrug - verletzt ein
Rechtsanwalt zugleich Berufspflichten.

2. Eine solche Pflichtverletzung kann wegen des
wirtschaftlichen Aspekts mit einem Verweis und
einer Geldbuße, die in ihrer Koppelung eine
anwaltsgerichtliche Maßnahme eigener Art dar-
stellen, geahndet werden.
(AGH Saarbrücken, Urt. v. 12.3.2001 - ACH 9/00,
OLC-Report 2001, 308)

Konten und das Erstellen einer Einnahme-/Über-
schussrechnung anstatt einer doppelten Buch-
führung lässt keinen Rückschluss auf Fehler in
der Anwendung des Gebührenrahmens zu, auf
den eine Vielzahl von Gegebenheiten Einfluss
hat, etwa auch die Zahl der Buchungen, der
Schwierigkeitsgrad des Kontierens sowie der
Zustand der Aufzeichnungen und Belege des
Auftraggebers.

Es ist nicht Sache der Beklagten, sondern der
einen falschen Rahmensatz monierenden und
deshalb Rückzahlungsansprüche geltend
machenden Kläger, im Einzelnen zu dem von
ihnen für angemessen gehaltenen Rahmensatz
vorzutragen. (...)

Lohnbuchhaltung
- Sozialversicherungsrechtliche Beratung
- Zusatzversorgungskasse des Baugewerbes
- Kalkulationsschaden?
(LC Limburg, Urt. v. 26.6.2000 - I 0 433/99)

Leitsätze (d. Red.)

1 7nr T,ohnbnch-haltung gehört die Fertigung
der Lohnabrechnung, d.h. die Feststellung der
sich'nach den Sozialversicherungsgesetzen
ergebenden Arbeitnehmeranteile zur Kranken-,
Arbeitslosen- und Rentenversieherung, und
deren Benicksichtigung bei der Berechnung des
Nettolohns. Zu den Aufgaben gehört es nicht,
Prüfungen sozialversicherungsrechtlicher Fra-
gen vorzunehmen oder zu beraten. Die ,,Fakten"
werden i.d.R. vom Mandanten vorgegeben.

2. Es ist ungewöhnlich, dass nicht die Stunden.
sätze angesetzt werden, die ,,der Markt hergibt".

Zum Sachverhalt

Der Kläger betrieb gemeinsam mit einem Maler-
meister namens Ba. die Be. + Ba. GbR. Der Kläger
verfügte über keine kaufmännischen I(enntnisse.
Die Beklagte war ab dem 1.1.1995 beauftragt,
die Lohnabrechnungen für die Be. + Ba. GbR
durchzuführen. Zuvor war die Be. + Ba GbR von
dem Steuerberater L. betreut worden. Im Januar
1995 übergab Frau P. Be. der Beklagten sämtliche
Personalunterlagen sowie die Abrechnung des

Jahres 1994, die noch von dem Steuerberater L.
erstellt worden waren, an die Beklagte.
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In der Folgezeit wurden keine Beiträge an die
Zusatzversorgungskasse des Baugewerbes geleis-
tet. Die Zusatzversorgungskasse macht mittler-
weile zur Geschäfts-Nr. . . . des Arbeitsgerichts ..
für die Jahre 1995 und 1996 ausstehende Bei-
träge zur Zusatzversorgungskasse in Höhe von
76.647,43 DM geltend.

Der l(läger vertritt die Auffassung, die Beklagte
hätte ihn darauf hinweisen müssen, dass Bei-
träge zur Zusatzversorgungskasse des Baugewer-
bes hätten gezahlt werden und bei der Lohn-
buchhaltung hätten berücksichtigt werden
müssen. Er behauptet, im Fall eines Hinweises
hätte er seinen Stundenlohn entsprechend
kalkuliert und die höheren Stundensätze, die
am Markt durchsetzbar gewesen seien, an die
Bauherren weitergegeben. (... )

(Anträge . .. )

Die Beklagte behauptet, die Ehefrau P. Be. des
ICägers sei zu diesem Zeitpunkt kaufmännische
Angestellte gewesen und habe die kaufmänni-
schen Dinge geregelt. Sie habe im Auftrag des
Klägers und des Herrn Ba. bzw. der GbR im
\AI^c^-+li^k^-,l:^ W^^r^1,+^,.-l l:^ D^-'--^^L,,..vv!JlrlLrrLrlrll urc l\utltdl\Lc utlu u1t DgiPlcLtturr-

gen mit der Beklagten geführt. Bei der Mandats-
übernahme zu Beginn 1995 habe ein umfang-
rpichpc Cesnräch mif dpn Fhalarrfan Ra cfaff-

gefunden, in dem wiederum Frau Be. das Wort
geführt habe.

Bei der Übernahme des Mandats sei dem Zeugen
S. aufgefallen, dass im Gesellschaftsvertrag als
Gesellschafter der Meister Ba. genannt war, der
aber Meister für Maler- und Lackiererhandwerk
ist. Die Tätigkeit der Firma demgegenüber sei
im Gesellschaftsvertrag mit Wärme-, Kälte- und
Schallisolierung benannt gewesen.

Herr S. habe aus der Betreuung anderer Firmen
gewusst, dass auch ZVK-Beiträge anfallen könn-
ten. Aus diesem Grund habe er bei der Erstel-
lung der Lohnabrechnung nachgefragt, wie es

sich mit den ZVK-Beiträgen verhalte, d.h. wohin
diese abzuführen seien.

Ihm sei auch aufgefallen, dass der Steuerberater
L. bis Ende 1994 keine Abführung von ZVK-
Beiträgen veranlasst habe. Auf Nachfrage habe
Frau Be. erklärt, dass lediglich Trockenbau-
arbeiten ausgeführt würden, bei Herrn L. bereits
keine Beiträge geltend gemacht werden sollten
und solche Beiträge auch nicht anfielen. Die
Beklagte habe so abrechnen sollen, wie es bisher
der Steuerberater L. durchgeführt habe.
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Es wäre an den lflägern gewesen darzulegen,
welche Gewinne genau abweichend von den
Besteuerungsgrundlagen der Schätzungsver-
anlagung tatsächlich hätten versteuert werden
müssen. Hierzu wäre eine ordnungsgemäße
Gewinnermittlung vorzulegen gewesen
(Crdfe/ Lenzen/5chmeer, a.a.O., Rdnr. 574).

Schließlich ist zu berücksichtigen, dass die
durch einen Steuerberater fachkundig bera-
tenen I(läger die Hinzuschätzungen in der
Schlussbesprechung letztlich anerkannt haben.
Dieses Einverständnis hätten sie wohl kaum
abgegeben, wenn sie der Ansicht gewesen
wären, die vorgenommenen Schätzungen
liefen ihren Interessen zuwider (so auch LG

Düsseldorf, a.a.O.; LC Lüneburg, a.q.O.; 6räfe/Len-
zen/Schmeer, a.a.0., Rdnr. 576) oder entbehrten
jeder Grundlage. Die behauptete Motivlage
der drohenden strafrechtlichen I(onsequenzen
ist angesichts des auch im Steuerstrafrecht
grundsätzlich geltenden Legalitätsprinzips nicht
nachvollziehbar.

Nach alledem sieht sich die Kammer selbst unter
Berücksichtigung des $ 287 ZPO nicht in der
Lage, die allgemeine Überzeugung zu gewinnen,
dass überhaupt ein der Beklagten zurechenbarer
Schaden entstanden ist, geschweige denn, seinen
Betrag zu schätzen.

Die Kläger haben nach ihrem eigenen Vorbrin-
gen auch keinen Anspruch aufRückerstattung
bereits entrichteter Gebühren. Der reklamierte
Anspruch ist insbesondere nicht nach den
Glundsätzen der Leistungskondiktion, g 812
Abs.1 SatzT Alt.1 BGB, zuzusprechen, Der
Vortrag der I(läger lässt nicht erkennen, dass
die Entrichtung der Honorarrechnungen ohne
rechtlichen Grund erfolgt wäre.

Die Kläger haben nicht schlüssig vorgetragen,
dass die Beklagte den Gebührentatbestand des

$ 33 Abs. 1 StBGebV zu Unrecht zugrunde
gelegt hätte. Die in g 33 normierten Gebühren-
tatbestände beschränken sich nicht auf eine
Buchführung im Sinne des Betriebsvermögens-
vergleichs gemäß $$ a Abs. 1, 5 Abs. 1 EStG.

,,Selbstverständlich rechnen zu dem in Betracht
kommenden Leistungsspektrum auch Buchfüh-
rungsleistungen, die hinsichtlich ihrer Ergebnis-
ermittlung nicht in einen Jahresabschluss mit
Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung (zu-
züglich Anhang) einmünden, sondern etwa in
eine Überschussrechnung (Ermittlung der Ein-
künfte nach gg 25 und 27)" (so wörtlich: Eckert/
Böttcher, StBGebV 2. Aufl. 1989, I 33 Rdnr. 2).

Angesichts des Umfanges der von der Beklagten
durchgeführten Arbeiten sieht die I(ammer
nicht, welchen anderen Gebührentatbestand als
diese Generalposition sie sonst hätte zugrunde
legen sollen. Auf ein bloßes Kontieren von Be-

legen, das der von den I(lägern angeführte
Gebührentatbestand des g 33 Abs. 2 StBGebV
erfasst, sei es durch Aufschrift des Buchungs-
satzes auf den Belegen, durch Eintragung in
Buchungslisten oder durch EDV-Erfassung, be-
schränkte sich die Tätigkeit der Beklagten nach
dem Vorbringen der Kläger nicht.

Auch aus der Begründung, die Beklagte habe
ihre Vertragspflichten nur unzureichend erfüllt,
lässt sich ein Rückerstattungsanspruch nicht
herleiten. Das folgt nach Obigem bereits daraus,
dass es an einem konkreten Vortrag zur geltend
gemachten Pflichtverletzung fehlt. Im Rahmen
des Anspruchs auf Erstattung der monatlich
erfolgten Abrechnungen hätten die Kläger im
Einzelnen darlegen müssen, in welchem Monat
eine Pflichtverletzung einer bestimmten Art
erfolgt ist. Hinzu kommt auch hier das Fehlen
eines nachvollziehbaren Vortrages zu einer
Schadenfolge.

Schließlich stellen die an den Steuerberater
gezahlten Gebühren das Entgelt für die ausge-
ftihrten Arbeiten dar, sind also, dem Wesen des
Dienstvertrages entsprechend, erfolgsunabhän-
gig (vgl. Grrife/ Lenzen/Schmeer, a.a.O., Rdnr. 578)

Weiterhin dringen die l0äger auch mit der
Begründung, die Beklagte sei ihnen deshalb zur
Rückerstattung verpflichtet, weil sie sie nicht
darauf hingewiesen haben, im Sinne der Gewinn-
ermittlungsart der $$ 4 Abs. 1, 5 Abs. 1 EStG
nicht buchführungspflichtig zu sein, nicht
durch. Nach ihrem eigenen Vorbringen ermittel-
te die Beklagte den Gewinn gerade nicht durch
Betriebsvermögensvergleich. Der Umstand
alleine, dass sie den Gebührentatbestand des
g 33 Abs. 1 StBGebV zugrunde legte, bedeutet
nicht, dass sie eine doppelte Buchführung in
Rechnung gestellt hätte, da, wie dargelegt, diese
Vorschrift auch Buchführungsleistungen, die in
eine Einnahme-/Überschussrechnung einmünden,
e rfas st.

Denkbar schließlich bleibt, dass die Beklagte
innerhalb des g 33 Abs. 1 StBGebV unter Verstoß
gegen g 11 StBGebV mit der Einforderung der
Mittelgebühr den Rahmensatz falsch wählte.
Dieser Möglichkeit war jedoch nicht nachzu-
gehen, da der Vortrag der Kläger hierzu keinen
Ansatz bietet. Allein das Fehlen ausgedruckter

Steuerberaterhaftung
- Belehrungsbedürftigkeit
- Anscheinsbeweis
- Rechtspraxis der Finanzverwaltung
- Gewerblicher Grundstückshandel
(BGH, Urt. v.22.2.200t - tX ZR 293/gg)

Leitsätze

1. Ein Urteil, dessen Tenor in sich selbst un-
auflösbar widersprüchlich ist, ist insgesamt
aufzuheben (Bestdtigung von BGHZ 5, 240, 245 f)

2. Die auf dem gemeinsamen Bund-Länder-Erlass
vom2O.72.7990 (BStBl I 1990, 884) rnd der die-
sem Erlass zugrunde liegenden Rechtsprechung
des Bundesfinanzhofs beruhende Praxis der
Finanzverwaltung, bis zu drei Grundstücksver-
käufe in einem Zeitraum von fünf Jahren (noch)
nicht als gewerblichen Grundstückshandel ein-
zustufen, ist in einem die Zeit dieser Hand-
habung betreffenden Anwalts- oder Steuerbera-
terregressprozess zu beachten (vgl. BGH, Urt. v.

28.9.2000 - tx zR 6/99, WM 2000, 2439, 2442).

Zum Sachverhalt

Eine aus den ICägern bestehende Gesellschaft
bürgerlichen Rechts erwarb im Jahre 1989 von
deren Vater dessen hälftigen Miteigentums-
anteil an einem Grundstückskomplex, der aus
drei Häusern bestand und in insgesamt 144

Wohnungseigentumseinheiten aufgeteilt war.
Die andere Hälfte hielt zunächst eine Frau F.

treuhänderisch für die Kläger; im Jahre 1993
wurden auch diese Miteigentumsanteile formell
auf die Kläger übertragen.

Ab Frühjahr 1991 erwogen die l(läger den Ver-
kauf des Grundbesitzes. Ihr Vater nahm im Mai/

Juni 1991 Kontakt mit dem Beklagten, einem
Fachanwalt für Steuerrecht, auf. Mit Faxschrei-
ben vom 15.11.1991 beauftragten die Kläger,
vertreten durch den Kläger zu 1), den Beklagten,
sie in den mit dem Verkauf der einzelnen Eigen-
tumswohnungen zusammenhängenden steuer-
lichen Fragen zu beraten.

Der Beklagte schlug ihnen in seinem Antwort-
schreiben vom 21,11.1991 vor, das Immobilien-
objekt entweder zum ,,Einlagewert" in einen
von der BGB-Gesellschaft zu unterhaltenden
Gewerbebetrieb einzubringen oder zu einem
entsprechenden Preis an eine zu diesem Zweck
zu gründende GmbH zu verkaufen und sie dann
auf dem Wohnungsmarkt abzusetzen.
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Er setzte dabei voraus, dass die ICäger sich ent-
schlossen hatten, die Wohnungen einzeln als-
bald zu verkaufen, und dass sich deshalb die
Versteuerung jedenfalls eines erheblichen Teils
des Erlöses unter dem steuerlichen Gesichts-
punkt des,,gewerblichen Grundstückshandels"
nicht vermeiden lasse.

Am selben Tag, also am 21.11.1991, wurden
notarielle I(aufverträge über die Veräußerung
von zwei der 744 Eigentumswohnungen ge-

schlossen. Bis Ende November 1993 wurden
ca. 40% der Wohnungen, der Rest wurde am
7.7.7996 veräußert. Am 15.10.1997 erließ das

zuständige Finanzamt gegen die Kläger Ge-

werbesteuerbescheide für die Jahre 1990 bis
1992, in denen eine Gewerbesteuerschuld
von insgesamt 245.097 DM festgesetzt wurde.

Die Kläger nehmen den Beklagten mit der Be-

gründung, er habe sie in steuerlicher Hinsicht
unzureichend beraten, auf Ersatz des ihnen
nach ihrer Behauptung entstandenen Steuer-
schadens in Anspruch. Sie machen ihm in erster
Linie zum Vorwurf, dass er sie nicht darauf
hingewiesen habe, dass es zur Vermeidung der
Versteuerung des Veräußerungsgqwinns er-
forderlich gewesen sei, mit dem Verkauf bis
zum Ablaufvon zehn Jahren nach dem Erwerb
des Grundstückskomplexes abzuwarten.

Zumindest hätte sich, so haben sie geltend
gemacht, die Versteuerung eines Teils des Ver-
äußerungsgewinns durch Einbringung in eine
von ihnen zu gründende GmbH & Co. I(G ver-
meiden lassen.

Das Landgericht hat die zunächst erhobene
Feststellungsklage abgewiesen. In der Beru-
fungsinstanz haben die Kläger beantragt, den
Beklagten zur Zahlung von 205.431 DM zu ver-
urteilen, und die Feststellung verlangt, dass der
Beklagte ihnen auch den darüber hinausgehen-
den Schaden zu ersetzen habe, den er ihnen
durch unsachgemäße Beratung zugefügt habe.

Das Berufungsgericht hat festgestellt, dass der
Beklagte verpflichtet sei, den Klägern allen
Schaden zu ersetzen, der ihnen aus der unsach-
gemäßen Beratung durch den Beklagten ent-
standen sei; hinsichtlich des Zahlungsantrags
hat es die Klage abgewiesen.

Mit der Revision verfolgt der Beklagte seinen
Antrag auf vollständige Klageabweisung weiter
Die Revision führt zur Aufhebung und Zurück-
verweisung.



I.
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Aus den Gründen

Das Berufungsgericht hat die Zahlungsklage ab-
gewiesen und gleichzeitig festgestellt, dass der
Beklagte verpflichtet sei, den Klägern ,,allen
Schaden zu ersetzen", der ihnen aus der unsach-
gemäßen Beratung durch den Beklagten ent-
standen sei oder noch entstehen werde. Ein
solches Ut'teil ist, wie die Revision zu Recht rügt,
unzulässig,

Die Urteilsformel ist in sich widersprüchlich,
weil der Anspruch einerseits dem Grunde nach
in vollem Umfang für bestehend erklärt, ande-
rerseits aber in Höhe der beziffert eingeklagten
2O5.437 DM den Klägern endgüItig aberkannt
worden ist. Dieser Widerspruch lässt sich - auch
unter Heranziehung der Entscheidungsgründe -
nicht durch Auslegung beseitigen.

Der Feststellungsausspruch kann nicht so ver-
standen werden, dass nur der Teil des Schadens
zu ersetzen wäre, det den Betrag,des Zahlungs-
antrags übersteigt. Eine solche Einschränkung
enthält zwa: der Feststelh-rngsa,ntra-g c1"er Kläger
(,,sämtliche über Ziff, t hinausgehenden Schä-
den"). Diese Einschränkung hat das Berufungs-
gericht aber nicht in den Urteilstenor über-
nommen; dieser spricht vielmehr von ,,allem
Schaden". Dieses Hinausgehen über den Klage-
antrag lässt es, da auch die Entscheidungs-
gründe keinen Hinweis auf eine Beschränkung
des Feststellungsausspruchs enthalten, nicht zu,
eine solche dem Urteil durch Auslegung zu ent-
nehmen.

Der Widerspruch lässt sich auch nicht dadurch
auflösen, dass die Abweisung des Zahlungs-
antrags lediglich als zurzeit unbegründet zu
verstehen wäre. Ausweislich der Entscheidungs-
gründe hat das Berufungsgericht nicht darauf
abgestellt, dass die Schadenentwicklung noch
nicht abgeschlossen sei. Es ist vielmehr offenbar
davon ausgegangen, dass die Kläger den ihnen
entstandenen Schaden - wenn auch teilweise
anhand einer Prognose für die Zeit bis zum
Ablauf der zehn Jahre, in denen sie zur Ver-
meidung aller Steuernachteile die Eigentums-
wohnungen nicht hätten verkaufen dürfen -
hätten berechnen können und müssen. Jeden-
falls hat das Berufungsgericht die Abweisung
des Zahlungsantrags darauf gestützt, dass es

an einer Darlegung der für die Schadenberech-
nung maßgebenden - positiven und negativen -
Vermögensentwicklung fehle.

Das Urteil kann schließlich auch nicht in der
Weise aufrecht erhalten werden, dass der Fest-
stellungsausspruch als Grundurteil aufgefasst
wird. In diesem Fall hätte der Zahlungsantrag
nicht abgewiesen werden dürfen, Die Abweisung
war aber aus der Sicht des Berufungsgerichts
gerade geboten, weil die Klage insoweit betrags-
mäßig unsubstantiiert gewesen sei. In einem
solchen Fall ist ein Grundurteil nicht zulässig.

Ein Urteil, dessen Tenor in sich selbst unauflös-
bar widersprüchlich ist, ist insgesamt aufzu-
heben, und zwar auch insoweit, als es zugunsten
der Partei ergangen ist, die Revision eingelegt
hat (BGHZ 5, 240, 245 f).

II

Das Berufungsurteil muss aus den Gründen zu I.
aufgehoben werden. Da der Rechtsstreit nicht
entscheidungsreif ist, ist die Sache an das Beru-
fungsgericht zurückzuverweisen. Für die weitere
Sachbehandlung weist der Senat auf Folgendes
hin:

1. Gegen die Zulässigkeit der Klage der Kläger
zt-t- 2) lund- -3) bestehen keine Redenken mehr,
nachdem sie in der Revisionsinstanz ihre An-
schriften mitgeteilt haben.

2. Das Berufungsgericht hat offenbar gemeint,
die bloße Möglichkeit der Schadenentstehung
reiche für die Zulässigkeit der Feststellungs-
klage aus. Das ist insofern nicht richtig, als
in Fällen allgemeiner Vermögensschäden die
Wahrscheinlichkeit eines Schadeneintritts
dargetan werden muss 1'BGH, Urt. v. 15.10.1992 -
tx zR 43/92, WM 1993, 251, 260).

Im vorliegenden Fall ist indessen ein Schaden in
Form der Gewerbesteuerfestsetzungen durch die
Bescheide vom 15.10.1997 bereits eingetreten.
Damit ist die dreijährige Verjährungsfrist des
damals noch geltenden $ 51 (jetzt $ 51b) BRAO
für den gesamten Schaden einschließlich aller
weiteren voraussehbaren Nachteile in Gang
gesetzt worden (vgl. BCHZ 119, 69, 73; Urt. v.

18.12.1997 - tX ZR r80/96, WM 1998, 779, 780).
Das begründet das rechtliche Interesse an als-
baldiger Feststellung.

3. Das Berufungsgericht hat eine Pflichtverlet-
zung des Beklagten darin gesehen, dass er die
Kläger nicht auf die ,,zehnjährige Haltefrist",
die allein sie sicher vor einer Versteuerung des
Veräußerungsgewinns hätte schützen können,
hingewiesen habe.

Die Beklagte beantragt, . . . Sie hält ihre Gebüh-
renrechnungen, insbesondere unter Zugrunde-
legung einer Mittelgebühr gemäß $ 33 Abs. 1

StBGebV, für rechtens.

Die Klage ist unbegründet. Die Kläger haben
weder Anspruch auf Erstattung der aufgrund
der Hinzuschätzungen festgesetzten Mehrsteuern
noch auf Rückerstattung geleisteter Honorar-
zahlungen.

Aus den Gründen

Die Kläger können Erstattung der festgesetzten
Mehrsteuern bereits aufgrund ihres eigenen
Vortrages nicht verlangen. Ein vertraglicher
Schadenersatzanspruch wegen Schlechterfüllung
des Dienstvertrages gemäß $ 611 BGB besteht
bereits dem Grunde nach nicht.

Grundsätzlich ist anerkannt, dass auch ein
nicht speziell mit einer Buchprüfung betrauter
Steuerberater im Rahmen seiner vertraglichen
Nebenpflichten seinem Mandanten etwaige
Mängel der Buchführung mitzuteilen und ihn
errf pfwrioa r /F<>en dipser Mänoel drnhcnde_'_-__o-_

Schäden hinzuweisen hat, soweit sie im Rah-
men seiner vertraglichen Tätigkeit anhand
dessen Grundaufzeichnungen bei Anwendung
der gebotenen Sorgfalt erkennbar sin.d, (vgl.
BGH, WM 1971, 1206; Grdfe/Lenzen/|chmeer,
Steuerberaterhaftung 3. Aufl. 1998, Rdnr. 302).

Aus der behaupteten Verletzung dieser Mängel-
feststellungs- und Belehrungspflicht können
auch dienstvertragliche Schadenersatzpflichten
des Steuerberaters resultieren (vgl. BCH, a.a.O.,

sowie BCH, DB 1973, 520 u. DB 1974, l616), au,ch

wenn das ordnungsgemäße Führen der Grund-
aufzeichnungen als einfacher buchungstechni-
scher Vorgang zunächst Sache des Mandanten
ist, von dem verlangt werden kann, dass er sich
als gewerblich Tätiger Kenntnisse über die mit
seinem Gewerbe zusammenhängenden steuer-
lichen Pflichten verschafft (Crr)fe/ Lenzen/
Sch m eer, a.a.O., Rd n r. 7l 3, 714) .

Der Vortrag der Kläger lässt nicht erkennen,
inwieweit konkret darzulegende Pflichtverlet-
zungen der Beklagten Steuernachforderungen
gegen sie zur Folge hatten. Ihre nach Jahren
und Steuerarten differenzierende Aufstellung
lässt nicht erkennen, in welcher Weise und in
welcher Höhe Steuernachforderungen gegen
sie gestellt wurden. Soweit sie zur Vervollstän-
digung auf die Betriebsprüfungsberichte ver-
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weisen, ist dieses gerade nicht ausreichend (vgl
LC Aachen, itB t981, 7l ).Wed.er die Betriebs-
prtifungsberichte noch der klägerische Sach-
vortrag im Übrigen lassen erkennen, auf
welchen Ansätzen die Hinzuschätzungen be-
ruhten.

Auch der Vortrag, die von der Beklagten zu
überwachende Buchführung sei derart ungeord-
net, dass sie einem außenstehenden Dritten,
selbst wenn er sachverständig ist, innerhalb
angemessener Zeit einen Überblick nicht ermög-
liche, ist völlig unbestimmt. Zudem ist er wider-
sprüchlich im Hinblick darauf, dass nach weite-
rem klägerischen Vorbringen das Finanzamt
durchaus in der Lage war, Hinzuschätzungen
vorzunehmen. Es ist weder vorgetragen noch
sonst wie ersichtlich, dass diese Schätzung
losgelöst von der durch die Beklagte zu verant-
wortenden Buchführung erfolgt wäre. Das
Finanzamt ist in seinen Schätzungsansätzen
nämlich keineswegs frei. Vielmehr hat es die
Besteuerungsgrundlagen zu ermitteln, die sich
ergeben hätten, wenn die Unterlagen einwand-
freigewesenwären (vgl. LG Lüneburg, DS|R 1974,

483, 484; Grrife/Lenzen/Schmeer, o.o.O., Rdnr. 574

n.w.N.). Dass das Fina-nza-mt dieser Verpflichtrrng
zuwider gehandelt hätte, etwa verfahrenswidrig
eine überhöhte Schätzung mit dem Ziel einer
Bestrafung der Kläger vorgenommen hätte, ist
weder vorgetragen noch sonst wie ersichtlich.

Weiterhin haben die Kläger nicht einmal
schlüssig vorgetragen, dass ihnen überhaupt ein
Schaden entstanden ist. Nach oben Ausgeführ-
tem haben Zuschätzungen in aller Regel tat-
sächliche Grundlagen und sind darauf zurück-
zuführen, dass tatsächliche gehabte Einnah-
men steuerlich nicht erfasst wurden (so auch LG

Aachen, a.a.O.) . Die Darlegungslast dafür, dass

ein Schaden entstanden ist, tragen die Kläger.
Eine entsprechende Anwendung von $ 282 BGB

mit der Folge, dass die Beklagte, wenn ihr eine
Pflichtverletzung zur Last fallen sollte, dartun
und beweisen musste, es sei kein Schaden ent-
standen, kommt nicht in Betracht (vgl. LG

Lü n eb u rg, a.a.O. ; G rd fe/ Lenzen/ Sch m eer, o. 0.O.,

Rdnr. 574).

Ein ersatzfähiger Schaden der Kläger wäre nur
dann entstanden, wenn sie die zu ihren Lasten
bei der Betriebsprüfung geschätzten Betriebs-
einnahmen in Wirklichkeit nicht erzielt hätten
und somit eine Steuerpflicht in dem durch die
Zuschätzungen bedingten Umfang nicht be-

standen hätte (vgl. LG Düsseldorf, DStR 1980,

693, 694). Hierzu fehlt es an konkretem Vortrag
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Diese allein auf die Umsatzsteuer bezogenen
Mehrsteuern fordern die Kläger in voller Höhe
neben den gesamten in den Jahren 1991 bis
1997 entrichteten Steuerberaterhonoraren ein.

Zum reklamierten Regressanspruch machen sie
geltend, die Beklagte habe gegen ihre Mängel-
feststellungs- und Belehrungspflicht verstoßen.'
Erst im Dezember 1996 habe die Beklagte erst-
mals ordnungsgemäße Hinweise zu einer Kassen-
führung gegeben und zu diesem Zeitpunkt auf
fehlerhafte Kasseneintragungen hingewiesen.
Zwor habe eine entsprechende Überwachung
überhaupt nicht stattgefunden.

Insoweit behaupten die ICäger, dass sowohl die
Kassenberichte als auch hierauf beruhend die
Buchführung mangelhaft gewesen seien. For-

mell fehlerhaft sei gewesen, dass einzelne Ein-
tragungen im Kassenbuch zunächst mit Bleistift
vorgenommen und später überschrieben worden
seien. Kasseneinnahmen und -ausgaben seien
nicht täglich, sondern in größeren Zeitabschnit-
ten festgehalten worden. Zudem seien Eintra-
gungen teilweise ohne Datum vorgenommen
worden und darüber hinaus zeitlich ungeord-
net, nämlich unter Aufführung zuerst der Ein-
nahmen, dann der Ausgaben.

Diese formellen Mängel hätten eine derart un-
geordnete Buchführung zur Folge, dass es selbst
einem sachverständigen Dritten in einer an-
gemessenen Frist nicht möglich sei, sich einen
Überblick über die Geschäftsvorfälle zu ver-
schaffen. Da - was unstreitig ist - Kontenaus-
drucke, die die in die jeweiligen I(onten ein-
gegangenen Geschäftsvorfälle ausweisen, nicht
angefertigt wurden, lasse sich ohne vollständige
Neuherstellung einer Buchführung nicht nach-
vollziehen, welche Belege in die einzelnen Posi-

tionen der Einnahme-/Überschussrechnung ein-
geflossen seien.

Sachlich fehlerhaft sei neben der Nichterfassung
mit Scheckzahlung getätigter Verkäufe als Ein-
nahmen das Einbringen von Privateinlagen zur
Vermeidung einer Kassendifferenz. Insoweit be-
haupten die Kläger, es sei die Beklagte gewesen,
die durch das Einbringen fiktiver Privateinlagen
den Kassensaldo stimmig gerechnet habe. Soweit
die Eintragung solcher Privateinlagen die Unter-
schrift der Kläger tragen, sei dieses auf aus-
drückliche Anweisung der Beklagten erfolgt.

All diese Mängel hätten es letztendlich unmög-
lich gemacht, Bareinnahmen und Barausgaben
nachzuvollziehen, was Ursache für die vor-

genommenen Hinzuschätzungen gewesen sei.
Tatsächlich hätten sie, die Kläger, die Tages-
einnahmen vollständig aufgezeichnet, so dass

die Zuschätzungen voll umfänglich die Steuer-
schuld zu Unrecht erhöhten.

Die von der Betriebsprüfung festgestellten Fehl-
beträge entbehrten jedoch nicht jeder Grund-
lage, hätten insbesondere auch den Feststellun-
gen des neuen Steuerberaters entsprochen, wes-
halb man, auch steuerstrafrechtliche I(onsequen-
zen ftirchtend, dem Betriebsprüfungsbericht
mit dem neuen Steuerberater zugestimmt habe.
Bei ordnungsgemäßer Buchführung wäre es

möglich gewesen, die verbliebenen Kassenfehl-
beträge vollständig zu erklären und insoweit
den Gegenbeweis gegen die Hinzuschätzungen
zu erbringen.

In der Höhe habe sich der Regressanspruch
nicht auf nachzuentrichtende Umsatzsteuer
zu beschränken. Vielmehr seien die Kläger auf-
grund des um die Hinzuschätzung erhöhten
Umsatzes zudem gesamtschuldnerisch zur
Erbringung von Einkommensteuer und Soli-
daritätszuschlag in Höhe von 75.647,22 DM,
bezogen auf den Zeitraum 1991 bis 1995, ver-
anlagt worden, für die die Beklagte aus den
genannten Gründen ebenfalls in vollem Umfang
einzustehen habe. (... )

Zum reklamierten Anspruch auf Erstattung
geleisteten Steuerberaterhonorars machen die
Kläger geltend, von der Beklagten nicht darauf
hingewiesen worden zu sein, im Sinne der Ge-

winnermittlungsart der $$ 4 Abs. 1, 5 Abs. 1 ESIG

nicht buchführungspflichtig zu sein, Zwar sei

eine solche auch nicht vereinbart oder erstellt
worden, sondern die unstreitig erfolgte Einnah-
me-/Überschussrechnung nach $ 4 Abs. 3 ESIG.

Die Kläger meinen, die Erstellung einer solchen
Einnahme-/Überschussrechnung stelle keine
Buchführung i.S.d. $ 33 der StBGebV dar, der
eine doppelte Buchführung im Sinne der Ge-

winnermittlungsart der $$ 4 Abs. 1, 5 Abs. 1

EStG voraussetze. Allenfalls könne die Beklagte
eine Mittelgebühr nach $ 33 Abs. 2 StBGebV
verlangen, also 3,5/10. $ 33 Abs. 1 sei auch auf-
grund der vorgetragenen Mängel und des Nicht-
erstellens der Konten, die das Kernstückjeder
Buchführung darstellten, nicht einschlägig.

Die Kläger, die die Beklagte mit Schreiben vom
2.3.7999 ohne Nennung eines genauen Betrages
zur Prüfung einer Bereitschaft zum Schaden-
ausgleich aufforderten, beantragen, ...

Der Beklagte hatte dazu ein von ihm an den
Vater der ICäger gerichtetes Schreiben vom
4.6.7997 vorgelegt, in dem es heißt, wenn er
(der Vater) ,,absolut sichergehen" wolle, müsse
er ,,die Häuser mindestens fünf, besser zehn

Jahre behalten". Das Berufungsgericht hat
unterstellt, dass der Vater der Kläger dieses

Schreiben erhalten hat - die Kläger haben das

bestritten -, jedoch gemeint, diese Auskunft sei

nicht umfassend genug, weil sie keine Begrün-
dung für den erteilten Rat enthalte.

Auf diese Weise lässt sich, wie die Revision zu
Recht rügt, ein pflichtwidriges Verhalten des

Beklagten nicht begründen.

Dieser hat unter Beweisantritt behauptet, dass

Ende Mai/Anfang Juni 1991 auch ein Telefon-
gespräch zwischen ihm und dem Vater der Klä-
ger stattgefunden habe, in dem er ,,nachdrück-
lich" darauf hingewiesen habe, dass ein Einzel-
verkauf der Wohnungen vermieden werden
müsse, wenn diese nicht ,,zehn Jahre zuvor
durch Vermietung und Verpachtung genutzt"
würden.

Dieses Vorbringen ist so zu verstehen, dass den
I0ägern, die sich zu jenem Zeitpunkt ,,über
ihren Vater" an ihn, den Beklagten, gewandt
hätten, dessen Auskunft bekannt gewesen sein
soll. Darüber hinaus sollen die Kläger bereits
infolge Beratung durch eine andere Steuerbera'
tungsgesellschaft über die steuerrechtlichen
Folgen eines sofortigen Einzelverkaufs der Woh-
nungen Bescheid gewusst haben.

Wenn es so war - das Berufungsgericht hat die
Richtigkeit dieses gesamten Vorbringens nicht
geprüft -, brauchte der Beklagte die I0äger
nicht nochmals auf die Bedeutung der Zehn-
jahresfrist hinzuweisen. Er konnte dann viel-
mehr davon ausgehen, dass die Kläger trotz der
ihnen bekannten Folgen, wie es in seinem Bera-

tungsschreiben vom 27.77.7997 heißt,,,nunmehr
die Absicht" verfolgten, die Wohnungen sofort
einzeln zu verkaufen, und sich daraufbeschrän-
ken, auf die Gestaltungsmöglichkeiten hinzu-
weisen, die bei Ausführung dieses Entschlusses
bestanden.

Die Ansicht des Berufungsgerichts, der Beklagte
hätte die Kläger unabhängig davon, was diese
über die Bedeutung der Zehnjahresfrist bereits
wussten, darüber belehren müssen, weil das

nach dem Schreiben der Kläger vom 15.11.1991

zu seinem Auftrag gehört habe, kann nicht
geteilt werden.
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Es wäre eine rein formale, sachlich nicht ge-

rechtfertigte Betrachtung, den Beklagten für
verpflichtet zu halten, den I0ägern eine Aus-
kunft zu erteilen, deren sie nicht mehr bedurf-
ten, weil ihnen das Ergebnis bereits bekannt
waf.

4. Das Berufungsgericht ist davon ausgegangen,
dass die Kläger den Rat, mit dem Einzelverkauf
der Wohnungen bis zum Ablauf von zehn Jahren
nach Anschaffung des Grundstückskomplexes
zu warten, befolgt hätten, wenn der Beklagte
ihn ihnen nach seiner Beauftragung durch das

Schreiben vom 15.11.1991 erteilt hätte. Der Be-

hauptung des Beklagten, die Kläger seien auf-
grund ihrer finanziellen Verhältnisse zum als-

baldigen Verkauf gezwungen gewesen, sei nicht
nachzugehen, weil die dazu vom Beklagten
benannten Zeugen nicht gewusst hätten, dass

die Einhaltung der Frist von zehn Jahren zu
einer erheblichen Steuerersparnis geführt hätte.

Diese Ausführungen sind nicht geeignet, die
Ursächlichkeit einer etwaigen Pflichtverlet'
zung des Beklagten für den eingetretenen Scha-

den zu begründen. Den Ursachenzusammen'
hang zwischen der pflichtwidrigen Beratung
und dem beim Auftraggeber eingetretenen
Schaden hat dieser zu beweisen (BGHZ 123,

3rr,313 ff).

Das gilt auch für die Frage, wie sich der Auf-
traggeber bei richtiger Beratung verhalten hätte
Insoweit kommen ihm zwar, da es sich dabei
um die haftungsausfüllende l(ausalität han-
delt, Beweiserleichterungen zu Hilfe. Es gilt
nicht $ 286, sondern $ 287 ZPO (BGH, Urt. v.

25.11.1999 - tX ZR 332/98, WM 2000, 197, 198

m,w,N.).

Außerdem kann dem Mandanten die Beweis-
führung nach den Grundsätzen des Anscheins-
beweises erleichtert sein. Das gilt indessen
nur, wenn ein bestimmter Rat geschuldet war
und es in der gegebenen Situation unvernünf'
tig gewesen wäre, diesen Rat nicht zu befolgen
(BCHZ 123,311,314 f).

Die Regeln des Anscheinsbeweises sind unan-
wendbar, wenn unter wirtschaftlichen Gesichts-
punkten verschiedene, Verhaltensweisen ernst-
haft in Betracht kommen und die Aufgabe des

Beraters lediglich darin besteht, dem Mandanten
durch die erforderlichen fachlichen Informa-
tionen eine sachgerechte Entscheidung zu er-
möglichen (BGH, Urt. v. 10.12.1998 - lX ZR

3s8/97, WM 1999, 645, 646).
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Ob es für die Kläger vernünftig war, mit dem
Verkauf bis zum Jahre 1999 (zehn Jahre nach
der Anschaffung im Jahre 1989) abzuwarten,
hängt vom Ergebnis der Abwägung aller damit
verbundenen Vor- und Nachteile ab, zu denen
es bisher an einem ausreichenden Vortrag der
Kläger fehlt. Erst wenn er nachgeholt wird,
kann es auf die Behauptung des - nicht beweis-
pflichtigen - Beklagten ankommen, die I(läger
hätten die Wohnungen in absehbarer Zeit ver-
äußern müssen, weil die finanzierenden Banken
sie dazu gedrängt hätten.

Sollte sich eine Beweiserhebung dazu als erfor-
derlich erweisen, dann wird eine Vernehmung
der vom Beklagten benannten Zeugen nicht mit
der vom Berufungsgericht genannten Begrün-
dung abgelehnt werden können, die Zeugen
hätten die steuerlichen Auswirkungen nicht
gekannt. Darin läge eine vorweggenommene
Beweiswürdigung; eine solche ist erst möglich,
wenn die Umstände, die für das Für und Wider
eines sofortigen oder eines erst späteren Ver-
kaufs von Bedeutung waren, entsprechend dem
Vortrag der Parteien umfassend geklärt sind.

5. Die Revision meint, die Ursächlichkeit einer
mangelhaften Beratung für die eingetretenen
steuerlichen Nachteile sei schon deswegen zu
verneinen, weil bereits der Verkauf der ersten
beiden Wohnungen im November 1991 den Tat-
bestand des gewerblichen Grundstückshandels
erfüllt habe. Die Kläger hätten die beiden Woh-
nungen in der Absicht verkauft, das Objekt ins-
gesamt zu veräußern.

Die Kläger haben dies tatsächlich selbst so vor-
getragen. Trotzdem war damit für sie die Mög.
lichkeit, die Einstufung ihrer gesamten jenen
Grundstückskomplex betreffenden Tätigkeit
als eine solche gewerblicher Art zu vermeiden,
noch nicht verloren.

Der Bundesfinanzhof unterscheidet in einer
langjährigen Rechtsprechung beim Halten und
Verkauf von Grundstücken private Vermögens-
verwaltung von gewerblichem Grundstücks-
handel aus Gründen der ,,gebotenen Verein-
fachung" durch eine zahlenmäßige und durch
eine zeitliche Begrenzung, wobei grundsätzlich
höchstens drei Grundstücksverkäufe in einem
Zeitraum von fünf Jahren als private Vermögens-
verwaltung und eine darüber hinausgehende
Veräußerung von Grundstücken als gewerb-
liches Handeln eingestuft wird (BFHE 148, 480,
482: BB 1987,665,666; BFHE 186,236,241 :
BB 1998, 1777, 1778).

Die Finanzverwaltung hat sich diese schemati-
sche Abgrenzung in einem gemeinsamen Bund-
Länder-Erlass vom 20.72.7990 (BStBl I 1990, 884)
zu Eigen gemacht.

Es trifft zwar, wie die Revision zu Recht betont,
grundsätzlich zu, dass die Zahl der Objekte und
der zeitliche Abstand nur indizielle Bedeutung
haben (BFHE 171, 31, 36; BFHE I7B, 86, 92 :
DB 1995, 1892 f; BFHE 186, 236, 241 : BB 1998,
1777, 1778). In der steuerlichen Praxis ist
hieraus aber im Wesentlichen nur d.er Schluss
gezogen worden, dass auch beim Verkaufvon
mehr als drei Objekten im Einzelfall private
Vermögensverwaltung gegeben sein könne
(vgl. BFHE 165, 498, 501 ff: BB 1992, 252, 253).

Beim Verkauf von weniger als vier Einheiten ist
eine Einstufung der Tätigkeit als gewerbliche
nur in Fällen, in denen jemand ,,sich dazu ent-
schließt, sein Kapital in der Weise einzusetzen,
dass er laufend Grundstücke bei jeder geeigne-
ten Gelegenheit erwirbt und mit Gewinn wieder
verkauft, ihm dies jedoch nur in (bis zu) drei
Fällen möglich ist" (BFHE l7l, 31,32/, sowie in
Fällen erwogen worden, in denen er Bauten zum
Zweck der Weiterveräußerung selbst errichtet
(vgl. BFH, BB 1998, 1143, ll44 m.w.N.; BFHE t86,
236, 242 : BB 1998, 1777, 1778).

Jedenfalls war im Jahre 1991 nicht damit zu
rechnen, dass Finanzverwaltung und Finanz-
gerichte im Fall der Iüäger, die die Wohn-
häuser nicht selbst errichtet hatten, bereits
den Verkauf von zwei Eigentumswohnungen
als gewerblichen Grundstückshandel einstufen
würden.

Nach einer etwaigen Absicht, noch weitere
Objekte zu verkaufen, wurde, wenn es bei dem
Verkauf von zwei Einheiten blieb, aufgrund der
typisierenden Betrachtungsweise nicht gefragt.
Eine solche Rechtspraxis ist im Regressprozess
zu beachten (BGH, Urt. v. 28.9.2000 - tX ZR 6/99,
WM 2000, 2439, 2442, zum Abdruck in BCHZ be-

stimmt).

Daraus, dass hier die ftir dieses Verfahren gel-
tenden Beweisführungsgrundsätze anzuwenden
sind (BGHZ 133, tI0, tt3 ff), ergibt sich nichts
anderes; denn es geht hier nicht um die Beweis-
führung, sondern darum, wie im Jahr 1991 die
Regel der Drei-Objekt-Grenze gehandhabt wurde.

Steuerberaterhaftung
- Schaden
- Schätzungen
- Einvernehmen in Betriebsprüfung
(LG Potsdam, Urt. v. 29.6.2000 - 3 0 4t7/99)

Leitsätze {d: Red.):

1. Zuschätzungen durch die Betriebsprüfer
begründen keinen Schade.n des Mandanten.

2. Zur Dar,legung eines Schadens du,rch Zuschät-
zungen muss eine ordnu,ngsgemäße Gewinn-
ermittlung vorgelegt werden.

3. Wird in der Schlussbesprechung Einverneh-
men zwischen Betrjebsprüfer und Mandant
hergestellt, deuter dies auf die Richtigkeit der
Zuschätzung.

Zum Sachverhalt:

Die Kläger begehren Rückerstattung überhöht
erhobener Steuerberatergebühren sowie Regress
wegen Schlechterfüllung des Steuerberater-
vertrases.

Die Klägerin zu 1) war in den Jahren 1991 und
1992, der Kläger zu 2) im Anschluss hieran In-
haber eines Einzelhandels mit Leder- und Täsch-
nerwaren in B. In den Jahren 1991 und 1992
betreute die Beklagte die Klägerin zu 1), von
Januar 1993 bis April 1997 den Kläger zu 2)
steuerlich. Der klägerische Betrieb bedurfte
weder nach handelsrechtlichen Vorschriften
noch nach $ 141 AO der Gewinnermittlung
durch Betriebsvermögensvergleich gemäß S$ 4
Abs. 1, 5 Abs. 1 EStc.

Da der Betrieb zur Voranmeldung der Umsatz-
steuer verpflichtet war, wurden auf Anraten der
Beklagten im Hinblick auf die vorzunehmende
Gewinnermittlung durch Einnahme-/überschuss-
rechnung gemäß g 4 Abs. 3 EStG zum einen, die
Aufzeichnungspflichten gemäß g 22 UStG und
zum anderen eine vereinfachte Buchführung
praktiziert. Die Kläger erstellten hierbei Kassen-
bücher und reichten die Belege bei der Beklag-
ten monatlich ein, die diese prüfte und kontier-
te. Die Buchführung erfolgte per EDV wobei
Konten nicht ausgedruckt, wohl aber Journale
erstellt wurden.

Die Beklagte nahm die vollständige Verbuchung
der Kasse und auch der Bank vor und erstellte
hieraus die Umsatzsteuervoranmeldungen. Zu-
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gleich ermittelte sie daraus für die Einkommen-
steuererklärungen den Gewinn. Ihren monat-
lichen Gebührenrechnungen legte die Beklagte
jeweils die Rahmengebühr des g 33 Abs. 1

StBGebV zugrunde und hierbei gemäß g 11

StBGebV als Satz den Mittelwert,7l70.In den
Jahren 1991 und 1992 beglich die Klägerin zu 1)

'die Gebührenrechnungen in Höhe von insgesamt
6.029,57 DM brutto in voller Höhe, in dem an-
schließenden Zeitraum bis April 7997 der ICäger
zu 2) in voller Höhe von 75.789,73 DM brutto.

Beginnend mit dem 20.5.7997 führte das Finanz-
amt B. im klägerischen Betrieb eine Betriebs-
prüfung durch, die sich auf die Umsatz-, die
Einkommen- und die Gewerbesteuer und hierbei
jeweils auf die Jahre 1991 bis 1995 bezog. Die
Beklagte betreute die ICäger zu diesem Zeit-
punkt nicht mehr.

In seinen Prüfungsberichten stellte das Finanz-
amt nicht aufgeklärte Kassenfehlbeträge fest
und rügte aufgrund dieses Mangels die Buch-
führung als nicht ordnungsgemäß. Zum Teil
resultierten die Kassenfehlbeträge daraus, dass
die Kläger mit Scheck bezahlte Verkäufe nicht
rlc Pafriahcainn rlrman arfncafan "i- }.^i ,{^-

ürL uLr gla

Kassenbuchftihrung dennoch als Ausgang be-
rücksichtigten, so dass sie dem Bankkonto gut-
geschrieben wurden.

Trotz Rückrechnung dieser nicht erfassten
Schecks blieben weitere Kassenfehlbeträge, die
im Rahmen der Betriebsprüfung nicht aufge-
klärt werden konnten. Diese Fehlbeträge traten
als Kassendifferenz nur deshalb nicht auf, weil
aufgrund zwischen den Parteien in Streit stehen-
der Umstände in jeweiliger Höhe Privateinlagen
in die Kassenberichte eingetragen wurden.
Allein aufgrund von Zuschätzungen, die das
Finanzamt wegen dieser nicht aufgeklärten
Kassenfehlbeträge vornahm, machen die Kläger
Regressansprüche geltend.

Für den Zeitraum 1991 und 1992, also bezogen
auf die Klägerin zu 1), schätzte das Finanzamt
Einnahmen von 28.000 DM hinzu, woraus für
sie eine um 3.438,68 DM erhöhte Umsatzsteuer
resultiert. Bezogen auf den Zeitraum 1993
bis 1995, also für den Kläger zu 2), erfolgten
Zuschätzungen von Einnahmen in Höhe von
38.000 DM, was eine um 4.956,45 DM erhöhte
Umsatzsteuer zur Folge hatte, Anlässlich einer
am 30.7.1997 durchgeführten Schlussbespre-
chung, an der auch der neue Steuerberater
der Kläger teilnahm, erzielten diese mit dem
Finanzamt Einigung im Sinne des Prüfberichts,
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erstellen, wie die durch das Landgericht hinzu-
gezogene Sachverständige in ihrem Gutachten
vom 26.9.1995 überzeugend dargestellt hat und
sich zudem aus dem Rechtsgedanken des g 265
HGB ergibt.

Wenn eine I(apitalgesellschaft bei Betätigung
in mehreren Geschäftszweigen verschiedenen
Gliederungsvorschriften (2.B. I(WG oder VAG)

unterfällt, und dann nur eine, nämlich die den
tatsächlichen Verhältnissen am ehesten ent-
sprechende Gliederung zugrunde zu legen und
gegebenenfalls nach der anderen zu ergänzen
lnat (vgl. Boumbach/Duden, HGB 28. Aufl., Anm. 4
zu 5 265 HCB), hätte es vorliegend ausgereicht -
wie die Sachverständige überzeugend ausge-
führt hat -, dass zum Jahresabschluss der GmbH
der Kontennachweis, ein Anlageverzeichnis und
die Aufschlüsselung des Kontokorrents hinzu-
gefügt worden wären.

Wenn die Erstellung der unterschiedlichen
Bilanzen auch nach den Ausführungen der
Sachverständigen sinnvoll ist, bedeutet dies
jedoch nicht zwangsläufig, dass unterschied-
liche Bilanzen bei mehreren Geschäftszweigen
derselben GmbH erforderlich sind.

2. Die Klägerin hat auch keinen Anspruch auf
Zahlung des Betrages von insgesamt 6.164 DM
für Abschlussvorarbeiten 1990 und 1991, die
sie durch die Anlage der entsprechenden Rech-
nungen zum Schriftsatz vom 27.7.7999 doku-
mentieren will. Denn ein Honorar für Ab-
schlussvorarbeiten (g 35 Abs. 3 StBGebV) kann
nur verlangt werden, wenn die Buchftihrung
nicht von dem mit den Abschlussarbeiten be-
auftragten Steuerberater erstellt wurde. An-
sonsten zählen diese Leistungen zur ordnungs-
gemäßen Erledigung des Buchftihrungsauftra-
ges (vgl. Senotsurt. v. 25.3.1993 - l3 U 134/92,
Gt 1993,419,420).

Dem Vortrag der Parteien kann nicht eindeutig
entnommen werden, dass die Klägerin nicht
auch mit den Buchführungsarbeiten für den
Grundstückshandel beauftragt war. Zunächst
ergibt sich aus den - zulässigerweise im Prozess
hinsichtlich der Anforderungen des g 9 StBGebV
(Einzelangaben) nachgebesserten (vgl. Senatsurt.
v. 10.12.1998 - 13 U 231/97, Gt 1999, Z// - Rech-
nungen über insgesamt 6.164 DM nicht, dass

die Abschlussvorarbeiten nur den Grundstücks-
handel betreffen. Dass die Klägerin indes auch
Buchführungsarbeiten ausgeführt hat, folgt aus
den Rechnungen betreffend die Finanz- und
Lohnbuchführung für die Gaststätte.

Wenn diese Rechnungen auch die Gaststätte be-
treffen, ist doch von Bedeutung, dass der Aus-
sage der vom Landgericht vernommenen Zeugin,
Mitarbeiterin der Beklagten, eine Differenzie-
rung zwischen den Buchführungsarbeiten für
die Gaststätte und den Grundstückshandel nicht
zu entnehmen ist. Die Zeugin hat in ihrer Aus-
sage bezüglich ihrer Arbeit, die in der Vorberei-
tung und Weiterleitung der Buchführungsunter-
lagen an die Steuerberaterin bestand, keinen
Unterschied zwischen der Buchführung für den
Grundstückshandel und die Gaststätte gemacht.

Aber selbst wenn die Buchführungsarbeiten be-
treffend den Grundstückshandel nicht zum Auf-
trag der Klägerin gehört haben sollten, war
diese nicht berechtigt, ohne vorherige Absprache
mit der Beklagten den vereinbarten Inhalt und
Umfang des Mandats auszudehnen und Buch-
führungsarbeiten für den Grundstückshandel
vorzunehmen, wie sie es ausweislich der An-
lagen zum Schriftsatz vom 21.1.1999 wohl getan
und als Abschlussvorarbeiten in Rechnung ge-

stellt hat.

Nach der Rechtsprechung des BGH kann aus-
nahmsweise für die Mehrarbeit des Beraters
ein tlber den ursprünglichen Vertrag hinaus-
gehendes Entgelt geschuldet werden, sofern
die Buchführung des Auftraggebers fehlerhaft
uhd unvollständig ist und der Steuerberater
sie neu vornehmen muss, um seine eigene
Auftragsarbeit - hier die Abschlussarbeiten -
ordnungsgemäß erledigen zu können (vgl. BGH,

Gl 1996, 6 : WM 1996, 73 ff).ln einem solchen
Fall kann der Mehraufwand des Steuerberaters
nicht mehr als unselbstständige Vorarbeit für
die durch die entsprechende Gebühr abgegolte-
ne Vertragsleistung angesehen werden, sondern
ist als eigenständige weitere Angelegenheit zu
bewerten, die eine gesonderte Gebühr auslösen
kann.

Doch darf der Steuerberater nicht einseitig den
Vertragsinhalt ändern, sondern muss den Man-
danten informieren, bevor er nicht vereinbarte
Leistungen erbringt und daftlr eine Vergütung
verlangt. Diese Hinweispflicht stellt eine aus
dem Grundsatz von Treu und Glauben folgende
vertragliche Nebenpflicht dar (vgl. BCH, a.a.O.,

u. OLC Frankfurt, Stbg 1997, 513).

Dass sie die Beklagte vor Ausführung der Vor-
bereitungsarbeiten für die Jahresabschlüsse
auf die von ihr vorzunehmenden umfangreichen
Arbeiten hingewiesen hat, hat die Klägerin
nicht vorgetragen. (... )

Notarhaftung
- Vorweggenommene Erbfolgeregelung
* Vor- und Nacherben
- Verfügungsrecht des Vorerben
- Ausgleichspflicht der Miterben
(BGH, Urt. v. 6.7.2000 - lX ZR 88/98)

Leitsatz:

Zur notariellen Betreuung der Vorwegnahme
einer Erbfolge.

Zum Sachverhalt:

Der Kläger verlangt vom beklagten Notar
Schadenersatz wegen Amtspflichtverletzungen,

Am 1.3.1992 kamen die Mutter des Klägers und
deren sieben Kinder in Gegenwart des Beklagten
überein, das Vermögen der Mutter, bestehend
aus zwei bebauten Grundstücken, Ackerland
und Bargeld, zur Vorwegnahme der Erbfolge den
Kindern zu gleichen Teilen zu übertragen; zu-
mindest die beiden Kinder, die die bebauten
Grundstücke erwatben, sollten Ausgleichszah-
lungen erbringen.

Am 15.4.1992 beurkundete der Beklagte eine
,,Vollmacht" der Mutter des Klägers, die u.a.
lautet:

,,Ich erteile hiermit für mich und meine Erben
meinem Sohn ,..

Vollmacht

den nachstehenden Grundbesitz .,. zu erwerben,
zu verkaufen und aufzulassen sowie alle Erklä-
rungen vor Notar, Gericht und Behörden ab-

zugeben, die zur Umschreibung des Kaufgegen-
standes auf den Erwerber erforderlich sind,
insbesondere auch an Dritte, Geschwister und
sonstige Personen zu übertragen.

Der Bevollmächtigte ist berechtigt, Untervoll-
macht zu erteilen.

Zur schenkungsweisen Veräußerung berechtigt
die Vollmacht nicht.

Der Bevollmächtigte wird von den einschränken-
den Bestimmungen aus $ 181 BGB befreit."

Am 13.8.1992 beurkundete der Beklagte einen
,,Schenkungsvertrag", in dem die Mutter des

Klägers, vertreten durch dessen Bruder, auf-
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grund der Vollmacht vom 75.4.7992 dem Kläger -
ebenfalls vertreten durch diesen Bruder - ihr
Ackerland schenkweise zu Eigentum übertrug.
In diesem Vertrag heißt es u.a.:

,,Der Notar wird beauftragt, alle zu diesem
Vertrag erforderlichen Genehmigungen ein-
zuholen und diese Urkunde durchzuführen."

Der ICäger genehmigte diesen Vertrag am
79.70.7992. Die Mutter des Klägers (fortan auch:
Erblasserin oder Witwe) verstarb am 23.1.1993.

Sie wurde durch ihre sieben Kinder zu gleichen
Teilen beerbt.

Die Genehmigung des Vertrages vom 13.8.1992

nach der Grundstücksverkehrsordnung wurde
am 28.7.7994 erteilt. Im August 1994 teilte das

Grundbuchamt dem Beklagten mit, der Grund-
bucheintragung des Klägers gemäß diesem
Vertrag stehe entgegen, dass die von der Erblas-
serin erteilte Vollmacht nicht zur schenkweisen
Veräußerung berechtige. Davon unterrichtete
der Beklagte mit Schreiben vom 2.9.7994 den
Bruder des Klägers, der diesen bei Vertrags-
schluss vertreten hatte. Zwei Miterben verwei-
gerten die Genehmigung des Vertrages.

Die Klage auf Schadenersatz in Höhe von
67.570 DM zzgl. Zinsen hatte in den Vor-
instanzen keinen Erfolg. Mit seiner Revision
verfolgt der Kläger seinen Klageanspruch weiter
Die Revision führt zur Aufhebung des Beru-
fungsurteils und zur Zurückverweisung der
Sache an das Berufungsgericht ($$ 564, 565

Abs. 1 Satz 1 ZPO); von der Möglichkeit des

$ 565 Abs. 1 Satz 2 ZPO wird Gebrauch gemacht.

Aus den Gründen:

Der Amtshaftungsanspruch gegen den beklagten
Notar ist entgegen der Ansicht des Berufungs-
gerichts nicht gemäß $ S39 BGB, sondern nach

$ 18 Abs. 1 VONot i.V.m. $ 19 BNotO zu beurtei-
len (vgl. BGH, tJrt. v. 15.1.1998 - lX ZR 4/97, WM

t998, 753, 784).

I.

1. Das Berufungsgericht hat eine Amtspflicht-
verletzung des beklagten Notars unterstellt, die
sich nach dem Zusammenhang des Berufungs-
urteils auf - vom Kläger in den Vorinstanzen
geltend gemachte - Fehler des Beklagten anläss-
lich der Beurkundung des Schenkungsvertrages
vom 13.8.1992 bezieht.
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Nach dem l0agevortrag, von dem im Revisions-
verfahren mangels tatrichterlicher Feststellun-
gen auszugehen ist, hat der Beklagte eine ihm
gegenüber dem Kläger obliegende Amtspflicht
fahrlässig verletzt (g 19 Abs. 1 Satz 1 BNotO).

Der Beklagte hat die Vollmacht der Mutter des
Iflägers vom 15.4.1992 mit der Einschränkung
beurkundet, dass sie nicht zur schenkweisen
Veräußerung von Grundeigentum berechtigt,
obwohl nach der Behauptung des lflägers am
7.3.1992 auf Anregung des Beklagten die unent-
geltliche Übertragung des Ackerlandes an den
I0äger vereinbart worden war (g 17 BeurkG).
Außerdem hat der Beklagte den Schenkungsver-
trag vom 73.8.7992 nicht durch die Mutter des
I(lägers genehmigen lassen, obwohl der Beklagte
das nach dem - durch die Urkunde gestützten -
ICagevortrag übernommen hatte.

2. Die Revision rügt mit Erfolg die Annahme
des Berufungsgerichts, es fehle an der haftungs-
ausfüllenden Kausalität, denn der Kläger habe
,,einen eventuellen Anspruch dem Grunde nach,
auf jeden Fall der Höhe nach nicht schlüssig
dargetan". Da der Kläger Miterbe zu 1/7-Anteil
geworden sei. habe er für einen Schaden den
Umfang des gesamten Nachlasses darlegen müs-
sen; dies habe er versäumt, Eine Vereinbarung
der Miterben über die Auseinandersetzung des
Nachlasses habe den I(ausalverlauf unterbrochen.

Für den haftungsausfüllenden Ursachenzusam-
menhang zwischen einer Amtspflichtverlet-
zung des Beklagten und dem geltend gemach-
ten Schaden ist festzustellen, was geschehen
wäre, wenn der Beklagte sich pflichtgerecht
verhalten hätte, und wie die Vermögenslage
des l(lägers dann wäre. Dies hat der Ifläger für
seinen Schadenersatzanspruch darzulegen und
gemäß 5287 ZPO zu beweisen (vgl. BCH, Urt. v.

19.10.1995 - tX ZR 104/94, WM 1996, 30, 3t; v.

21.11.t996 - tX ZR 220/9s, WM 1997, 32s,, 326).

a) Gemäß den Regeln des Beweises des ersten
Anscheins (vgl. dozu BGH, LJrt. v. 27.5.1993 -
lX ZR 66/92, WM 1993, 1513, l516) ist nach der
Lebenserfahrung davon auszugehen, dass - die
Richtigkeit des I(lagevortrags unterstellt - die
Erblasserin zur Verwirklichung ihrer Absicht,
im Einvernehmen mit ihren I(indern dem Kläger
die beiden Grundstücke ohne Ausgleichszahlung
zu übertragen, nach entsprechender Belehrung
durch den Beklagten die Vollmachtsurkunde
auch auf eine Schenkung erstreckt und den
Schenkungsvertrag auf Anfrage des Beklagten
genehmigt hätte.

Dann wäre der Iüäger als Eigentümer der Grund-
stücke im Grundbuch eingetragen worden, nach-
dem dieser dem Vertrag am 19.10.7992 zuge-
stimmt hatte und die Genehmigung nach der
Grundstücksverkehrsordnung erteilt worden
war. Die Miterben hätten den Vertrag nach dem
Tode der Erblasserin erfüllen müssen ($$ 1967,
20s8 BGB).

b) Der ICäger hat entgegen der Ansicht des
Berufungsgerichts schlüssig dargelegt, dass er
infolge der geltend gemachten Amtspflicht-
verletzungen des Beklagten im Zusammenhang
mit dem Schenkungsvertrag einen erstattungs-
fähigen Schaden erlitten hat.

Ein Geschädigter soll im Wege des Schaden-
ersatzes nicht mehr erhalten als dasjenige, was
er nach der materiellen Rechtslage hätte ver-
Iangen können; der Verlust einer tatsächlichen
oder rechtlichen Position, auf die er keinen
Anspruch hat, ist grundsätzlich kein ersatz-
fähiger Nachteil (BCHZ 124, 86, 95 m.w.N.).

aa) Der Wirksamkeit lebzeitiger Verfügungen
der Erblasserin über ihr Vermögen stand das
gemeinscha-ftliche Testament der Frblasserin
und ihres - am 8.4.1980 verstorbenen - Ehe-
mannes vom 28.11.1974 nicht entgegen.

Das Berufungsgericht hat das Testament ohne
Begründung dahin gewertet, dass die Erblasse-
rin Vorerbin und ihre I(inder Nacherben sein
sollten. Die fehlende Auslegung kann der Senat
nachholen. Das gemeinschaftliche Testament ist
dahin auszulegen, dass der Überlebende Erbe
des Verstorbenen und die gemeinsamen Kinder
Schlusserben mit gleichen Anteilen werden
sollten. Die Eheleute haben in ihrer letztwilli-
gen Verfügung das beiderseitige Vermögen als
Einheit angesehen; dieses sollte grundsätzlich
mit dem Tode des länger Lebenden als Gesamt-
nachlass auf die I(inder übergehen (vgl. RGZ ll3,
234, 240; BGHZ 22, 364, 366; BayObLGZ 66, 49, 6l
u, 408, 417).

Die testamentarische Wiederverheiratungs-
klausel ist gegenstandslos geblieben und
beeinträchtigte deswegen die Rechtsstellung
derWitwe nicht (vgl. BCHZ 96, 198,20a).Je
nachdem, ob das Erbrecht des Bürgerlichen
Gesetzbuches oder das des am 7.7.7976 in I(raft
getretenen Zivilgesetzbuches (ZGB) der ehemali-
gen Deutschen Demokratischen Republik an-
zuwenden ist (vgl,5 2 Abs.2,9I EGZGB; Art.235
55 l,2 EGBGB; BCHZ 124,270,271 ff;128,302,
303; 131,22,26; Palandt/Edenhofer, BGB 59. Aufl.,

Dass dies hier der Fall war und die steuerlichen
Vorteile des Klägers zunichte gemacht hat, ist
jedoch bisher weder behauptet noch ersichtlich.
Vielmehr gibt der Kläger im Schriftsatz vom
28.6.2000 an, die Beteiligung werde nach wie vor
gehalten; in den Jahren 1998 und 1999 sei es

zu keiner Ausschüttung gekommen. Von einer
Insolvenz kann hiernach nicht die Rede sein.

Steuerberaterhonorar
- I(apitalgesellschaft mit zwei Geschäftszweigen
- Grundstückshandel und Gaststätte
- Mehrere Bilanzen erforderlich?
- Abschlus svorarbeiten
(OLG Düsseldorf, Urt. v. 16.12.1999 - l3 U 228/98)

Leitsätze (d. Red.):

1. Betreibt eine Kapitalgesellschaft eine Gast-
stätte und einen Grundstückshandel, sind zwei
Bilanzen mit Gewinn- und Verlustrechnung
und eine konsolidierte Bilanz zwar sinnvoll,
aber nicht erfcrCerlich.

2. Abschlussvorarbeiten i.S.d. g 35 Abs. 3 Steuer-
beratergebührenverordnung kann nur der
Steuerberater in Rechnung stellen, der die
Buchführung nicht erstellt hat.

3. Soll der Steuerberater die Bilanz auf der Basis
der vom Mandanten gefertigten Buchführung
erstellen, können Abschlussvorarbeiten an-
fallen, wenn die Buchführung fehlerhaft und
unvollständig ist. Der Steuerberater muss den
Mandanten über die Mängel der Buchführung,
seine notwendige Mehrarbei.t und die dadurch
verursachte Vergütung vor der Leistungserbrin-
gung belehren.

Aus den Cründen:

Die Klägerin war steuerberatend für die Beklag-
te tätig, die einen Grundstückshandel betreibt
und darüber hinaus für die Zeit vom 1.3.1990
bis zum 31.8.1991 den Betrieb einer Gaststätte
übernommen hatte.

Die Klägerin hat erstinstanzlich von der Beklag-
ten Zahlung von insgesamt 39.261,43 DM Steuer-
beraterhon orar zzgl. Zinsen verlangt.
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Das Landgericht hat durch Teilurteil vom
29.9.7998 die Beklagte zur Zahlung von
23.381,69 DM verurteilt, die I(lage aber in Höhe
von 15.879,74DM abgewiesen und in Bezug auf
die Zinsforderung noch weitere Beweiserhebun-
gen für angezeigt gehalten.

Mit der Berufung verfolgt die Klägerin den Klage-
anspruch nur noch in Höhe von 10.599,69 DM
zzgl. 73% Zinsen seit dem 18.2.1998 weiter. In
diesem'Betrag enthalten sind die Beträge von
2.722,93 DM und 2.372,76 DM, um die das Land-
gericht die Rechnungen betreffend die Abschluss-
arbeiten für die Jahre 1990 und 1991 gekürzt
hat, sowie der Gesamtbetrag von 6.164 DM für
die Abschlussvorarbeiten 1990 und 1991. Mit
Schriftsatz vom 16.11.1999 macht die Klägerin
hilfsweise den Differenzbetrag von 1.668,95 DM
zwischen dem durch das Landgericht zuerkann-
ten Betrag und der ihrer Meinung nach zutref-
fenden Rechnungssumme geltend.

II.

Die Berufung der Klägerin ist zulässig. Die Be-

rufungserweiterung vom 16.11.1999 ist indes
ni-1rt -"1Ä.aid r^'^;l ,.1 -. \I^rhri-ann rrnranÄfnf icf116, vvLrr VLTTPGLLL rrl

($ s1e zPo).

Die Berufung der Klägerin ist nicht begründet.
Die Klägerin hat gegen die Beklagte keinen
höheren als den durch das Landgericht zu-
gesprochenen Honoraranspruch für die von ihr
für die Beklagte durchgeführten Jahresabschluss.
arbeiten zrm 37.1.2.7990 und zum 31.12.1991.
Die Abschlussvorarbeiten für diese beiden Jahre
kann die Klägerin ebenfalls nicht verlangen.

1. Jahresabschlussarbeiten

a) für das Jahr 1990 über noch 2.727,93 DM
b) für das Jahr 1991 über noch 2.312,76 DM

Die I0ägerin hat sowohl für die Gaststätte als
auch für den Grundstückshandel der Beklagten
eine Bilanz mit Gewinn- und Verlustrechnung
und eine ,,konsolidierte Bilanz" erstellt. Außer-
dem enthalten die Jahresabschlüsse jeweils
einen Erläuterungsteil.

Das Landgericht hat zu Recht die Gesamtbeträge
zu a) und zu b)von 8.183,12 DM auf 6.061,19 DM
bzw. von 8.977,26 DM auf 6.658,50 DM gekürzt.
Der Senat teilt die Auffassung des Landgerichts.
Entgegen der Auffassung der Iflägerin war es

nämlich nicht erforderlich, aus Gründen der
Bilanzklarheit unterschiedliche Bilanzen zu
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wären. Der Betrag von 22.000 DM, den er nach
seinem eigenen Vorbringen im Schriftsatz vom
28.6.2000 am 27.72.7994 auf die Schiffsanleihe
gezahlt hat, hätte ihm nicht zur Verfügung
gestanden, so dass ihm die erforderlichen Mittel
gefehlt hätten. An der Ursächlichkeit des scha-
denstiftenden Ereignisses für den Vorteil des
Klägers kann hiernach kein Zweifel bestehen.

Der Kläger kann sich nicht mit Erfolg darauf
berufen, er habe ebenso gut auf den Erwerb
eines Pkw verzichten oder Fahrzeug und Schiffs-
beteiligung mit Darlehen finanzieren können.
Dies steht nicht in Übereinstimmung mit der
Ursachenkette, die sich aus seinem eigenen Vor-
bringen ergibt.

Das Fahrzeug erwarb der Kläger - wie sich aus
der von ihm selbst vorgelegten Rechnung vom
74.6.7994 ergibt - bereits etwa sechs Monate
vor der Zeichnung der Schiffsanleihe. Anhalts-
punkte, die etwa auf die Absicht des Iüägers
hindeuten könnten, die Schiffsbeteiligung
ohne Rücksicht auf vorhandene Liquidität
einzugehen und hierdurch über den I(apital-
einsatz hinaus fortdauernde Zinsbelastungen
auf sich zu nehmen, sind weder vorgetragen
noch erkennbar.

Der Entschluss des Klägers zur Zeichnung der
Beteiligung war vorhersehbare Folge der fehler-
haften steuerlichen Beratung und unterbricht -
entgegen seiner Ansicht - den adäquaten Ur-
sachenzusammenhang zu dem steuerlichen Vor-
teil nicht.

b) Die Anrechnung der Steuervorteile entspricht
auch dem Zweck des Schadenersatzes. Infolge
der Schädigung ersparte Steuern muss sich der
Geschädigte grundsätzlich auf seinen Schaden-
ersatzanspruch anrechnen lassen (BGHZ 79, 337,
347; 53, 132, 134; 74, 103, II4; BGH, NJW 1984,
2 524). Das gilt auch für die Nutzung der für
die Steuerzahlung erforderlichen Geldsumme
infolge fehlerhafter steuerlicher Beratung
(BGH, StB 1983, 143; AG Düsseldorf, StB 1986, 160;
G rö fe/ Le n ze n/ 5 c h m ee r, Ste u e rb e ra te rh a ftu n g 3. Au f l.
1998, Rdnr.668).

Steuervorteile sind nur dann nicht anzurech-
nen, wenn der Geschädigte die Ersatzleistung
wiederum versteuern muss und der darin lie-
gende Na'chteil den Vorteil in etwa ausgleicht
(BCH, NJW 1990,57t; BGHZ 53,132,137;74,103,
113 ff, lI6;79,337,347; BGH, NJW 1984,2524;
NJW-RR 1988, 788, 789; 856, 857; NJW-RR 1989,
1102, ll03.f; vgl. NJW-RR 1986, 1102, lt03 f).

Den geltend gemachten Schaden muss der Kläger
aber nicht versteuern. Gegenstand seiner Forde-
rung im zweiten Rechtszug ist der ihm nach
steuerlicher Berücksichtigung der Verspätungs-
zinsen und des gezahlten Nachberaterhonorars
im Jahre 1987 verbleibende Schaden, mithin der
Nettoschaden. Jeder Schadenersatz, der wegen
überhöhter Einkommensteuerfestsetzung zu
leisten ist, dient dem Ausgleich einer Ver-
mögenseinbuße, die nicht in der Erwerbssphäre,
sondern in der Privatsphäre eingetreten ist
(BFH, NJW 1998, 3735,3736). Der streitgegen-
ständliche Nettoschaden bewirkt zweifelsfrei
eine Vermögenseinbuße in der Privatsphäre,
weil dem Kläger dieser Betrag nicht mehr zur
beliebigen Verwendung zur Verfügung steht.
Eine Betriebseinnahme stellt er nicht dar.

c) Durch den Zweck der Steuervergünstigung
ist die Vorteilsausgleichung nicht ausgeschlos-
sen. Die Rechtsprechung hat dies in den Fällen
angenommen, in denen allein der steuerpflich-
tige Geschädigte begünstigt werden sollte, etwa
wenn Härten vermieden werden sollen, die in
der Regel durch erhöhte Steuerbelastungen in-
folge einer Zusammenballung von außerordent-
lichen Einkünften geschehen (BCH, NJW 1993,
1643; vgl. NJW 1986, 245). Diese Erwägung trifft
im Streitfall nicht zu.

Die vom Gesetzgeber vorrangig bezweckte
Förderung des Schiffbaues lässt es nicht als un-
billig erscheinen, dass hieraus erzielte steuer.
liche Vorteile einen Steuerberater entlasten,
dessen fehlerhafte Beratung dem Steuerpflich-
tigen erst die Liquidität verschafft hat, die er
zur Zeichnung des Kommanditanteils verwen-
den konnte.

d) Soweit sich der Kläger darauf beruft, der
steuerliche Vorteil aus der Beteiligung werde
durch die Reduzierung des Kapitalkontos mehr
als aufgehoben, vetmag dies die Vorteilsaus-
gleichung nicht in Frage zu stellen. Die Steuer-
ersparnis, die durch die Verlustzuweisung be-
wirkt worden ist, verbleibt in jedem Falle als
anrechenbarerVorteil (BGHZ 74, 103, 114).

Dass die Kommanditeinlage steuerrechtlich als
verloren anzusehen sein mag, führt nur dazu,
dass sich das Einkommen des Steuerpflichtigen -
etwa durch Insolvenz des Unternehmens - nicht
nochmals um diesen Betrag vermindern kann.
Im Gegenteil kann eine auf diese Weise be-
wirkte Auflösung des negativen Kapitalkontos
zu einer Gewinnerzielung führen, welche eine
Steuerpflicht bewirkt (BGHZ 74, 103, ll4).

Einl.5 vor $ 1922; Art.235 9g 1,2 EGBGB jeweits
Rdnr. I ff; Leipold, in: MünchKomm-BCB 3. Aufl.,
Bd.9 Erbrecht, Einl. Rdnr.227 ff,262 ff; Bd. Il
Art. 235 Rdnr. I3 ff), war die Witwe in unter-
schiedlicher Weise an die wechselbezüglichen
Verfügungen i.S.d. g 2270 Abs. 1, 2 BGB nach
dem Tode ihres Ehemannes gebunden.

Nach g 390 Abs. 2 ZGB konnte sie über d'en
Nachlass durch Rechtsgeschäft unter Lebenden
frei verfügen. Bei Anwendung des Bürgerlichen
Gesetzbuches stand ihr - wie einem durch Erb-
vertrag gebundenen Erblasser (S 2286 BGB) -
grundsätzlich ebenfalls ein freies Verftigungs-
recht unter Lebenden zu, doch konnte bei
einem Missbrauch dieses Verfügungsrechts ein
betroffener Schlusserbe einen Ausgleichs-
anspruch in entsprechender Anwendung des
52287 BGB erlangen (BGHZ 82, 274, 276 ff; vgt.
BCH, Urt. v, 12.10.1988 - lVa ZR 166/87, FamRZ
1989, 175; v. 21.6.1989 - lVa ZR 302/57, NtW t989,
2389,2390 f; Schubert, JR 1982,155; Kuchinke,
JUS 1988, 853; Musielak, FamRZ 1989, 176).

Da die Voraussetzungen eines solchen Miss-
brauchs im Streitfall nicht dargetan sind, kann
die Frage, welches Recht Anwendung findet,
im gegenwärtigen Zeitpunkt auf sich beruhen.
Vielmehr ist davon auszugehen, dass die sieben
Kinder, die nicht gegen die Pflichtteilsstraf-
klausel des Testaments verstoßen haben, nach
beiden Rechtsordnungen als Schlusserben das
von ihrer Mutter hinterlassene Vermögen zu
gleichen Anteilen erwarben (S 7922 BGB; g 353
Abs. 1 ZGB).

bb) Der l(äger ist nach seinem Vorbringen
durch die behaupteten Beurkundungsfehler
des Beklagten geschädigt worden. Die Grund-
stücke, die dem Kläger schenkweise übereignet
werden sollten, hatten nach seiner Behauptung
einen Wert von insgesamt 777.475 DM. Dem-
gegenüber hat der Kläger nach seinem Vortrag
bei der Auseinandersetzung des Nachlasses nur
einen Anteil von 1/5 an diesen Grundstücken,
der bei dem behaupteten Grundstückswert
22.295 DM entspricht, sowie 47.670 DM erhalten
Danach ergibt sich aus einem Beurkundungs-
fehler des Beklagten ein Vermögensverlust des
Klägers in Höhe von 47.510 DM.

Daran ändert nichts, dass die Vereinbarung der
Witwe und ihrer Kinder vom 1.3.1992 über eine
Vorwegnahme der Erbfolgq (vgl. dazu BGHZ ll3,
310; BGH, Urt. v. 1.2.1995 - tV ZR 36/94, NJW
1995, 1349, 1350; Palandt/Edenhofer, a.a.0., Einl.7
zu $ 1922)bei ihrer Wirksamkeit möglicher-
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weise eine Ausgleichungspflicht unter den
Miterben zur Folge gehabt hätte (vgl. $$ 20S0
Abs.3,2052 BGB; BGHZ 82, 274,278). Denn die
Vereinbarung war unwirksam; sie hätte der
notariellen Beurkundung bedurft, weil sie eine
Verpflichturrg z:ur Übertragung und zum Erwerb
von Grundstücken enthielt (S$ 125, 313 BGB).

Der dargelegte Schaden kann entgegen der
Ansicht der Revisionserwiderung des Beklagten
nicht behoben werden, indem der l0äger die
Miterben, die die Genehmigung des Schenkungs-
vertrages verweigert haben, auf Zustimmung
verklagt. Die Revisionserwiderung meint, dieser
Vertrag sei wirksam gewesen, weil die Erblasse-
rin entgegen der Vollmachtsurkunde den Vertre-
ter der Vertragspartner zur schenkweisen Über-
tragung des Ackerlandes an den Kläger im Rah-
men der Vereinbarung vom 7.3.7992 bevollmäch-
tigt habe und diese Vollmacht nach g 767 Abs.2
BGB formfrei wirksam gewesen sei.

Aus der Absicht der Erblasserin, die Erbfolge
vorwegzunehmen und dabei dem Kläger nach
dessen Behauptung das Ackerland zu schenken,
kann nicht zwingend auf eine solche Vollmacht
geschlossen werden, weil die Erblasserin am
75.4.7992 eine Vollmacht beurkunden ließ, die
nicht zu einer schenkweisen Übertragung be-
rechtigte. Dementsprechend hat der Beklagte
vorgetragen, die Erblasserin habe keine Voll-
macht zur Schenkung von Grundstücken erteilen
wollen.

Der Schaden des Klägers entfällt nach seinem
Vorbringen auch nicht wegen eines Ausgleichs-
anspruchs gegen Miterben aus gg 2050 Abs. 3,
2052 BGB. Der Kläger hat nicht behauptet, die
Erblasserin habe bei der Zuwendung der Haus-
grundstücke an zwei Kinder eine rechtswirk-
same Ausgleichung angeordnet, die den Ver-
mögensverlust wettmac}re (vgl. Dütz, in: Münch-
Komm-BCB, o.a.O., I 2050 Rdnr. 3l ).

c) Die Zustimmung des Iüägers zu der Aus-
einandersetzung des Nachlasses hat nach dem
Klagevortrag den Ursachenzusammenhan g zwi-
schen den behaupteten Amtspflichtverletzungen
des Beklagten und dem geltend gemachten
Schaden des Klägers entgegen der Ansicht des
Berufungsgerichts nicht unterbrochen.

Der Kläger hat behauptet, die Miterben hätten
im Januar 1995 einen Vertrag zur Auseinander-
setzung des Nachlasses geschlossen, um allen
Miterben möglichst gleiche Anteile zu verschaf-
fen. Danach sei der Nachlass auf die Miterben
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mit Ausnahme der beiden Geschwister, die be-

baute Grundstücke von der Erblasserin erworben
haben, so verteilt worden, dass die bedachten
fünf Miterben jeweils 1/5 der im Vertrag vom
13.8.1992 bezeichneten Grundstücke sowie be-

stimmte Geldbeträge erhalten hätten.

Da ein solcher Vertrag nichtig ist, weil er nicht
gemäß g 313 Satz 1 BGB beurkundet worden ist
($ 12s BGB: vgl. BCH, Urt. v. 14,12.1965 - V ZR

116/64, MDR 1966, 227),i:,at der Kläger bei der
Auseinandersetzung der Miterben kein Recht
aus seiner Erbenstellung aufgegeben, so dass

schon aus diesem Grunde der haftungsrechtliche
Ursachenzusammenhang zwischen den behaup-
teten Amtspflichtverletzungen und dem geltend
gemachten Schaden erhalten geblieben ist.

Das ist jedoch auch dann der Fall, wenn der
Vertrag nach $ 313 Satz 2 BGB geheilt oder auf
sonstige Weise unumkehrbar vollzogen worden
ist. Der Kläger hat der einvernehmlichen Aus-

einandersetzung des Nachlasses zugestimmt,
weil sie nach seiner Behauptung gemäß dem
Testament der Eltern eine gleiche Beteiligung
der Miterben an dem dargelegten Gesamtwert
des Nachlasses angestrebt hat. Nach dem Vor-
bringen des Klägers gehörten zum Nachlass
seiner Mutter der Wert des Ackerlandes in Höhe
von 777.475 DM sowie ,,Barvermögen" von insge-
samt 195.000 DM einschließlich der Ausgleichs-
zahlungen derjenigen Geschwister, die durch
Verträge mit der Erblasserin Grundstücke erwor-
ben hatten.

Das einer Schwester des Klägers zu Lebzeiten der
Mutter übereignete Grundstück, das nach der
Behauptung des Klägers einen Wert zwischen
350.000 bis 500.000 DM haben soll, gehörte
nicht zum Nachlass. Das Grundstück, das die
Erblasserin an einen Bruder des Klägers über-
tragen hat und das ebenfalls einen solchen Wert
haben soll, fiel wirtschaftlich ebenfalls nicht
mehr in den Nachlass, weil die vertragliche Ver-
pflichtung der Erblasserin durch die Miterben
zu erfüllen war ($$ 1967, 2053 BGB).

Der Kläger durfte sich herausgefordert fühlen,
zur Klärung einer verworrenen, nach seinem
Vorbringen durch Amtspflichtverletzungen des

Beklagten hervorgerufenen Rechtslage einer Aus-

einandersetzung des Nachlasses, die eine gleiche
Beteiligung der Miterben am Nachlass anstrebte,
zuzustimmen. Außerdem bestand dafür ein
rechtfertigender Anlass, weil eine einvernehm-
liche Auseinandersetzung einem Erbteilungs-
rechtsstreit vorbeugte, so dass das Vorgehen des

Klägers keine ungewöhnliche Reaktion auf die
behaupteten Amtspflichtverletzungen des Be-

klagten war (vgl. BCH, urt. v. 10.5.1990 - lx zR

n3/89, NJW 1990, 2882, 2883).

d) Der geltend gemachte Schaden ist - ausgehend
vom Vorbringen des Klägers - dem Beklagten
haftungsrechtlich zuzurechnen. Es liegt nicht
außerhälb aller Lebenserfahrung, dass eine
Schenkung von Grundstticlcen, die infolge
eines Beurkundungsfehlers des Notars unwirk-
sam ist, nach dem Tode des Schenkers von
dessen Erben nicht genehmigt wird und des-

wegen dem Beschenkten die Zuwendung ent-
geht. Eine solche adäquate Schadenfolge fällt
bei wertender Betrachtung in den Schutzbereich
der verletzten Amtspflicht, weil diese auch auf
die Durchführung des Schenkungsvertrages
abzielte (vgl. BCH, IJrt. v. 8.7.1993 - IX ZR 222/92,
WM 1993, 1992, 1996, insoweit nicht abgedruckt in
BGHZ 123, 178; v. 11.7,1996 - lX ZR II6/95, WM

1996, 2074, 2077).

II.

Das angefochtene Urteil ist nicht aus einem
ancieten Grunci richtig (5 563 ZPO). Vieimehr
sind tatrichterliche Feststellungen erforderlich

1. Der Kläger hat die bisher geltend gemach-
ten - fahrlässigen - Amtspflichtverletzungen
iles Beklagten im Zusammenhang mit der Be-

urkundung der Vollmacht vom 15.4.1992 und
des Schenkungsvertrages vom 73.8.7992 unter
Beweisantritt schlüssig dargelegt, wie bereits
ausgeführt worden ist.

Dem entsprechenden Klagevortrag ist der Be-

klagte in rechtserheblicher Weise entgegen-
getreten. Eine schadenursächliche Amtspflicht-
verletzung des Beklagten entfällt, wenn -
gemäß seinem Vorbringen - die Erblasserin
keine Vollmacht zur Schenkung von Grund-
stücken erteilen wollte und den Vertrag vom
73.8.7992 wegen inzwischen eingetretener
Geschäftsunfähigkeit nicht mehr genehmigen
konnte (vgl. $ 104 Nr. 2, $$ 10s, 777 Abs.1 BGB).

Der Kläger hat die Amtspflichtverletzung
gemäß S 286 ZPO zu beweisen (vgl. BGH, Urt. v'

11.3.1999 - lX ZR 260/97, WM t999, 1324, 1326)

b) Sollte sich insoweit ein Schadenersatz-
anspruch des Klägers ergeben, so hat der Kläger
keine anderweitige Ersatzmöglichkeit, die
demselben Tatsachenkreis entsprungen ist, aus

dem sich die Schadenhaftung des Notars ergibt'

den Antragsteller anwaltlich tätig geworden ist.
Zu dem Lebenssachverhalt aus dem Künstler-
vertrag P. wiederum gehört die vorliegend bean-
standete Prozessvertretung und/oder rechtliche
Argumentation des Antragsgegners zugunsten
der P.-GmbH; insoweit wird der Antragsteller
aus dem Künstlervertrag P, wegen des Projekts

,,S.M." gerichtlich in Anspruch genommen.

Selbstverständlich handelt es sich insoweit
um unterschiedliche Interessenlagen, weil die
P.-GmbH (und damit auch der Antragsgegqer
mit seiner anwaltlichen Tätigkeit) in einem
Fall mit dem Antragsteller gegen die D.-GmbH
zusammensteht und in dem anderen Fall gegen

den Antragsteller vorgeht. Das reicht aber nicht
dazu aus, um die beiden Lebenssachverhalte
auch nur als teilidentisch i.S.d. $ 43a BRAO an-

zusehen.

II.(

Steuerberaterhaftung
-'y'orteilsausgleich
- Steuerersparnis
- Zeichnung einer Schiffsbeteiligung
(OLC Düsseldorf, IJrt. v. 24.8.2000 - l3 U 214/99)

Leitsätze {d, RedJ:

1. Die durch die Zeichnung einer Schiffs'beteili.
gung erlaugten Steuervorteile muss sich der
Mandant als Vorteil bei der Schadenberechnung
anrechnen lassen.

2. Schadenersatz wege'n überhöhter Einkommen-
steuer betrifft nicht die Erwerbs', sandern di'e

Privatsphäre und ist nicht uu Yersteuerr'R.

Aus den Gründen:

Die zulässige Berufung hat in der Sache keinen
Erfolg. Dem Kläger ist durch die fehlerhafte Be-

ratung des Beklagten im Ergebnis kein Schaden
entstanden

1. Unstreitig haftet der Beklagte dem Kläger aus
positiver Vertragsverletzung des zwischen den
Parteien geschlossenen Steuerberatungsvertrages
auf Schadenersatz, weil er die von ihm übernom-
mene Buchführung von 1992 bis 1996 stets nach
bilanzrechtlichen Gesichtspunkten erstellt hat,
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statt eine Einnahme-/Überschussrechnung vor-
zunehmen, und deshalb die Steuerbescheide für
1992 bis 1995 eine falsche Grundlage erhielten.

2. Hierdurch ist dem Kläger infolge Steuernach-
forderungen unstreitig ein Zinsschaden von
7.951 DM (9.734 DM abzüglich ohnehin geschul-
deter und im zweiten Rechtszug nicht angegrif-
fener 1.183 DM) entstanden. Ferner hat er auf-
grund der fehlerhaften Beratung unstreitig zu-
sätzliche Steuerberatungskosten in Höhe von
850,77 DM rind 8.627,76 DM zu tragen.

3. Im zweiten Rechtszug unstreitig und nicht
mehr angegriffen ist ein Abzug wegen Vorteils-
ausgleichung in Höhe von 5.715,49 DM. In die-
ser Höhe hat der Kläger durch die Berücksich-
tigung der als Schaden anzusetzenden Zinsen
und des gezahlten Nachberaterhonorars Steuern
f:.ir 7997 erspart.

4. Auch in Höhe des .danach verbleibenden Scha-
dens von 77.774,04 DM, welcher allein Gegen-
stand der Berufung ist, muss sich der Iüäger
im Wege der Vorteilsausgleichung die Steuer-
ersparnis anrechnen lassen, die er in Höhe von
17.782,26 DM durch die Zeichnung der Schiffs-
beteiligung erlangt hat,

Voraussetzung für die Anrechnung eines Vor-
teils ist, dass zwischen ihm und dem schädigen-
den Ereignis ein adäquater Ursachenzusammen-
hang besteht und dass die Anrechnung dem
Zweck des Schadenersatzes entqpricht (stöndige
Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs, u.a. BCHZ
91, 206, 209 f; 74, 103, Il3 f). Vor- und Nach-
teile müssen bei wertender Betrachtungsweise
gleichsam zu einer Rechnungseinheit verbun-
den sein (BGHZ 91, 206, 210 m.w.N.; BGH, NJW

1997, 2378). Diese Voraussetzungen sind im
Streitfall erfüllt.

a) Das den Schaden verursachende Ereignis hat
nach dem regelmäßigen Verlauf zu dem Vorteil
des Klägers geführt. Hätte der Beklagte eine
einfache Einnahme-/Überschussrechnung er-
stellt, so hätte der l(läger die erst 1997 erfolgte
Zahlung von Einkommen- und Iürchensteuer
sowie Solidaritätszuschlag und ohnehin ge-

schuldeter Zinsen (21^.654,07 DM) für 1992 auf-
grund des Steuerbescheides vom 23.11.1994
bereits bis zum 27.12.1994 erbringen müssen.

Dies hätte zur Folge gehabt, dass er die Schiffs-
beteiligung in Höhe von 30.000 DM nicht
gezeichnet hätte und ihm die entsprechenden
steuerlichen Vorteile für 1994 nicht zugeflossen
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Nach g 3 Abs. 1 der anwaltlichen Berufsordnung
(BO) darf der Rechtsanwalt nicht tätig werden,
wenn er, gleich in welcher Funktion, eine ande-
re Partei in derselben Rechtssache im wider-
streitenden Interesse bereits beraten oder
vertreten hat oder mit dieser Rechtssache in
sonstiger Weise i.S.d. $S 45,46 BRAO beruflich
befasst war. Mehrere Regelungen in gg 45, 46
BRAO knüpfen für die Versagung der anwalt-
lichen Berufstätigkeit ebenfalls an andere Tätig-
keiten in derselben Rechtssache bzw. in der-
selben Angelegenheit an.

Aus dem Umstand, dass sich das Merkmal ,,in
derselben Rechtssache" in g 43a Abs. 4 BRAO
nicht befindet, ist nicht etwa abzuleiten, dass
der Gesetzgeber mit dieser Vorschrift das Ver-
tretungsverbot über die bisherige Regelung aus-
weiten wollte, Dem berufsrechtlichen Begriff
der ,,widerstreitenden Interessen" ist somit
ihre Ableitung aus einem zumindest teilweise
identischen Lebenssachverhalt irnmanent.

Überschneidet sich der von dem einen Man-
danten dem Anwalt unterbreitete Sachverhalt
mit den daraus resultierenden materiellen
Rechtsverhältnissen auch nur teilweise mit
dem Tatsachenkomplex, der dem Anwalt von.
einem anderen lüienten anvertraut worden
ist, darf er die sich daraus ergebenden recht-
lichen Interessen nicht gegenläufig wahr-
nehmen (H enssl er/ Prütti n g/ Eyl ma n n, B u ndes-

rechtsanwaltsordnung 1997,5 43a BRAO Rz. 126
m.w.N.).

Wenn der zugrunde liegende historische Vor-
gang, der in den Verfahren eine Rolle spielt,
zumindest teilweise identisch ist, liegt ,,die-
selbe Rechtssache" auch dann vor, wenn der
Streitstoff in verschiedenen Verfahren verhan-
delt wird. Es muss sich nicht um denselben
Anspruch handeln, Anderungen des rechtlichen
Blickwinkels oder Wandlungen des Rechtsver-
hältnisses sind nicht entscheidend, solange nur
eine Teilidentität des historischen Vorgangs
erhalten bleibt.

So ist z.B. ,,dieselbe Rechtssache" angenommen
worden, wenn der Anwalt den Drittschuldner
im Prozess gegen den Schuldner vertreten hat
und nun ein Tätigwerden für den Pfändungs-
gläubiger gegen ihn in Rede steht (BayObLG,

NJW 1959, 2224); Entsprechendes gilt, wenn der
Anwalt einen Pfändungs- und Überweisungs-
beschluss erwirkt hat und nun den Drittschuld-
ner gegen den Gläubiger vertritt (BCH, AnwBl
1966,397).

Ein einheitlicher Lebenssachverhalt ist ferner
die Erbengemeinschaft und ihre Auseinander-
setzung, auch wenn sich daraus verschiedene
Ansprüche ergeben können (Bay)bLC v.

26.7.1989 - RReg. 3 St s0/89, NJW r999, 2903):
hat der Anwalt nach einem Verkehrsunfall den
Fahrer verteidigt, darf er Geschädigte gegen
den H4ftpflichtversicherer des Fahrers nicht
vertreten (BayObLG v. 29.9.1994 - 5 St RR 60/94,
BRAK 1995, 129 : NJW 1995, 606; vgt. noch
H en ss I er/ P r ü tt i n g/ Eyl m a n n, B u n d es rech tsa nwa lts-
ordnung 1997,5 43a BRAO Rz. 127; Lackner/Kühl,
Strofgesetzbuch 22. Aufl., 5 356 S|CB Rz. 5 m.w.N.).

Fehlt es aber an einer Identität der Lebenssach-
verhalte, so darf der Anwalt zeitlich nach-
einander oder auch gleichzeitig für und gegen
dieselbe Partei tätig werden, auch wenn es sich
um einen gleichartigen Sachverhalt handelt, so
darf er z.B. den Hauseigentümer gegen den
einen Mieter und öinen anderen Mieter gegen
denselben Hauseigenttimer vertreten ( H ensst er/
P rü tti n g/ Ey I m a n n, B u n d es rechtsa nwa I tso rd n u n g
1997, 5 43a BRAO Rz. 128 m.w.N.),

b) Vorliegend ist gemäß diesen Grundsätzen von
einer (auch nur teilweisen) Identität der Lebens-
sachverhalte nach Auffassung des Senats nicht
auszugehen. (...)

Entgegen dem LG reicht es für die Anwendung
von g 43a BRAO nicht aus, dass der Künstlerver-
trag P. die rechtliche Grundlage dafrir gewesen
ist, dass der Tonträger ,,N," unter Mitwirkung
u.a. des Antragstellers und der p.-GmbH ver-
öffentlicht wurde und dass die produktion die-
ses Tonträgers zum einen die Inanspruchnahme
des Antragstellers durch die D.-GmbH aus dem
Künstlervertrag D. zur Folge hatte und zum
anderen wegen der insoweit gleichgerichteten
Interessen die Motivation dafür begründete,
dass der Antragsgegner für den Antragsteller
und für die P.-GmbH gemeinsam gegenüber der
D.-GmbH anwaltlich tätig wurde.

Der maßgebliche, rechtlich relevante Lebens-
sachverhalt betraf - soweit es für das Verhältnis
zwischen dem Antragsgegner und dem Antrag-
steller bedeutsam ist - ausschließlich jene
Inanspruchnahme des Antragstellers durch die
D.-GmbH (Ansprüche aus Gesetz und aus dem
Künstlervertrag D.).

Von jenem Lebenssachverhalt ist der andere zu
trennen, der den Künstlervertrag p. betrifft, bei
dem der Antragsgegner unwiderlegt stets nur
auf Seiten der P.-GmbH und nicht etwa auch für

und begründete Aussicht auf Erfotg bietet
($ 19 Abs. 1 Satz 2 BNotO; vgt. BGH, IJrt. v.

22.6.199s - tX zR 122/94, WM 199s, 1883, 1885;
v. 19.t0.199s - lX ZR 104/94, WM 1996, 30, 32).

Selbst wenn dem ICäger gegen seinen Bruder,
der die Vertragspartner beim Abschluss des
Schenkungsvertrages vertreten hat, ein Anspruch
aus g 179 BGB zustehen sollte, so wäre dieser
keine anderweitige Ersatzmöglichkeit im vor-
stehenden Sinne, weil der Vertreter in den
Schutzbereich des g 19 Abs. 1 Satz 1 BNotO ein-
bezogen war und bei einer Inanspruchnahme
durch den Kläger seinerseits einen Rückgriffs-
anspruch gegen den Beklagten hätte (vgt. BGHZ
56, 26,31 ff; Senotsbeschl. v. 10.12.1998 - tX ZR
244/97, BCHR-BNotO, S t9 Abs. I Satz 2 - Sub-
sidioritrit 4).

Auch die Miterben haften dem Kläger nicht.
Da die Vereinbarung vom 7.3.1992 unwirksam
ist, waren die Miterben nicht verpflichtet, den
Schenkungsvertrag zu genehmigen.

c) Ein solcher Amtshaftungsanspruch des Iflä-
gers gegen den Beklagten wäre auch nicht ver-
jährt (g 19 Abs. 1 Satz 3 BNotO, $ Ss2 BGB).

Die dreijährige Verjährungsfrist für einen sol-
chen Anspruch beginnt erst dann, wenn der
Geschädigte von dem Schaden und d.er person
des Ersatzpflichtigen I(enntnis erlangt (vgt, da-
zu BGHZ 102,246,248 f; BGH, IJrt. v.24.6.1993 _

tX ZR 84/92, NJW 1993,2741,2743 f; v.2.7.1996 _

tx zR 299/9s, WM 1996, 2071, 2074).

aa) Der Kläger hat durch die geltend gemachten
Amtspflichtverletzungen im Zusammenhang mit
dem Schenkungsvertrag einen Schaden erlitten,
als seine Mutter am 23.1.1993 verstarb, so dass
sie den vom Beklagten beurkundeten Schen-
kungsvertrag nicht mehr genehmigen konnte.

Ein früherer Schadeneintritt ist insoweit nicht
an2unehmen wegen der - vom Kläger bestritte-
nen - Behauptung des Beklagten, die Erblasserin
sei nach dem 13.8.1992 geschäftsunfähig ge-
wesen; der Beklagte, der die Voraussetzungen
der Verjährung darzulegen und zu beweisen hat
(vgl. BGH, rJrt. v. 30.1.r980 - vtil zR 237/78, WM
1980, 532, 534),}rat keinen Beweis für dieses
Vorbringen angetreten.

An der Verschlechterung des Vermögens des
Klägers infolge des Todes der Erblasserin ändert
nichts die rechtliche Möglichkeit, dass die Mit-
erben den Schenkungsverträg hätten genehmi-
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gen können ($$ 177 Abs. 1, 184 Abs. 7,7922,
2032,2040 Abs, 1 BGB). Bis zur Verweigerung
der Genehmigung durch zwei Miterben war
nur unsicher, ob der bei wertender Betrachtung
bereits eingetretene Schaden bestehen blieb
und damit endgültig wurde (vgl. BCH, Ltrt. v.

ts.10.t992 - tx zR 43/92, NJW r993, 648, 650 f;
v. 17.6.1999 - lX ZR 100/98, WM 1999, 1642,
1643),

bb) Der Kläger hat unter Beweisantritt behaup-
tet, er habe von den Beurkundungsfehlern erst
durch seinen Bruder erfahren, nachdem dieser
das Schreiben des Beklagten vom 2.9.1994 er-
halten habe. Davon ist auszugehen, da der
Beklagte nicht schlüssig dargelegt hat, dass der
Kläger zu einem früheren Zeitpunkt von dem
Schaden und dessen Urheber erfahren hat.
Selbst wenn sich der Kläger, wie der Beklagte
geltend gemacht hat, den Kenntnisstand seines
Bruders zurechnen lassen müsste, so hat auch
dieser erst mit dem Schreiben des Beklagten ,

vom 2.9.1994 eine entsprechende I(enntnis er-
langt.

cc) Danach ist die Verjährung mit Zustellung
der Amtshaftungsklage am 30.10.1996 recht-
zeitig unterbrochen worden ($g 209 Abs. 1, 211,
277 BGB,253 Abs. 7 ZPO).

d) Sotlte sich ein Schadenersatzanspruch des
Klägers wegen eines Beurkundungsfehlers dem
Grunde nach ergeb€D, so wird das Berufungs-
gericht gemäß g 287 ZPO festzustellen haben, ob
der Kläger durch die geltend gemachten Amts-
pflichtverletzungen den dargelegten Schaden
erlitten hat; auch insoweit ist der Beklagte dem
Klagevortrag entgegengetreten.

2. In erster Linie wird das Berufungsgericht zu
prüfen haben, ob nach dem bisher unberück-
sichtigten Vortrag des Klägers dessen gesamter
Schadenersatzanspruch gerechtfertigt ist.

a) Der Kläger hat unter Beweisantritt vorge-
bracht, der beklagte Notar habe es übernommen,
die von der Erblasserin und ihren Kindern am
7.3.7992 vereinbarte Vorwegnahme der Erbfolge
in eine geeignete rechtliche Form zu bringen
sowie entsprechende Verträge vorzubereiten
und für deren Vollzug zu sorgen. Bei Richtig-
keit dieses Vorbringens, dem der Beklagte bis-
her nicht widersprochen hat, hat dieser eine
umfassende Rechtsbetreuung gemäß S 24 Abs, 1

BNotO übernommen. Seine Aufgabe hat dann
darin bestanden, für eine auftragsgerechte
und zuverlässige Rechtsgestaltung zu sorgen;
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g 17 BeurkG gilt sinngemäß (vgl. BCH, Urt. v.

5.lr.tgg2 - tx zR 260/91, WM 1993, 260, 261 f).

Die aus einer Betreuungstätigkeit folgenden
Amtspflichten hat der Beklagte nach dem vor-

liegenden Sach- und Streitstand fahrlässig ver-

letzt. Er hat die Beteiligten nicht darauf hin-
gewiesen, dass ihre Vereinbarung vom 1.3.7992

der notariellen Beurkundung gemäß $ 313 BGB

bedurfte. Außerdem hat er die Beteiligten
nicht über die erbrechtliche Tragweite ihres
Vorhabens, insbesondere über Art und Umfang

einer Ausgleichspflicht unter den Miterben'
belehrt (S$ 20s0 Abs. 3, 2Os2,2os6 BGB: vgl

BCHZ 82,274,278).

Da in den Vorinstanzen das Vorbringen des Klä-

gers bisher nicht unter diesem rechtlichen Ge-

sichtspunkt erörtert worden ist, ist den Parteien

Gelegenheit zu geben, sich dazu zu äußern.

b) Sollte danach der Klagevortrag in diesem

Sinne zu verstehen sein und sich als richtig
herausstellen, so ist nach den Regeln des

Anscheinsbeweises davon auszugehen, dass die

Beteiligten nach pflichtgemäßer Belehrung
durch den Beklagten ihre Vereinbarung vom
7.3.7992 hätten beurkunden lassen sowie Art
und Höhe der Ausgleichsleistungen unter den

Miterben sachgerecht festgelegt hätten. Allein
ein solches Verhaiten wäre dem Zweck utid
Inhalt ihrer Vereinbarung dienlich gewesen.

c) Der Kläger hat schlüssig dargelegt, dass ihm
aus der Verletzung einer Betreuungspflicht des

Beklagten ein Schaden in Höhe seines Klage-

anspruchs entstanden ist. Danach sollte er auf-

grund der Vereinbarung vom 1.3.1992 das Acker-

land im Wert von 777.475 DM und eine Zuzah-

lung von 20.000 DM erhalten. Tatsächlich sind

ihm nach seiner Behauptung ein anteiliger
Grundstückswert von 22.295 DM sowie Bargeld

von 47.670 DM - einschließlich der zugesagten

Zahlung von 20.000 DM - zugeflossen. Der

Unterschiedsbetrag entspricht der hauptsäch-
lichen Klagesumme.

Der haftungsrechtliche Ursachenzusammenhang
ist nicht durch die Zustimmung des Klägers

zu der Auseinandersetzung des Nachlasses im

Januar 1995 unterbrochen worden; insoweit wird
auf die vorstehenden Ausführungen verwiesen.

d) Bei Verletzung einer Betreuungspflicht
gemäß $ 24 Abs. 1 BNotO haftet der Beklagte
dem Kläger, der einer der Auftraggeber war,
primär ($ 19 Abs. 1 Satz 2 BNotO).

e) Auch ein Schadenersatzanspruch wegen Ver-

letzung einer Betreuungspflicht ist nicht ver-
jährt ($ 19 Abs. 1 Satz 3 BNotO, $ 8s2 BGB).

Selbst wenn der daraus folgende Schaden schon

mit der Nichtbeurkundung der Vereinbarung
vom 1.3.1992 eingetreten sein sollte, so hat der

Kläger Kenntnis von dem Schaden und dessen

Urheber frühestens im September 7994 erlangt,
so dass die Verjährung durch die l(lageerhebung
im Oktober 1996 unterbrochen wurde.

Vertretung widerstreitender
Interessen, S 43a BRAO

- UnterlassungsansPruch
- Identität der Sachverhalte
(OLC Hamburg, IJrt. v. 19.10.2000 - 3 U 252/00)

Leitsatzl

Der gegen einen Rechtsanwalt gerichtete Unter-

lassungsanspruch, eine Mandantin (hier: Musik-

proouzentin) in einem Ptozess zu vctil'eierr'
ist aus $ 43a Abs. 4 BRAO mangels Vorliegens

,,widerstreitender Ihteressen" im Sinne dieser

Vorschrift nicht begründet. Eine (auch nur teil-
weise) Identität der Lebenssachverhalte ist nicht
gegeben, wenn der Rechtsanwalt, der die Musik-

produzentin ständig vertritt, einerseits für
diese und einen Künstler gemeinsam gegen den

Angriff eines Dritten (hier: betreffend die Ton-

trägerproduktion unter Mitwirkung der Musik-

produzentin und des Künstlers) verteidigt und
andererseits wegen eines anderen Projekts des

Künstlers gegen diesen wiederum als Anwalt
der Musikproduzentin vorgeht.

Zum Sachverhalt:

Der Antragsteller ist Komponist, Texter, Musiker
und Sänger. Der Antragsgegner ist Rechts-

anwalt. Der Antragsgegner ist als Rechtsanwalt

ständiger Berater und Vertreter der u.a. als

Musikproduzentin tätigen P.-GmbH. Er vertrat
neben der P.-GmbH auch den Antragsteller von

Februar 1999 bis August 2000 als Rechtsanwalt
in einer Rechtssache gegen die D.-GmbH'

Der Antragsteller ist der Auffassung, dass der

Antragsgegner die P.-GmbH seit Juli 2000 in
derselben Rechtssache gegen seine - des Antrag-

stellers - Interessen vertritt'

Er nimmt deswegen den Antragsgegner im einst-

weiligen Verfügungsverfahren auf Unterlassung
in Anspruch.

Die zulässige Berufung des Antragsgegners hat
in der Sache Erfolg. Demgemäß ist das angefoch-

tene Urteil abzuändern und die einstweilige
Verfügung unter Zurückweisung des auf ihren
Erlass gerichteten Antrags aufzuheben' (.. ')

Aus den Gründen

dargestellten Grundsätzer' zrl unbestimmt und
demgemäß unzulässig, soweit er auf den ver-
allgemeinerten Obersatz des ersten Absatzes
im Verbotsausspruch Bezug nimmt und damit
dem Antragsgegner als Rechtsanwalt untersagt
werden soll, Interessen ,,sonstiger Dritter" -
ausgenommen die Interessen der P.-GmbH, vgl.
dazu unter L 3. - zu vertreten.

Mangels näherer Bestimmung der ,,sonstigen
Dritten" wird - zumindest indirekt - wiederum
an die Identität bzw. Teilidentität der Lebens-
sachverhalte angeknüpft, die sich abstrakt nicht
definieren lässt. Daran ändert der Umstand,
dass im ,,insbesondere"-Teil des Antrages einzel-
ne Lebenssachverhalte aufgeführt sind, nichts.
Denn zu unbestimmt bleibt die Frage, welche
damit (teilweise) identischen Lebenssachver-
halte betreffend ,,sonstige Dritte" gemeint sein
sollen. Auf die vorstehenden Ausführungen wird
im Übrigen Bezug genommen.

3. Der,,insbesondere"-Teil des Unterlassungs-
antrages ist, soweit er in Anknüpfung an den
Obersatz die Vertretung der Interessen der
P.-GmbH durch den Antragsgegner als Rechts-
anwalt betrifft, nach Auffassung des Senats
jedenfalls nicht begründet. (...)

Der Unterlassungsantrag ist jedenfalls un-
begründet, weil der Antragsgegner als Rechts-
anwalt keine,,widerstreitenden Interessen"
i.S.d. $ 43a Abs. 4 BRAO vertreten hat und ver-
tritt, soweit er nunmehr die Prozessvertretung
der P.-GmbH wahrnimmt, die ihrerseits im
einstweiligen Verfügungsverfahren zunächst
vor dem LG F. und inzwischen vor dem LG M.
gegen den hiesigen Antragsteller vorgeht, des-

sen Interessen der Antragsgegner zuvor in der
gemeinsamen,,Verteidigung" des Antragstellers
und der P.-GmbH gegenüber dem noch zu er-

örternden Angriff der D.-GmbH vertreten hat.

a) Gemäß g 43a Abs. 4 BRAO darf der Anwalt
keine widerstreitenden Interessen vertreten.
,,Widerstreitende Interessen" im Sinne dieser
Vorschrift sind gegeben, wenn sie aus dem-
selben Sachverhalt gegenläufig abzuleiten sind.
Das ergibt sich aus der Zusammenschau der
Norm mit den entsprechenden straf- und berufs-
rechtlichen Bestimmungen.

Wegen Parteiverrats gemäß S 356 StGB ist ein
Anwalt zu bestrafen, welcher bei den ihm in
dieser Eigenschaft anvertrauten Angelegenhei-
ten ,,in derselben Rechtssache" beiden Parteien
durch Rat und Beistand pflichtwidrig dient.

I.

Der Unterlassungsantrag zu 1) ist nach Auf-

fassung des Senats teilweise unzulässig und
im Übrigen nicht begründet.

1. Der verallgemeinerte Unterlassungsantrag
(gesamter erster Absatz, der mit den Worten

,,im Rahmen seiner Tätigkeit '.." beginnt) ist
zu unbestimmt und demgemäß unzulässig.

a) Der den Streitgegenstand festlegende Unter-

lassungsantrag muss - wie jeder Verfügungs-
!7r,r,r. !(l3g33ntrag - hinrerchend hestimmt sein

($ 253 Abs. 2 Nr. 2 ZPO), andernfalls kann sich

die beklagte Partei nicht erschöpfend verteidi-
gen (BCH v. 28.11.t996 - I ZR 197/94, MDR 1997,

964 : GRUR 1997, 767 - Brillenpreise ll; WRP 1998'

169 - Auto '94, jeweils m.w'N.).

Das betreffende Urteil muss den Umfang der

Rechtskraft eindeutig kennzeichnen und für
das Vollstreckungsverfahren eine zweifelsfreie
Grundlage bilden. Wendungen, die den Verbots-

umfang unscharf beschreiben oder nicht ein-

deutig bezeichnete ähnliche Verletzungsformen
mit einbeziehen oder letztlich dem Zwangs-

vollstreckungsverfahren die Prüfung überlassen'

was der beklagten Partei nach dem Titel ver-

boten ist, sind unzulässig (BGH v' 29'2'1996 -
t zR 6/94, MDR 1996,929: CRUR 1996,796 -
Setpreis; GRUR 1998,471 - Modenschau im Sqlvator-

ketler; WRP 1998, 42 - IJnbestimmter Unterlassungs'

antrag ttt; WRP 1998, 169 - Auto '94, ieweils
m.w.N,).

b) Entsprechend diesen Grundsätzen ist der

verallgemeinerte Unterlassungsantrag wegen

Unbestimmtheit unzulässig.

2. Der verbleibende ,,insbesondere"-Teil des

Unterlassungsantrages (ab dem zweiten Absatz

beginnend mit den Worten: ,,Das betrifft ins-

besondere...") ist entsprechend den unter 1.
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g 17 BeurkG gilt sinngemäß (vgl. BCH, Urt. v.

5.lr.tgg2 - tx zR 260/91, WM 1993, 260, 261 f).

Die aus einer Betreuungstätigkeit folgenden
Amtspflichten hat der Beklagte nach dem vor-

liegenden Sach- und Streitstand fahrlässig ver-

letzt. Er hat die Beteiligten nicht darauf hin-
gewiesen, dass ihre Vereinbarung vom 1.3.7992

der notariellen Beurkundung gemäß $ 313 BGB

bedurfte. Außerdem hat er die Beteiligten
nicht über die erbrechtliche Tragweite ihres
Vorhabens, insbesondere über Art und Umfang

einer Ausgleichspflicht unter den Miterben'
belehrt (S$ 20s0 Abs. 3, 2Os2,2os6 BGB: vgl

BCHZ 82,274,278).

Da in den Vorinstanzen das Vorbringen des Klä-

gers bisher nicht unter diesem rechtlichen Ge-

sichtspunkt erörtert worden ist, ist den Parteien

Gelegenheit zu geben, sich dazu zu äußern.

b) Sollte danach der Klagevortrag in diesem

Sinne zu verstehen sein und sich als richtig
herausstellen, so ist nach den Regeln des

Anscheinsbeweises davon auszugehen, dass die

Beteiligten nach pflichtgemäßer Belehrung
durch den Beklagten ihre Vereinbarung vom
7.3.7992 hätten beurkunden lassen sowie Art
und Höhe der Ausgleichsleistungen unter den

Miterben sachgerecht festgelegt hätten. Allein
ein solches Verhaiten wäre dem Zweck utid
Inhalt ihrer Vereinbarung dienlich gewesen.

c) Der Kläger hat schlüssig dargelegt, dass ihm
aus der Verletzung einer Betreuungspflicht des

Beklagten ein Schaden in Höhe seines Klage-

anspruchs entstanden ist. Danach sollte er auf-

grund der Vereinbarung vom 1.3.1992 das Acker-

land im Wert von 777.475 DM und eine Zuzah-

lung von 20.000 DM erhalten. Tatsächlich sind

ihm nach seiner Behauptung ein anteiliger
Grundstückswert von 22.295 DM sowie Bargeld

von 47.670 DM - einschließlich der zugesagten

Zahlung von 20.000 DM - zugeflossen. Der

Unterschiedsbetrag entspricht der hauptsäch-
lichen Klagesumme.

Der haftungsrechtliche Ursachenzusammenhang
ist nicht durch die Zustimmung des Klägers

zu der Auseinandersetzung des Nachlasses im

Januar 1995 unterbrochen worden; insoweit wird
auf die vorstehenden Ausführungen verwiesen.

d) Bei Verletzung einer Betreuungspflicht
gemäß $ 24 Abs. 1 BNotO haftet der Beklagte
dem Kläger, der einer der Auftraggeber war,
primär ($ 19 Abs. 1 Satz 2 BNotO).

e) Auch ein Schadenersatzanspruch wegen Ver-

letzung einer Betreuungspflicht ist nicht ver-
jährt ($ 19 Abs. 1 Satz 3 BNotO, $ 8s2 BGB).

Selbst wenn der daraus folgende Schaden schon

mit der Nichtbeurkundung der Vereinbarung
vom 1.3.1992 eingetreten sein sollte, so hat der

Kläger Kenntnis von dem Schaden und dessen

Urheber frühestens im September 7994 erlangt,
so dass die Verjährung durch die l(lageerhebung
im Oktober 1996 unterbrochen wurde.

Vertretung widerstreitender
Interessen, S 43a BRAO

- UnterlassungsansPruch
- Identität der Sachverhalte
(OLC Hamburg, IJrt. v. 19.10.2000 - 3 U 252/00)

Leitsatzl

Der gegen einen Rechtsanwalt gerichtete Unter-

lassungsanspruch, eine Mandantin (hier: Musik-

proouzentin) in einem Ptozess zu vctil'eierr'
ist aus $ 43a Abs. 4 BRAO mangels Vorliegens

,,widerstreitender Ihteressen" im Sinne dieser

Vorschrift nicht begründet. Eine (auch nur teil-
weise) Identität der Lebenssachverhalte ist nicht
gegeben, wenn der Rechtsanwalt, der die Musik-

produzentin ständig vertritt, einerseits für
diese und einen Künstler gemeinsam gegen den

Angriff eines Dritten (hier: betreffend die Ton-

trägerproduktion unter Mitwirkung der Musik-

produzentin und des Künstlers) verteidigt und
andererseits wegen eines anderen Projekts des

Künstlers gegen diesen wiederum als Anwalt
der Musikproduzentin vorgeht.

Zum Sachverhalt:

Der Antragsteller ist Komponist, Texter, Musiker
und Sänger. Der Antragsgegner ist Rechts-

anwalt. Der Antragsgegner ist als Rechtsanwalt

ständiger Berater und Vertreter der u.a. als

Musikproduzentin tätigen P.-GmbH. Er vertrat
neben der P.-GmbH auch den Antragsteller von

Februar 1999 bis August 2000 als Rechtsanwalt
in einer Rechtssache gegen die D.-GmbH'

Der Antragsteller ist der Auffassung, dass der

Antragsgegner die P.-GmbH seit Juli 2000 in
derselben Rechtssache gegen seine - des Antrag-

stellers - Interessen vertritt'

Er nimmt deswegen den Antragsgegner im einst-

weiligen Verfügungsverfahren auf Unterlassung
in Anspruch.

Die zulässige Berufung des Antragsgegners hat
in der Sache Erfolg. Demgemäß ist das angefoch-

tene Urteil abzuändern und die einstweilige
Verfügung unter Zurückweisung des auf ihren
Erlass gerichteten Antrags aufzuheben' (.. ')

Aus den Gründen

dargestellten Grundsätzer' zrl unbestimmt und
demgemäß unzulässig, soweit er auf den ver-
allgemeinerten Obersatz des ersten Absatzes
im Verbotsausspruch Bezug nimmt und damit
dem Antragsgegner als Rechtsanwalt untersagt
werden soll, Interessen ,,sonstiger Dritter" -
ausgenommen die Interessen der P.-GmbH, vgl.
dazu unter L 3. - zu vertreten.

Mangels näherer Bestimmung der ,,sonstigen
Dritten" wird - zumindest indirekt - wiederum
an die Identität bzw. Teilidentität der Lebens-
sachverhalte angeknüpft, die sich abstrakt nicht
definieren lässt. Daran ändert der Umstand,
dass im ,,insbesondere"-Teil des Antrages einzel-
ne Lebenssachverhalte aufgeführt sind, nichts.
Denn zu unbestimmt bleibt die Frage, welche
damit (teilweise) identischen Lebenssachver-
halte betreffend ,,sonstige Dritte" gemeint sein
sollen. Auf die vorstehenden Ausführungen wird
im Übrigen Bezug genommen.

3. Der,,insbesondere"-Teil des Unterlassungs-
antrages ist, soweit er in Anknüpfung an den
Obersatz die Vertretung der Interessen der
P.-GmbH durch den Antragsgegner als Rechts-
anwalt betrifft, nach Auffassung des Senats
jedenfalls nicht begründet. (...)

Der Unterlassungsantrag ist jedenfalls un-
begründet, weil der Antragsgegner als Rechts-
anwalt keine,,widerstreitenden Interessen"
i.S.d. $ 43a Abs. 4 BRAO vertreten hat und ver-
tritt, soweit er nunmehr die Prozessvertretung
der P.-GmbH wahrnimmt, die ihrerseits im
einstweiligen Verfügungsverfahren zunächst
vor dem LG F. und inzwischen vor dem LG M.
gegen den hiesigen Antragsteller vorgeht, des-

sen Interessen der Antragsgegner zuvor in der
gemeinsamen,,Verteidigung" des Antragstellers
und der P.-GmbH gegenüber dem noch zu er-

örternden Angriff der D.-GmbH vertreten hat.

a) Gemäß g 43a Abs. 4 BRAO darf der Anwalt
keine widerstreitenden Interessen vertreten.
,,Widerstreitende Interessen" im Sinne dieser
Vorschrift sind gegeben, wenn sie aus dem-
selben Sachverhalt gegenläufig abzuleiten sind.
Das ergibt sich aus der Zusammenschau der
Norm mit den entsprechenden straf- und berufs-
rechtlichen Bestimmungen.

Wegen Parteiverrats gemäß S 356 StGB ist ein
Anwalt zu bestrafen, welcher bei den ihm in
dieser Eigenschaft anvertrauten Angelegenhei-
ten ,,in derselben Rechtssache" beiden Parteien
durch Rat und Beistand pflichtwidrig dient.

I.

Der Unterlassungsantrag zu 1) ist nach Auf-

fassung des Senats teilweise unzulässig und
im Übrigen nicht begründet.

1. Der verallgemeinerte Unterlassungsantrag
(gesamter erster Absatz, der mit den Worten

,,im Rahmen seiner Tätigkeit '.." beginnt) ist
zu unbestimmt und demgemäß unzulässig.

a) Der den Streitgegenstand festlegende Unter-

lassungsantrag muss - wie jeder Verfügungs-
!7r,r,r. !(l3g33ntrag - hinrerchend hestimmt sein

($ 253 Abs. 2 Nr. 2 ZPO), andernfalls kann sich

die beklagte Partei nicht erschöpfend verteidi-
gen (BCH v. 28.11.t996 - I ZR 197/94, MDR 1997,

964 : GRUR 1997, 767 - Brillenpreise ll; WRP 1998'

169 - Auto '94, jeweils m.w'N.).

Das betreffende Urteil muss den Umfang der

Rechtskraft eindeutig kennzeichnen und für
das Vollstreckungsverfahren eine zweifelsfreie
Grundlage bilden. Wendungen, die den Verbots-

umfang unscharf beschreiben oder nicht ein-

deutig bezeichnete ähnliche Verletzungsformen
mit einbeziehen oder letztlich dem Zwangs-

vollstreckungsverfahren die Prüfung überlassen'

was der beklagten Partei nach dem Titel ver-

boten ist, sind unzulässig (BGH v' 29'2'1996 -
t zR 6/94, MDR 1996,929: CRUR 1996,796 -
Setpreis; GRUR 1998,471 - Modenschau im Sqlvator-

ketler; WRP 1998, 42 - IJnbestimmter Unterlassungs'

antrag ttt; WRP 1998, 169 - Auto '94, ieweils
m.w.N,).

b) Entsprechend diesen Grundsätzen ist der

verallgemeinerte Unterlassungsantrag wegen

Unbestimmtheit unzulässig.

2. Der verbleibende ,,insbesondere"-Teil des

Unterlassungsantrages (ab dem zweiten Absatz

beginnend mit den Worten: ,,Das betrifft ins-

besondere...") ist entsprechend den unter 1.



Gl 9//2OO1 . Seite 224

Nach g 3 Abs. 1 der anwaltlichen Berufsordnung
(BO) darf der Rechtsanwalt nicht tätig werden,
wenn er, gleich in welcher Funktion, eine ande-
re Partei in derselben Rechtssache im wider-
streitenden Interesse bereits beraten oder
vertreten hat oder mit dieser Rechtssache in
sonstiger Weise i.S.d. $S 45,46 BRAO beruflich
befasst war. Mehrere Regelungen in gg 45, 46
BRAO knüpfen für die Versagung der anwalt-
lichen Berufstätigkeit ebenfalls an andere Tätig-
keiten in derselben Rechtssache bzw. in der-
selben Angelegenheit an.

Aus dem Umstand, dass sich das Merkmal ,,in
derselben Rechtssache" in g 43a Abs. 4 BRAO
nicht befindet, ist nicht etwa abzuleiten, dass
der Gesetzgeber mit dieser Vorschrift das Ver-
tretungsverbot über die bisherige Regelung aus-
weiten wollte, Dem berufsrechtlichen Begriff
der ,,widerstreitenden Interessen" ist somit
ihre Ableitung aus einem zumindest teilweise
identischen Lebenssachverhalt irnmanent.

Überschneidet sich der von dem einen Man-
danten dem Anwalt unterbreitete Sachverhalt
mit den daraus resultierenden materiellen
Rechtsverhältnissen auch nur teilweise mit
dem Tatsachenkomplex, der dem Anwalt von.
einem anderen lüienten anvertraut worden
ist, darf er die sich daraus ergebenden recht-
lichen Interessen nicht gegenläufig wahr-
nehmen (H enssl er/ Prütti n g/ Eyl ma n n, B u ndes-

rechtsanwaltsordnung 1997,5 43a BRAO Rz. 126
m.w.N.).

Wenn der zugrunde liegende historische Vor-
gang, der in den Verfahren eine Rolle spielt,
zumindest teilweise identisch ist, liegt ,,die-
selbe Rechtssache" auch dann vor, wenn der
Streitstoff in verschiedenen Verfahren verhan-
delt wird. Es muss sich nicht um denselben
Anspruch handeln, Anderungen des rechtlichen
Blickwinkels oder Wandlungen des Rechtsver-
hältnisses sind nicht entscheidend, solange nur
eine Teilidentität des historischen Vorgangs
erhalten bleibt.

So ist z.B. ,,dieselbe Rechtssache" angenommen
worden, wenn der Anwalt den Drittschuldner
im Prozess gegen den Schuldner vertreten hat
und nun ein Tätigwerden für den Pfändungs-
gläubiger gegen ihn in Rede steht (BayObLG,

NJW 1959, 2224); Entsprechendes gilt, wenn der
Anwalt einen Pfändungs- und Überweisungs-
beschluss erwirkt hat und nun den Drittschuld-
ner gegen den Gläubiger vertritt (BCH, AnwBl
1966,397).

Ein einheitlicher Lebenssachverhalt ist ferner
die Erbengemeinschaft und ihre Auseinander-
setzung, auch wenn sich daraus verschiedene
Ansprüche ergeben können (Bay)bLC v.

26.7.1989 - RReg. 3 St s0/89, NJW r999, 2903):
hat der Anwalt nach einem Verkehrsunfall den
Fahrer verteidigt, darf er Geschädigte gegen
den H4ftpflichtversicherer des Fahrers nicht
vertreten (BayObLG v. 29.9.1994 - 5 St RR 60/94,
BRAK 1995, 129 : NJW 1995, 606; vgt. noch
H en ss I er/ P r ü tt i n g/ Eyl m a n n, B u n d es rech tsa nwa lts-
ordnung 1997,5 43a BRAO Rz. 127; Lackner/Kühl,
Strofgesetzbuch 22. Aufl., 5 356 S|CB Rz. 5 m.w.N.).

Fehlt es aber an einer Identität der Lebenssach-
verhalte, so darf der Anwalt zeitlich nach-
einander oder auch gleichzeitig für und gegen
dieselbe Partei tätig werden, auch wenn es sich
um einen gleichartigen Sachverhalt handelt, so
darf er z.B. den Hauseigentümer gegen den
einen Mieter und öinen anderen Mieter gegen
denselben Hauseigenttimer vertreten ( H ensst er/
P rü tti n g/ Ey I m a n n, B u n d es rechtsa nwa I tso rd n u n g
1997, 5 43a BRAO Rz. 128 m.w.N.),

b) Vorliegend ist gemäß diesen Grundsätzen von
einer (auch nur teilweisen) Identität der Lebens-
sachverhalte nach Auffassung des Senats nicht
auszugehen. (...)

Entgegen dem LG reicht es für die Anwendung
von g 43a BRAO nicht aus, dass der Künstlerver-
trag P. die rechtliche Grundlage dafrir gewesen
ist, dass der Tonträger ,,N," unter Mitwirkung
u.a. des Antragstellers und der p.-GmbH ver-
öffentlicht wurde und dass die produktion die-
ses Tonträgers zum einen die Inanspruchnahme
des Antragstellers durch die D.-GmbH aus dem
Künstlervertrag D. zur Folge hatte und zum
anderen wegen der insoweit gleichgerichteten
Interessen die Motivation dafür begründete,
dass der Antragsgegner für den Antragsteller
und für die P.-GmbH gemeinsam gegenüber der
D.-GmbH anwaltlich tätig wurde.

Der maßgebliche, rechtlich relevante Lebens-
sachverhalt betraf - soweit es für das Verhältnis
zwischen dem Antragsgegner und dem Antrag-
steller bedeutsam ist - ausschließlich jene
Inanspruchnahme des Antragstellers durch die
D.-GmbH (Ansprüche aus Gesetz und aus dem
Künstlervertrag D.).

Von jenem Lebenssachverhalt ist der andere zu
trennen, der den Künstlervertrag p. betrifft, bei
dem der Antragsgegner unwiderlegt stets nur
auf Seiten der P.-GmbH und nicht etwa auch für

und begründete Aussicht auf Erfotg bietet
($ 19 Abs. 1 Satz 2 BNotO; vgt. BGH, IJrt. v.

22.6.199s - tX zR 122/94, WM 199s, 1883, 1885;
v. 19.t0.199s - lX ZR 104/94, WM 1996, 30, 32).

Selbst wenn dem ICäger gegen seinen Bruder,
der die Vertragspartner beim Abschluss des
Schenkungsvertrages vertreten hat, ein Anspruch
aus g 179 BGB zustehen sollte, so wäre dieser
keine anderweitige Ersatzmöglichkeit im vor-
stehenden Sinne, weil der Vertreter in den
Schutzbereich des g 19 Abs. 1 Satz 1 BNotO ein-
bezogen war und bei einer Inanspruchnahme
durch den Kläger seinerseits einen Rückgriffs-
anspruch gegen den Beklagten hätte (vgt. BGHZ
56, 26,31 ff; Senotsbeschl. v. 10.12.1998 - tX ZR
244/97, BCHR-BNotO, S t9 Abs. I Satz 2 - Sub-
sidioritrit 4).

Auch die Miterben haften dem Kläger nicht.
Da die Vereinbarung vom 7.3.1992 unwirksam
ist, waren die Miterben nicht verpflichtet, den
Schenkungsvertrag zu genehmigen.

c) Ein solcher Amtshaftungsanspruch des Iflä-
gers gegen den Beklagten wäre auch nicht ver-
jährt (g 19 Abs. 1 Satz 3 BNotO, $ Ss2 BGB).

Die dreijährige Verjährungsfrist für einen sol-
chen Anspruch beginnt erst dann, wenn der
Geschädigte von dem Schaden und d.er person
des Ersatzpflichtigen I(enntnis erlangt (vgt, da-
zu BGHZ 102,246,248 f; BGH, IJrt. v.24.6.1993 _

tX ZR 84/92, NJW 1993,2741,2743 f; v.2.7.1996 _

tx zR 299/9s, WM 1996, 2071, 2074).

aa) Der Kläger hat durch die geltend gemachten
Amtspflichtverletzungen im Zusammenhang mit
dem Schenkungsvertrag einen Schaden erlitten,
als seine Mutter am 23.1.1993 verstarb, so dass
sie den vom Beklagten beurkundeten Schen-
kungsvertrag nicht mehr genehmigen konnte.

Ein früherer Schadeneintritt ist insoweit nicht
an2unehmen wegen der - vom Kläger bestritte-
nen - Behauptung des Beklagten, die Erblasserin
sei nach dem 13.8.1992 geschäftsunfähig ge-
wesen; der Beklagte, der die Voraussetzungen
der Verjährung darzulegen und zu beweisen hat
(vgl. BGH, rJrt. v. 30.1.r980 - vtil zR 237/78, WM
1980, 532, 534),}rat keinen Beweis für dieses
Vorbringen angetreten.

An der Verschlechterung des Vermögens des
Klägers infolge des Todes der Erblasserin ändert
nichts die rechtliche Möglichkeit, dass die Mit-
erben den Schenkungsverträg hätten genehmi-
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gen können ($$ 177 Abs. 1, 184 Abs. 7,7922,
2032,2040 Abs, 1 BGB). Bis zur Verweigerung
der Genehmigung durch zwei Miterben war
nur unsicher, ob der bei wertender Betrachtung
bereits eingetretene Schaden bestehen blieb
und damit endgültig wurde (vgl. BCH, Ltrt. v.

ts.10.t992 - tx zR 43/92, NJW r993, 648, 650 f;
v. 17.6.1999 - lX ZR 100/98, WM 1999, 1642,
1643),

bb) Der Kläger hat unter Beweisantritt behaup-
tet, er habe von den Beurkundungsfehlern erst
durch seinen Bruder erfahren, nachdem dieser
das Schreiben des Beklagten vom 2.9.1994 er-
halten habe. Davon ist auszugehen, da der
Beklagte nicht schlüssig dargelegt hat, dass der
Kläger zu einem früheren Zeitpunkt von dem
Schaden und dessen Urheber erfahren hat.
Selbst wenn sich der Kläger, wie der Beklagte
geltend gemacht hat, den Kenntnisstand seines
Bruders zurechnen lassen müsste, so hat auch
dieser erst mit dem Schreiben des Beklagten ,

vom 2.9.1994 eine entsprechende I(enntnis er-
langt.

cc) Danach ist die Verjährung mit Zustellung
der Amtshaftungsklage am 30.10.1996 recht-
zeitig unterbrochen worden ($g 209 Abs. 1, 211,
277 BGB,253 Abs. 7 ZPO).

d) Sotlte sich ein Schadenersatzanspruch des
Klägers wegen eines Beurkundungsfehlers dem
Grunde nach ergeb€D, so wird das Berufungs-
gericht gemäß g 287 ZPO festzustellen haben, ob
der Kläger durch die geltend gemachten Amts-
pflichtverletzungen den dargelegten Schaden
erlitten hat; auch insoweit ist der Beklagte dem
Klagevortrag entgegengetreten.

2. In erster Linie wird das Berufungsgericht zu
prüfen haben, ob nach dem bisher unberück-
sichtigten Vortrag des Klägers dessen gesamter
Schadenersatzanspruch gerechtfertigt ist.

a) Der Kläger hat unter Beweisantritt vorge-
bracht, der beklagte Notar habe es übernommen,
die von der Erblasserin und ihren Kindern am
7.3.7992 vereinbarte Vorwegnahme der Erbfolge
in eine geeignete rechtliche Form zu bringen
sowie entsprechende Verträge vorzubereiten
und für deren Vollzug zu sorgen. Bei Richtig-
keit dieses Vorbringens, dem der Beklagte bis-
her nicht widersprochen hat, hat dieser eine
umfassende Rechtsbetreuung gemäß S 24 Abs, 1

BNotO übernommen. Seine Aufgabe hat dann
darin bestanden, für eine auftragsgerechte
und zuverlässige Rechtsgestaltung zu sorgen;
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mit Ausnahme der beiden Geschwister, die be-

baute Grundstücke von der Erblasserin erworben
haben, so verteilt worden, dass die bedachten
fünf Miterben jeweils 1/5 der im Vertrag vom
13.8.1992 bezeichneten Grundstücke sowie be-

stimmte Geldbeträge erhalten hätten.

Da ein solcher Vertrag nichtig ist, weil er nicht
gemäß g 313 Satz 1 BGB beurkundet worden ist
($ 12s BGB: vgl. BCH, Urt. v. 14,12.1965 - V ZR

116/64, MDR 1966, 227),i:,at der Kläger bei der
Auseinandersetzung der Miterben kein Recht
aus seiner Erbenstellung aufgegeben, so dass

schon aus diesem Grunde der haftungsrechtliche
Ursachenzusammenhang zwischen den behaup-
teten Amtspflichtverletzungen und dem geltend
gemachten Schaden erhalten geblieben ist.

Das ist jedoch auch dann der Fall, wenn der
Vertrag nach $ 313 Satz 2 BGB geheilt oder auf
sonstige Weise unumkehrbar vollzogen worden
ist. Der Kläger hat der einvernehmlichen Aus-

einandersetzung des Nachlasses zugestimmt,
weil sie nach seiner Behauptung gemäß dem
Testament der Eltern eine gleiche Beteiligung
der Miterben an dem dargelegten Gesamtwert
des Nachlasses angestrebt hat. Nach dem Vor-
bringen des Klägers gehörten zum Nachlass
seiner Mutter der Wert des Ackerlandes in Höhe
von 777.475 DM sowie ,,Barvermögen" von insge-
samt 195.000 DM einschließlich der Ausgleichs-
zahlungen derjenigen Geschwister, die durch
Verträge mit der Erblasserin Grundstücke erwor-
ben hatten.

Das einer Schwester des Klägers zu Lebzeiten der
Mutter übereignete Grundstück, das nach der
Behauptung des Klägers einen Wert zwischen
350.000 bis 500.000 DM haben soll, gehörte
nicht zum Nachlass. Das Grundstück, das die
Erblasserin an einen Bruder des Klägers über-
tragen hat und das ebenfalls einen solchen Wert
haben soll, fiel wirtschaftlich ebenfalls nicht
mehr in den Nachlass, weil die vertragliche Ver-
pflichtung der Erblasserin durch die Miterben
zu erfüllen war ($$ 1967, 2053 BGB).

Der Kläger durfte sich herausgefordert fühlen,
zur Klärung einer verworrenen, nach seinem
Vorbringen durch Amtspflichtverletzungen des

Beklagten hervorgerufenen Rechtslage einer Aus-

einandersetzung des Nachlasses, die eine gleiche
Beteiligung der Miterben am Nachlass anstrebte,
zuzustimmen. Außerdem bestand dafür ein
rechtfertigender Anlass, weil eine einvernehm-
liche Auseinandersetzung einem Erbteilungs-
rechtsstreit vorbeugte, so dass das Vorgehen des

Klägers keine ungewöhnliche Reaktion auf die
behaupteten Amtspflichtverletzungen des Be-

klagten war (vgl. BCH, urt. v. 10.5.1990 - lx zR

n3/89, NJW 1990, 2882, 2883).

d) Der geltend gemachte Schaden ist - ausgehend
vom Vorbringen des Klägers - dem Beklagten
haftungsrechtlich zuzurechnen. Es liegt nicht
außerhälb aller Lebenserfahrung, dass eine
Schenkung von Grundstticlcen, die infolge
eines Beurkundungsfehlers des Notars unwirk-
sam ist, nach dem Tode des Schenkers von
dessen Erben nicht genehmigt wird und des-

wegen dem Beschenkten die Zuwendung ent-
geht. Eine solche adäquate Schadenfolge fällt
bei wertender Betrachtung in den Schutzbereich
der verletzten Amtspflicht, weil diese auch auf
die Durchführung des Schenkungsvertrages
abzielte (vgl. BCH, IJrt. v. 8.7.1993 - IX ZR 222/92,
WM 1993, 1992, 1996, insoweit nicht abgedruckt in
BGHZ 123, 178; v. 11.7,1996 - lX ZR II6/95, WM

1996, 2074, 2077).

II.

Das angefochtene Urteil ist nicht aus einem
ancieten Grunci richtig (5 563 ZPO). Vieimehr
sind tatrichterliche Feststellungen erforderlich

1. Der Kläger hat die bisher geltend gemach-
ten - fahrlässigen - Amtspflichtverletzungen
iles Beklagten im Zusammenhang mit der Be-

urkundung der Vollmacht vom 15.4.1992 und
des Schenkungsvertrages vom 73.8.7992 unter
Beweisantritt schlüssig dargelegt, wie bereits
ausgeführt worden ist.

Dem entsprechenden Klagevortrag ist der Be-

klagte in rechtserheblicher Weise entgegen-
getreten. Eine schadenursächliche Amtspflicht-
verletzung des Beklagten entfällt, wenn -
gemäß seinem Vorbringen - die Erblasserin
keine Vollmacht zur Schenkung von Grund-
stücken erteilen wollte und den Vertrag vom
73.8.7992 wegen inzwischen eingetretener
Geschäftsunfähigkeit nicht mehr genehmigen
konnte (vgl. $ 104 Nr. 2, $$ 10s, 777 Abs.1 BGB).

Der Kläger hat die Amtspflichtverletzung
gemäß S 286 ZPO zu beweisen (vgl. BGH, Urt. v'

11.3.1999 - lX ZR 260/97, WM t999, 1324, 1326)

b) Sollte sich insoweit ein Schadenersatz-
anspruch des Klägers ergeben, so hat der Kläger
keine anderweitige Ersatzmöglichkeit, die
demselben Tatsachenkreis entsprungen ist, aus

dem sich die Schadenhaftung des Notars ergibt'

den Antragsteller anwaltlich tätig geworden ist.
Zu dem Lebenssachverhalt aus dem Künstler-
vertrag P. wiederum gehört die vorliegend bean-
standete Prozessvertretung und/oder rechtliche
Argumentation des Antragsgegners zugunsten
der P.-GmbH; insoweit wird der Antragsteller
aus dem Künstlervertrag P, wegen des Projekts

,,S.M." gerichtlich in Anspruch genommen.

Selbstverständlich handelt es sich insoweit
um unterschiedliche Interessenlagen, weil die
P.-GmbH (und damit auch der Antragsgegqer
mit seiner anwaltlichen Tätigkeit) in einem
Fall mit dem Antragsteller gegen die D.-GmbH
zusammensteht und in dem anderen Fall gegen

den Antragsteller vorgeht. Das reicht aber nicht
dazu aus, um die beiden Lebenssachverhalte
auch nur als teilidentisch i.S.d. $ 43a BRAO an-

zusehen.

II.(

Steuerberaterhaftung
-'y'orteilsausgleich
- Steuerersparnis
- Zeichnung einer Schiffsbeteiligung
(OLC Düsseldorf, IJrt. v. 24.8.2000 - l3 U 214/99)

Leitsätze {d, RedJ:

1. Die durch die Zeichnung einer Schiffs'beteili.
gung erlaugten Steuervorteile muss sich der
Mandant als Vorteil bei der Schadenberechnung
anrechnen lassen.

2. Schadenersatz wege'n überhöhter Einkommen-
steuer betrifft nicht die Erwerbs', sandern di'e

Privatsphäre und ist nicht uu Yersteuerr'R.

Aus den Gründen:

Die zulässige Berufung hat in der Sache keinen
Erfolg. Dem Kläger ist durch die fehlerhafte Be-

ratung des Beklagten im Ergebnis kein Schaden
entstanden

1. Unstreitig haftet der Beklagte dem Kläger aus
positiver Vertragsverletzung des zwischen den
Parteien geschlossenen Steuerberatungsvertrages
auf Schadenersatz, weil er die von ihm übernom-
mene Buchführung von 1992 bis 1996 stets nach
bilanzrechtlichen Gesichtspunkten erstellt hat,
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statt eine Einnahme-/Überschussrechnung vor-
zunehmen, und deshalb die Steuerbescheide für
1992 bis 1995 eine falsche Grundlage erhielten.

2. Hierdurch ist dem Kläger infolge Steuernach-
forderungen unstreitig ein Zinsschaden von
7.951 DM (9.734 DM abzüglich ohnehin geschul-
deter und im zweiten Rechtszug nicht angegrif-
fener 1.183 DM) entstanden. Ferner hat er auf-
grund der fehlerhaften Beratung unstreitig zu-
sätzliche Steuerberatungskosten in Höhe von
850,77 DM rind 8.627,76 DM zu tragen.

3. Im zweiten Rechtszug unstreitig und nicht
mehr angegriffen ist ein Abzug wegen Vorteils-
ausgleichung in Höhe von 5.715,49 DM. In die-
ser Höhe hat der Kläger durch die Berücksich-
tigung der als Schaden anzusetzenden Zinsen
und des gezahlten Nachberaterhonorars Steuern
f:.ir 7997 erspart.

4. Auch in Höhe des .danach verbleibenden Scha-
dens von 77.774,04 DM, welcher allein Gegen-
stand der Berufung ist, muss sich der Iüäger
im Wege der Vorteilsausgleichung die Steuer-
ersparnis anrechnen lassen, die er in Höhe von
17.782,26 DM durch die Zeichnung der Schiffs-
beteiligung erlangt hat,

Voraussetzung für die Anrechnung eines Vor-
teils ist, dass zwischen ihm und dem schädigen-
den Ereignis ein adäquater Ursachenzusammen-
hang besteht und dass die Anrechnung dem
Zweck des Schadenersatzes entqpricht (stöndige
Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs, u.a. BCHZ
91, 206, 209 f; 74, 103, Il3 f). Vor- und Nach-
teile müssen bei wertender Betrachtungsweise
gleichsam zu einer Rechnungseinheit verbun-
den sein (BGHZ 91, 206, 210 m.w.N.; BGH, NJW

1997, 2378). Diese Voraussetzungen sind im
Streitfall erfüllt.

a) Das den Schaden verursachende Ereignis hat
nach dem regelmäßigen Verlauf zu dem Vorteil
des Klägers geführt. Hätte der Beklagte eine
einfache Einnahme-/Überschussrechnung er-
stellt, so hätte der l(läger die erst 1997 erfolgte
Zahlung von Einkommen- und Iürchensteuer
sowie Solidaritätszuschlag und ohnehin ge-

schuldeter Zinsen (21^.654,07 DM) für 1992 auf-
grund des Steuerbescheides vom 23.11.1994
bereits bis zum 27.12.1994 erbringen müssen.

Dies hätte zur Folge gehabt, dass er die Schiffs-
beteiligung in Höhe von 30.000 DM nicht
gezeichnet hätte und ihm die entsprechenden
steuerlichen Vorteile für 1994 nicht zugeflossen
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wären. Der Betrag von 22.000 DM, den er nach
seinem eigenen Vorbringen im Schriftsatz vom
28.6.2000 am 27.72.7994 auf die Schiffsanleihe
gezahlt hat, hätte ihm nicht zur Verfügung
gestanden, so dass ihm die erforderlichen Mittel
gefehlt hätten. An der Ursächlichkeit des scha-
denstiftenden Ereignisses für den Vorteil des
Klägers kann hiernach kein Zweifel bestehen.

Der Kläger kann sich nicht mit Erfolg darauf
berufen, er habe ebenso gut auf den Erwerb
eines Pkw verzichten oder Fahrzeug und Schiffs-
beteiligung mit Darlehen finanzieren können.
Dies steht nicht in Übereinstimmung mit der
Ursachenkette, die sich aus seinem eigenen Vor-
bringen ergibt.

Das Fahrzeug erwarb der Kläger - wie sich aus
der von ihm selbst vorgelegten Rechnung vom
74.6.7994 ergibt - bereits etwa sechs Monate
vor der Zeichnung der Schiffsanleihe. Anhalts-
punkte, die etwa auf die Absicht des Iüägers
hindeuten könnten, die Schiffsbeteiligung
ohne Rücksicht auf vorhandene Liquidität
einzugehen und hierdurch über den I(apital-
einsatz hinaus fortdauernde Zinsbelastungen
auf sich zu nehmen, sind weder vorgetragen
noch erkennbar.

Der Entschluss des Klägers zur Zeichnung der
Beteiligung war vorhersehbare Folge der fehler-
haften steuerlichen Beratung und unterbricht -
entgegen seiner Ansicht - den adäquaten Ur-
sachenzusammenhang zu dem steuerlichen Vor-
teil nicht.

b) Die Anrechnung der Steuervorteile entspricht
auch dem Zweck des Schadenersatzes. Infolge
der Schädigung ersparte Steuern muss sich der
Geschädigte grundsätzlich auf seinen Schaden-
ersatzanspruch anrechnen lassen (BGHZ 79, 337,
347; 53, 132, 134; 74, 103, II4; BGH, NJW 1984,
2 524). Das gilt auch für die Nutzung der für
die Steuerzahlung erforderlichen Geldsumme
infolge fehlerhafter steuerlicher Beratung
(BGH, StB 1983, 143; AG Düsseldorf, StB 1986, 160;
G rö fe/ Le n ze n/ 5 c h m ee r, Ste u e rb e ra te rh a ftu n g 3. Au f l.
1998, Rdnr.668).

Steuervorteile sind nur dann nicht anzurech-
nen, wenn der Geschädigte die Ersatzleistung
wiederum versteuern muss und der darin lie-
gende Na'chteil den Vorteil in etwa ausgleicht
(BCH, NJW 1990,57t; BGHZ 53,132,137;74,103,
113 ff, lI6;79,337,347; BGH, NJW 1984,2524;
NJW-RR 1988, 788, 789; 856, 857; NJW-RR 1989,
1102, ll03.f; vgl. NJW-RR 1986, 1102, lt03 f).

Den geltend gemachten Schaden muss der Kläger
aber nicht versteuern. Gegenstand seiner Forde-
rung im zweiten Rechtszug ist der ihm nach
steuerlicher Berücksichtigung der Verspätungs-
zinsen und des gezahlten Nachberaterhonorars
im Jahre 1987 verbleibende Schaden, mithin der
Nettoschaden. Jeder Schadenersatz, der wegen
überhöhter Einkommensteuerfestsetzung zu
leisten ist, dient dem Ausgleich einer Ver-
mögenseinbuße, die nicht in der Erwerbssphäre,
sondern in der Privatsphäre eingetreten ist
(BFH, NJW 1998, 3735,3736). Der streitgegen-
ständliche Nettoschaden bewirkt zweifelsfrei
eine Vermögenseinbuße in der Privatsphäre,
weil dem Kläger dieser Betrag nicht mehr zur
beliebigen Verwendung zur Verfügung steht.
Eine Betriebseinnahme stellt er nicht dar.

c) Durch den Zweck der Steuervergünstigung
ist die Vorteilsausgleichung nicht ausgeschlos-
sen. Die Rechtsprechung hat dies in den Fällen
angenommen, in denen allein der steuerpflich-
tige Geschädigte begünstigt werden sollte, etwa
wenn Härten vermieden werden sollen, die in
der Regel durch erhöhte Steuerbelastungen in-
folge einer Zusammenballung von außerordent-
lichen Einkünften geschehen (BCH, NJW 1993,
1643; vgl. NJW 1986, 245). Diese Erwägung trifft
im Streitfall nicht zu.

Die vom Gesetzgeber vorrangig bezweckte
Förderung des Schiffbaues lässt es nicht als un-
billig erscheinen, dass hieraus erzielte steuer.
liche Vorteile einen Steuerberater entlasten,
dessen fehlerhafte Beratung dem Steuerpflich-
tigen erst die Liquidität verschafft hat, die er
zur Zeichnung des Kommanditanteils verwen-
den konnte.

d) Soweit sich der Kläger darauf beruft, der
steuerliche Vorteil aus der Beteiligung werde
durch die Reduzierung des Kapitalkontos mehr
als aufgehoben, vetmag dies die Vorteilsaus-
gleichung nicht in Frage zu stellen. Die Steuer-
ersparnis, die durch die Verlustzuweisung be-
wirkt worden ist, verbleibt in jedem Falle als
anrechenbarerVorteil (BGHZ 74, 103, 114).

Dass die Kommanditeinlage steuerrechtlich als
verloren anzusehen sein mag, führt nur dazu,
dass sich das Einkommen des Steuerpflichtigen -
etwa durch Insolvenz des Unternehmens - nicht
nochmals um diesen Betrag vermindern kann.
Im Gegenteil kann eine auf diese Weise be-
wirkte Auflösung des negativen Kapitalkontos
zu einer Gewinnerzielung führen, welche eine
Steuerpflicht bewirkt (BGHZ 74, 103, ll4).

Einl.5 vor $ 1922; Art.235 9g 1,2 EGBGB jeweits
Rdnr. I ff; Leipold, in: MünchKomm-BCB 3. Aufl.,
Bd.9 Erbrecht, Einl. Rdnr.227 ff,262 ff; Bd. Il
Art. 235 Rdnr. I3 ff), war die Witwe in unter-
schiedlicher Weise an die wechselbezüglichen
Verfügungen i.S.d. g 2270 Abs. 1, 2 BGB nach
dem Tode ihres Ehemannes gebunden.

Nach g 390 Abs. 2 ZGB konnte sie über d'en
Nachlass durch Rechtsgeschäft unter Lebenden
frei verfügen. Bei Anwendung des Bürgerlichen
Gesetzbuches stand ihr - wie einem durch Erb-
vertrag gebundenen Erblasser (S 2286 BGB) -
grundsätzlich ebenfalls ein freies Verftigungs-
recht unter Lebenden zu, doch konnte bei
einem Missbrauch dieses Verfügungsrechts ein
betroffener Schlusserbe einen Ausgleichs-
anspruch in entsprechender Anwendung des
52287 BGB erlangen (BGHZ 82, 274, 276 ff; vgt.
BCH, Urt. v, 12.10.1988 - lVa ZR 166/87, FamRZ
1989, 175; v. 21.6.1989 - lVa ZR 302/57, NtW t989,
2389,2390 f; Schubert, JR 1982,155; Kuchinke,
JUS 1988, 853; Musielak, FamRZ 1989, 176).

Da die Voraussetzungen eines solchen Miss-
brauchs im Streitfall nicht dargetan sind, kann
die Frage, welches Recht Anwendung findet,
im gegenwärtigen Zeitpunkt auf sich beruhen.
Vielmehr ist davon auszugehen, dass die sieben
Kinder, die nicht gegen die Pflichtteilsstraf-
klausel des Testaments verstoßen haben, nach
beiden Rechtsordnungen als Schlusserben das
von ihrer Mutter hinterlassene Vermögen zu
gleichen Anteilen erwarben (S 7922 BGB; g 353
Abs. 1 ZGB).

bb) Der l(äger ist nach seinem Vorbringen
durch die behaupteten Beurkundungsfehler
des Beklagten geschädigt worden. Die Grund-
stücke, die dem Kläger schenkweise übereignet
werden sollten, hatten nach seiner Behauptung
einen Wert von insgesamt 777.475 DM. Dem-
gegenüber hat der Kläger nach seinem Vortrag
bei der Auseinandersetzung des Nachlasses nur
einen Anteil von 1/5 an diesen Grundstücken,
der bei dem behaupteten Grundstückswert
22.295 DM entspricht, sowie 47.670 DM erhalten
Danach ergibt sich aus einem Beurkundungs-
fehler des Beklagten ein Vermögensverlust des
Klägers in Höhe von 47.510 DM.

Daran ändert nichts, dass die Vereinbarung der
Witwe und ihrer Kinder vom 1.3.1992 über eine
Vorwegnahme der Erbfolgq (vgl. dazu BGHZ ll3,
310; BGH, Urt. v. 1.2.1995 - tV ZR 36/94, NJW
1995, 1349, 1350; Palandt/Edenhofer, a.a.0., Einl.7
zu $ 1922)bei ihrer Wirksamkeit möglicher-
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weise eine Ausgleichungspflicht unter den
Miterben zur Folge gehabt hätte (vgl. $$ 20S0
Abs.3,2052 BGB; BGHZ 82, 274,278). Denn die
Vereinbarung war unwirksam; sie hätte der
notariellen Beurkundung bedurft, weil sie eine
Verpflichturrg z:ur Übertragung und zum Erwerb
von Grundstücken enthielt (S$ 125, 313 BGB).

Der dargelegte Schaden kann entgegen der
Ansicht der Revisionserwiderung des Beklagten
nicht behoben werden, indem der l0äger die
Miterben, die die Genehmigung des Schenkungs-
vertrages verweigert haben, auf Zustimmung
verklagt. Die Revisionserwiderung meint, dieser
Vertrag sei wirksam gewesen, weil die Erblasse-
rin entgegen der Vollmachtsurkunde den Vertre-
ter der Vertragspartner zur schenkweisen Über-
tragung des Ackerlandes an den Kläger im Rah-
men der Vereinbarung vom 7.3.7992 bevollmäch-
tigt habe und diese Vollmacht nach g 767 Abs.2
BGB formfrei wirksam gewesen sei.

Aus der Absicht der Erblasserin, die Erbfolge
vorwegzunehmen und dabei dem Kläger nach
dessen Behauptung das Ackerland zu schenken,
kann nicht zwingend auf eine solche Vollmacht
geschlossen werden, weil die Erblasserin am
75.4.7992 eine Vollmacht beurkunden ließ, die
nicht zu einer schenkweisen Übertragung be-
rechtigte. Dementsprechend hat der Beklagte
vorgetragen, die Erblasserin habe keine Voll-
macht zur Schenkung von Grundstücken erteilen
wollen.

Der Schaden des Klägers entfällt nach seinem
Vorbringen auch nicht wegen eines Ausgleichs-
anspruchs gegen Miterben aus gg 2050 Abs. 3,
2052 BGB. Der Kläger hat nicht behauptet, die
Erblasserin habe bei der Zuwendung der Haus-
grundstücke an zwei Kinder eine rechtswirk-
same Ausgleichung angeordnet, die den Ver-
mögensverlust wettmac}re (vgl. Dütz, in: Münch-
Komm-BCB, o.a.O., I 2050 Rdnr. 3l ).

c) Die Zustimmung des Iüägers zu der Aus-
einandersetzung des Nachlasses hat nach dem
Klagevortrag den Ursachenzusammenhan g zwi-
schen den behaupteten Amtspflichtverletzungen
des Beklagten und dem geltend gemachten
Schaden des Klägers entgegen der Ansicht des
Berufungsgerichts nicht unterbrochen.

Der Kläger hat behauptet, die Miterben hätten
im Januar 1995 einen Vertrag zur Auseinander-
setzung des Nachlasses geschlossen, um allen
Miterben möglichst gleiche Anteile zu verschaf-
fen. Danach sei der Nachlass auf die Miterben
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Nach dem l0agevortrag, von dem im Revisions-
verfahren mangels tatrichterlicher Feststellun-
gen auszugehen ist, hat der Beklagte eine ihm
gegenüber dem Kläger obliegende Amtspflicht
fahrlässig verletzt (g 19 Abs. 1 Satz 1 BNotO).

Der Beklagte hat die Vollmacht der Mutter des
Iflägers vom 15.4.1992 mit der Einschränkung
beurkundet, dass sie nicht zur schenkweisen
Veräußerung von Grundeigentum berechtigt,
obwohl nach der Behauptung des lflägers am
7.3.1992 auf Anregung des Beklagten die unent-
geltliche Übertragung des Ackerlandes an den
I0äger vereinbart worden war (g 17 BeurkG).
Außerdem hat der Beklagte den Schenkungsver-
trag vom 73.8.7992 nicht durch die Mutter des
I(lägers genehmigen lassen, obwohl der Beklagte
das nach dem - durch die Urkunde gestützten -
ICagevortrag übernommen hatte.

2. Die Revision rügt mit Erfolg die Annahme
des Berufungsgerichts, es fehle an der haftungs-
ausfüllenden Kausalität, denn der Kläger habe
,,einen eventuellen Anspruch dem Grunde nach,
auf jeden Fall der Höhe nach nicht schlüssig
dargetan". Da der Kläger Miterbe zu 1/7-Anteil
geworden sei. habe er für einen Schaden den
Umfang des gesamten Nachlasses darlegen müs-
sen; dies habe er versäumt, Eine Vereinbarung
der Miterben über die Auseinandersetzung des
Nachlasses habe den I(ausalverlauf unterbrochen.

Für den haftungsausfüllenden Ursachenzusam-
menhang zwischen einer Amtspflichtverlet-
zung des Beklagten und dem geltend gemach-
ten Schaden ist festzustellen, was geschehen
wäre, wenn der Beklagte sich pflichtgerecht
verhalten hätte, und wie die Vermögenslage
des l(lägers dann wäre. Dies hat der Ifläger für
seinen Schadenersatzanspruch darzulegen und
gemäß 5287 ZPO zu beweisen (vgl. BCH, Urt. v.

19.10.1995 - tX ZR 104/94, WM 1996, 30, 3t; v.

21.11.t996 - tX ZR 220/9s, WM 1997, 32s,, 326).

a) Gemäß den Regeln des Beweises des ersten
Anscheins (vgl. dozu BGH, LJrt. v. 27.5.1993 -
lX ZR 66/92, WM 1993, 1513, l516) ist nach der
Lebenserfahrung davon auszugehen, dass - die
Richtigkeit des I(lagevortrags unterstellt - die
Erblasserin zur Verwirklichung ihrer Absicht,
im Einvernehmen mit ihren I(indern dem Kläger
die beiden Grundstücke ohne Ausgleichszahlung
zu übertragen, nach entsprechender Belehrung
durch den Beklagten die Vollmachtsurkunde
auch auf eine Schenkung erstreckt und den
Schenkungsvertrag auf Anfrage des Beklagten
genehmigt hätte.

Dann wäre der Iüäger als Eigentümer der Grund-
stücke im Grundbuch eingetragen worden, nach-
dem dieser dem Vertrag am 19.10.7992 zuge-
stimmt hatte und die Genehmigung nach der
Grundstücksverkehrsordnung erteilt worden
war. Die Miterben hätten den Vertrag nach dem
Tode der Erblasserin erfüllen müssen ($$ 1967,
20s8 BGB).

b) Der ICäger hat entgegen der Ansicht des
Berufungsgerichts schlüssig dargelegt, dass er
infolge der geltend gemachten Amtspflicht-
verletzungen des Beklagten im Zusammenhang
mit dem Schenkungsvertrag einen erstattungs-
fähigen Schaden erlitten hat.

Ein Geschädigter soll im Wege des Schaden-
ersatzes nicht mehr erhalten als dasjenige, was
er nach der materiellen Rechtslage hätte ver-
Iangen können; der Verlust einer tatsächlichen
oder rechtlichen Position, auf die er keinen
Anspruch hat, ist grundsätzlich kein ersatz-
fähiger Nachteil (BCHZ 124, 86, 95 m.w.N.).

aa) Der Wirksamkeit lebzeitiger Verfügungen
der Erblasserin über ihr Vermögen stand das
gemeinscha-ftliche Testament der Frblasserin
und ihres - am 8.4.1980 verstorbenen - Ehe-
mannes vom 28.11.1974 nicht entgegen.

Das Berufungsgericht hat das Testament ohne
Begründung dahin gewertet, dass die Erblasse-
rin Vorerbin und ihre I(inder Nacherben sein
sollten. Die fehlende Auslegung kann der Senat
nachholen. Das gemeinschaftliche Testament ist
dahin auszulegen, dass der Überlebende Erbe
des Verstorbenen und die gemeinsamen Kinder
Schlusserben mit gleichen Anteilen werden
sollten. Die Eheleute haben in ihrer letztwilli-
gen Verfügung das beiderseitige Vermögen als
Einheit angesehen; dieses sollte grundsätzlich
mit dem Tode des länger Lebenden als Gesamt-
nachlass auf die I(inder übergehen (vgl. RGZ ll3,
234, 240; BGHZ 22, 364, 366; BayObLGZ 66, 49, 6l
u, 408, 417).

Die testamentarische Wiederverheiratungs-
klausel ist gegenstandslos geblieben und
beeinträchtigte deswegen die Rechtsstellung
derWitwe nicht (vgl. BCHZ 96, 198,20a).Je
nachdem, ob das Erbrecht des Bürgerlichen
Gesetzbuches oder das des am 7.7.7976 in I(raft
getretenen Zivilgesetzbuches (ZGB) der ehemali-
gen Deutschen Demokratischen Republik an-
zuwenden ist (vgl,5 2 Abs.2,9I EGZGB; Art.235
55 l,2 EGBGB; BCHZ 124,270,271 ff;128,302,
303; 131,22,26; Palandt/Edenhofer, BGB 59. Aufl.,

Dass dies hier der Fall war und die steuerlichen
Vorteile des Klägers zunichte gemacht hat, ist
jedoch bisher weder behauptet noch ersichtlich.
Vielmehr gibt der Kläger im Schriftsatz vom
28.6.2000 an, die Beteiligung werde nach wie vor
gehalten; in den Jahren 1998 und 1999 sei es

zu keiner Ausschüttung gekommen. Von einer
Insolvenz kann hiernach nicht die Rede sein.

Steuerberaterhonorar
- I(apitalgesellschaft mit zwei Geschäftszweigen
- Grundstückshandel und Gaststätte
- Mehrere Bilanzen erforderlich?
- Abschlus svorarbeiten
(OLG Düsseldorf, Urt. v. 16.12.1999 - l3 U 228/98)

Leitsätze (d. Red.):

1. Betreibt eine Kapitalgesellschaft eine Gast-
stätte und einen Grundstückshandel, sind zwei
Bilanzen mit Gewinn- und Verlustrechnung
und eine konsolidierte Bilanz zwar sinnvoll,
aber nicht erfcrCerlich.

2. Abschlussvorarbeiten i.S.d. g 35 Abs. 3 Steuer-
beratergebührenverordnung kann nur der
Steuerberater in Rechnung stellen, der die
Buchführung nicht erstellt hat.

3. Soll der Steuerberater die Bilanz auf der Basis
der vom Mandanten gefertigten Buchführung
erstellen, können Abschlussvorarbeiten an-
fallen, wenn die Buchführung fehlerhaft und
unvollständig ist. Der Steuerberater muss den
Mandanten über die Mängel der Buchführung,
seine notwendige Mehrarbei.t und die dadurch
verursachte Vergütung vor der Leistungserbrin-
gung belehren.

Aus den Cründen:

Die Klägerin war steuerberatend für die Beklag-
te tätig, die einen Grundstückshandel betreibt
und darüber hinaus für die Zeit vom 1.3.1990
bis zum 31.8.1991 den Betrieb einer Gaststätte
übernommen hatte.

Die Klägerin hat erstinstanzlich von der Beklag-
ten Zahlung von insgesamt 39.261,43 DM Steuer-
beraterhon orar zzgl. Zinsen verlangt.
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Das Landgericht hat durch Teilurteil vom
29.9.7998 die Beklagte zur Zahlung von
23.381,69 DM verurteilt, die I(lage aber in Höhe
von 15.879,74DM abgewiesen und in Bezug auf
die Zinsforderung noch weitere Beweiserhebun-
gen für angezeigt gehalten.

Mit der Berufung verfolgt die Klägerin den Klage-
anspruch nur noch in Höhe von 10.599,69 DM
zzgl. 73% Zinsen seit dem 18.2.1998 weiter. In
diesem'Betrag enthalten sind die Beträge von
2.722,93 DM und 2.372,76 DM, um die das Land-
gericht die Rechnungen betreffend die Abschluss-
arbeiten für die Jahre 1990 und 1991 gekürzt
hat, sowie der Gesamtbetrag von 6.164 DM für
die Abschlussvorarbeiten 1990 und 1991. Mit
Schriftsatz vom 16.11.1999 macht die Klägerin
hilfsweise den Differenzbetrag von 1.668,95 DM
zwischen dem durch das Landgericht zuerkann-
ten Betrag und der ihrer Meinung nach zutref-
fenden Rechnungssumme geltend.

II.

Die Berufung der Klägerin ist zulässig. Die Be-

rufungserweiterung vom 16.11.1999 ist indes
ni-1rt -"1Ä.aid r^'^;l ,.1 -. \I^rhri-ann rrnranÄfnf icf116, vvLrr VLTTPGLLL rrl

($ s1e zPo).

Die Berufung der Klägerin ist nicht begründet.
Die Klägerin hat gegen die Beklagte keinen
höheren als den durch das Landgericht zu-
gesprochenen Honoraranspruch für die von ihr
für die Beklagte durchgeführten Jahresabschluss.
arbeiten zrm 37.1.2.7990 und zum 31.12.1991.
Die Abschlussvorarbeiten für diese beiden Jahre
kann die Klägerin ebenfalls nicht verlangen.

1. Jahresabschlussarbeiten

a) für das Jahr 1990 über noch 2.727,93 DM
b) für das Jahr 1991 über noch 2.312,76 DM

Die I0ägerin hat sowohl für die Gaststätte als
auch für den Grundstückshandel der Beklagten
eine Bilanz mit Gewinn- und Verlustrechnung
und eine ,,konsolidierte Bilanz" erstellt. Außer-
dem enthalten die Jahresabschlüsse jeweils
einen Erläuterungsteil.

Das Landgericht hat zu Recht die Gesamtbeträge
zu a) und zu b)von 8.183,12 DM auf 6.061,19 DM
bzw. von 8.977,26 DM auf 6.658,50 DM gekürzt.
Der Senat teilt die Auffassung des Landgerichts.
Entgegen der Auffassung der Iflägerin war es

nämlich nicht erforderlich, aus Gründen der
Bilanzklarheit unterschiedliche Bilanzen zu
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erstellen, wie die durch das Landgericht hinzu-
gezogene Sachverständige in ihrem Gutachten
vom 26.9.1995 überzeugend dargestellt hat und
sich zudem aus dem Rechtsgedanken des g 265
HGB ergibt.

Wenn eine I(apitalgesellschaft bei Betätigung
in mehreren Geschäftszweigen verschiedenen
Gliederungsvorschriften (2.B. I(WG oder VAG)

unterfällt, und dann nur eine, nämlich die den
tatsächlichen Verhältnissen am ehesten ent-
sprechende Gliederung zugrunde zu legen und
gegebenenfalls nach der anderen zu ergänzen
lnat (vgl. Boumbach/Duden, HGB 28. Aufl., Anm. 4
zu 5 265 HCB), hätte es vorliegend ausgereicht -
wie die Sachverständige überzeugend ausge-
führt hat -, dass zum Jahresabschluss der GmbH
der Kontennachweis, ein Anlageverzeichnis und
die Aufschlüsselung des Kontokorrents hinzu-
gefügt worden wären.

Wenn die Erstellung der unterschiedlichen
Bilanzen auch nach den Ausführungen der
Sachverständigen sinnvoll ist, bedeutet dies
jedoch nicht zwangsläufig, dass unterschied-
liche Bilanzen bei mehreren Geschäftszweigen
derselben GmbH erforderlich sind.

2. Die Klägerin hat auch keinen Anspruch auf
Zahlung des Betrages von insgesamt 6.164 DM
für Abschlussvorarbeiten 1990 und 1991, die
sie durch die Anlage der entsprechenden Rech-
nungen zum Schriftsatz vom 27.7.7999 doku-
mentieren will. Denn ein Honorar für Ab-
schlussvorarbeiten (g 35 Abs. 3 StBGebV) kann
nur verlangt werden, wenn die Buchftihrung
nicht von dem mit den Abschlussarbeiten be-
auftragten Steuerberater erstellt wurde. An-
sonsten zählen diese Leistungen zur ordnungs-
gemäßen Erledigung des Buchftihrungsauftra-
ges (vgl. Senotsurt. v. 25.3.1993 - l3 U 134/92,
Gt 1993,419,420).

Dem Vortrag der Parteien kann nicht eindeutig
entnommen werden, dass die Klägerin nicht
auch mit den Buchführungsarbeiten für den
Grundstückshandel beauftragt war. Zunächst
ergibt sich aus den - zulässigerweise im Prozess
hinsichtlich der Anforderungen des g 9 StBGebV
(Einzelangaben) nachgebesserten (vgl. Senatsurt.
v. 10.12.1998 - 13 U 231/97, Gt 1999, Z// - Rech-
nungen über insgesamt 6.164 DM nicht, dass

die Abschlussvorarbeiten nur den Grundstücks-
handel betreffen. Dass die Klägerin indes auch
Buchführungsarbeiten ausgeführt hat, folgt aus
den Rechnungen betreffend die Finanz- und
Lohnbuchführung für die Gaststätte.

Wenn diese Rechnungen auch die Gaststätte be-
treffen, ist doch von Bedeutung, dass der Aus-
sage der vom Landgericht vernommenen Zeugin,
Mitarbeiterin der Beklagten, eine Differenzie-
rung zwischen den Buchführungsarbeiten für
die Gaststätte und den Grundstückshandel nicht
zu entnehmen ist. Die Zeugin hat in ihrer Aus-
sage bezüglich ihrer Arbeit, die in der Vorberei-
tung und Weiterleitung der Buchführungsunter-
lagen an die Steuerberaterin bestand, keinen
Unterschied zwischen der Buchführung für den
Grundstückshandel und die Gaststätte gemacht.

Aber selbst wenn die Buchführungsarbeiten be-
treffend den Grundstückshandel nicht zum Auf-
trag der Klägerin gehört haben sollten, war
diese nicht berechtigt, ohne vorherige Absprache
mit der Beklagten den vereinbarten Inhalt und
Umfang des Mandats auszudehnen und Buch-
führungsarbeiten für den Grundstückshandel
vorzunehmen, wie sie es ausweislich der An-
lagen zum Schriftsatz vom 21.1.1999 wohl getan
und als Abschlussvorarbeiten in Rechnung ge-

stellt hat.

Nach der Rechtsprechung des BGH kann aus-
nahmsweise für die Mehrarbeit des Beraters
ein tlber den ursprünglichen Vertrag hinaus-
gehendes Entgelt geschuldet werden, sofern
die Buchführung des Auftraggebers fehlerhaft
uhd unvollständig ist und der Steuerberater
sie neu vornehmen muss, um seine eigene
Auftragsarbeit - hier die Abschlussarbeiten -
ordnungsgemäß erledigen zu können (vgl. BGH,

Gl 1996, 6 : WM 1996, 73 ff).ln einem solchen
Fall kann der Mehraufwand des Steuerberaters
nicht mehr als unselbstständige Vorarbeit für
die durch die entsprechende Gebühr abgegolte-
ne Vertragsleistung angesehen werden, sondern
ist als eigenständige weitere Angelegenheit zu
bewerten, die eine gesonderte Gebühr auslösen
kann.

Doch darf der Steuerberater nicht einseitig den
Vertragsinhalt ändern, sondern muss den Man-
danten informieren, bevor er nicht vereinbarte
Leistungen erbringt und daftlr eine Vergütung
verlangt. Diese Hinweispflicht stellt eine aus
dem Grundsatz von Treu und Glauben folgende
vertragliche Nebenpflicht dar (vgl. BCH, a.a.O.,

u. OLC Frankfurt, Stbg 1997, 513).

Dass sie die Beklagte vor Ausführung der Vor-
bereitungsarbeiten für die Jahresabschlüsse
auf die von ihr vorzunehmenden umfangreichen
Arbeiten hingewiesen hat, hat die Klägerin
nicht vorgetragen. (... )

Notarhaftung
- Vorweggenommene Erbfolgeregelung
* Vor- und Nacherben
- Verfügungsrecht des Vorerben
- Ausgleichspflicht der Miterben
(BGH, Urt. v. 6.7.2000 - lX ZR 88/98)

Leitsatz:

Zur notariellen Betreuung der Vorwegnahme
einer Erbfolge.

Zum Sachverhalt:

Der Kläger verlangt vom beklagten Notar
Schadenersatz wegen Amtspflichtverletzungen,

Am 1.3.1992 kamen die Mutter des Klägers und
deren sieben Kinder in Gegenwart des Beklagten
überein, das Vermögen der Mutter, bestehend
aus zwei bebauten Grundstücken, Ackerland
und Bargeld, zur Vorwegnahme der Erbfolge den
Kindern zu gleichen Teilen zu übertragen; zu-
mindest die beiden Kinder, die die bebauten
Grundstücke erwatben, sollten Ausgleichszah-
lungen erbringen.

Am 15.4.1992 beurkundete der Beklagte eine
,,Vollmacht" der Mutter des Klägers, die u.a.
lautet:

,,Ich erteile hiermit für mich und meine Erben
meinem Sohn ,..

Vollmacht

den nachstehenden Grundbesitz .,. zu erwerben,
zu verkaufen und aufzulassen sowie alle Erklä-
rungen vor Notar, Gericht und Behörden ab-

zugeben, die zur Umschreibung des Kaufgegen-
standes auf den Erwerber erforderlich sind,
insbesondere auch an Dritte, Geschwister und
sonstige Personen zu übertragen.

Der Bevollmächtigte ist berechtigt, Untervoll-
macht zu erteilen.

Zur schenkungsweisen Veräußerung berechtigt
die Vollmacht nicht.

Der Bevollmächtigte wird von den einschränken-
den Bestimmungen aus $ 181 BGB befreit."

Am 13.8.1992 beurkundete der Beklagte einen
,,Schenkungsvertrag", in dem die Mutter des

Klägers, vertreten durch dessen Bruder, auf-
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grund der Vollmacht vom 75.4.7992 dem Kläger -
ebenfalls vertreten durch diesen Bruder - ihr
Ackerland schenkweise zu Eigentum übertrug.
In diesem Vertrag heißt es u.a.:

,,Der Notar wird beauftragt, alle zu diesem
Vertrag erforderlichen Genehmigungen ein-
zuholen und diese Urkunde durchzuführen."

Der ICäger genehmigte diesen Vertrag am
79.70.7992. Die Mutter des Klägers (fortan auch:
Erblasserin oder Witwe) verstarb am 23.1.1993.

Sie wurde durch ihre sieben Kinder zu gleichen
Teilen beerbt.

Die Genehmigung des Vertrages vom 13.8.1992

nach der Grundstücksverkehrsordnung wurde
am 28.7.7994 erteilt. Im August 1994 teilte das

Grundbuchamt dem Beklagten mit, der Grund-
bucheintragung des Klägers gemäß diesem
Vertrag stehe entgegen, dass die von der Erblas-
serin erteilte Vollmacht nicht zur schenkweisen
Veräußerung berechtige. Davon unterrichtete
der Beklagte mit Schreiben vom 2.9.7994 den
Bruder des Klägers, der diesen bei Vertrags-
schluss vertreten hatte. Zwei Miterben verwei-
gerten die Genehmigung des Vertrages.

Die Klage auf Schadenersatz in Höhe von
67.570 DM zzgl. Zinsen hatte in den Vor-
instanzen keinen Erfolg. Mit seiner Revision
verfolgt der Kläger seinen Klageanspruch weiter
Die Revision führt zur Aufhebung des Beru-
fungsurteils und zur Zurückverweisung der
Sache an das Berufungsgericht ($$ 564, 565

Abs. 1 Satz 1 ZPO); von der Möglichkeit des

$ 565 Abs. 1 Satz 2 ZPO wird Gebrauch gemacht.

Aus den Gründen:

Der Amtshaftungsanspruch gegen den beklagten
Notar ist entgegen der Ansicht des Berufungs-
gerichts nicht gemäß $ S39 BGB, sondern nach

$ 18 Abs. 1 VONot i.V.m. $ 19 BNotO zu beurtei-
len (vgl. BGH, tJrt. v. 15.1.1998 - lX ZR 4/97, WM

t998, 753, 784).

I.

1. Das Berufungsgericht hat eine Amtspflicht-
verletzung des beklagten Notars unterstellt, die
sich nach dem Zusammenhang des Berufungs-
urteils auf - vom Kläger in den Vorinstanzen
geltend gemachte - Fehler des Beklagten anläss-
lich der Beurkundung des Schenkungsvertrages
vom 13.8.1992 bezieht.
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Ob es für die Kläger vernünftig war, mit dem
Verkauf bis zum Jahre 1999 (zehn Jahre nach
der Anschaffung im Jahre 1989) abzuwarten,
hängt vom Ergebnis der Abwägung aller damit
verbundenen Vor- und Nachteile ab, zu denen
es bisher an einem ausreichenden Vortrag der
Kläger fehlt. Erst wenn er nachgeholt wird,
kann es auf die Behauptung des - nicht beweis-
pflichtigen - Beklagten ankommen, die I(läger
hätten die Wohnungen in absehbarer Zeit ver-
äußern müssen, weil die finanzierenden Banken
sie dazu gedrängt hätten.

Sollte sich eine Beweiserhebung dazu als erfor-
derlich erweisen, dann wird eine Vernehmung
der vom Beklagten benannten Zeugen nicht mit
der vom Berufungsgericht genannten Begrün-
dung abgelehnt werden können, die Zeugen
hätten die steuerlichen Auswirkungen nicht
gekannt. Darin läge eine vorweggenommene
Beweiswürdigung; eine solche ist erst möglich,
wenn die Umstände, die für das Für und Wider
eines sofortigen oder eines erst späteren Ver-
kaufs von Bedeutung waren, entsprechend dem
Vortrag der Parteien umfassend geklärt sind.

5. Die Revision meint, die Ursächlichkeit einer
mangelhaften Beratung für die eingetretenen
steuerlichen Nachteile sei schon deswegen zu
verneinen, weil bereits der Verkauf der ersten
beiden Wohnungen im November 1991 den Tat-
bestand des gewerblichen Grundstückshandels
erfüllt habe. Die Kläger hätten die beiden Woh-
nungen in der Absicht verkauft, das Objekt ins-
gesamt zu veräußern.

Die Kläger haben dies tatsächlich selbst so vor-
getragen. Trotzdem war damit für sie die Mög.
lichkeit, die Einstufung ihrer gesamten jenen
Grundstückskomplex betreffenden Tätigkeit
als eine solche gewerblicher Art zu vermeiden,
noch nicht verloren.

Der Bundesfinanzhof unterscheidet in einer
langjährigen Rechtsprechung beim Halten und
Verkauf von Grundstücken private Vermögens-
verwaltung von gewerblichem Grundstücks-
handel aus Gründen der ,,gebotenen Verein-
fachung" durch eine zahlenmäßige und durch
eine zeitliche Begrenzung, wobei grundsätzlich
höchstens drei Grundstücksverkäufe in einem
Zeitraum von fünf Jahren als private Vermögens-
verwaltung und eine darüber hinausgehende
Veräußerung von Grundstücken als gewerb-
liches Handeln eingestuft wird (BFHE 148, 480,
482: BB 1987,665,666; BFHE 186,236,241 :
BB 1998, 1777, 1778).

Die Finanzverwaltung hat sich diese schemati-
sche Abgrenzung in einem gemeinsamen Bund-
Länder-Erlass vom 20.72.7990 (BStBl I 1990, 884)
zu Eigen gemacht.

Es trifft zwar, wie die Revision zu Recht betont,
grundsätzlich zu, dass die Zahl der Objekte und
der zeitliche Abstand nur indizielle Bedeutung
haben (BFHE 171, 31, 36; BFHE I7B, 86, 92 :
DB 1995, 1892 f; BFHE 186, 236, 241 : BB 1998,
1777, 1778). In der steuerlichen Praxis ist
hieraus aber im Wesentlichen nur d.er Schluss
gezogen worden, dass auch beim Verkaufvon
mehr als drei Objekten im Einzelfall private
Vermögensverwaltung gegeben sein könne
(vgl. BFHE 165, 498, 501 ff: BB 1992, 252, 253).

Beim Verkauf von weniger als vier Einheiten ist
eine Einstufung der Tätigkeit als gewerbliche
nur in Fällen, in denen jemand ,,sich dazu ent-
schließt, sein Kapital in der Weise einzusetzen,
dass er laufend Grundstücke bei jeder geeigne-
ten Gelegenheit erwirbt und mit Gewinn wieder
verkauft, ihm dies jedoch nur in (bis zu) drei
Fällen möglich ist" (BFHE l7l, 31,32/, sowie in
Fällen erwogen worden, in denen er Bauten zum
Zweck der Weiterveräußerung selbst errichtet
(vgl. BFH, BB 1998, 1143, ll44 m.w.N.; BFHE t86,
236, 242 : BB 1998, 1777, 1778).

Jedenfalls war im Jahre 1991 nicht damit zu
rechnen, dass Finanzverwaltung und Finanz-
gerichte im Fall der Iüäger, die die Wohn-
häuser nicht selbst errichtet hatten, bereits
den Verkauf von zwei Eigentumswohnungen
als gewerblichen Grundstückshandel einstufen
würden.

Nach einer etwaigen Absicht, noch weitere
Objekte zu verkaufen, wurde, wenn es bei dem
Verkauf von zwei Einheiten blieb, aufgrund der
typisierenden Betrachtungsweise nicht gefragt.
Eine solche Rechtspraxis ist im Regressprozess
zu beachten (BGH, Urt. v. 28.9.2000 - tX ZR 6/99,
WM 2000, 2439, 2442, zum Abdruck in BCHZ be-

stimmt).

Daraus, dass hier die ftir dieses Verfahren gel-
tenden Beweisführungsgrundsätze anzuwenden
sind (BGHZ 133, tI0, tt3 ff), ergibt sich nichts
anderes; denn es geht hier nicht um die Beweis-
führung, sondern darum, wie im Jahr 1991 die
Regel der Drei-Objekt-Grenze gehandhabt wurde.

Steuerberaterhaftung
- Schaden
- Schätzungen
- Einvernehmen in Betriebsprüfung
(LG Potsdam, Urt. v. 29.6.2000 - 3 0 4t7/99)

Leitsätze {d: Red.):

1. Zuschätzungen durch die Betriebsprüfer
begründen keinen Schade.n des Mandanten.

2. Zur Dar,legung eines Schadens du,rch Zuschät-
zungen muss eine ordnu,ngsgemäße Gewinn-
ermittlung vorgelegt werden.

3. Wird in der Schlussbesprechung Einverneh-
men zwischen Betrjebsprüfer und Mandant
hergestellt, deuter dies auf die Richtigkeit der
Zuschätzung.

Zum Sachverhalt:

Die Kläger begehren Rückerstattung überhöht
erhobener Steuerberatergebühren sowie Regress
wegen Schlechterfüllung des Steuerberater-
vertrases.

Die Klägerin zu 1) war in den Jahren 1991 und
1992, der Kläger zu 2) im Anschluss hieran In-
haber eines Einzelhandels mit Leder- und Täsch-
nerwaren in B. In den Jahren 1991 und 1992
betreute die Beklagte die Klägerin zu 1), von
Januar 1993 bis April 1997 den Kläger zu 2)
steuerlich. Der klägerische Betrieb bedurfte
weder nach handelsrechtlichen Vorschriften
noch nach $ 141 AO der Gewinnermittlung
durch Betriebsvermögensvergleich gemäß S$ 4
Abs. 1, 5 Abs. 1 EStc.

Da der Betrieb zur Voranmeldung der Umsatz-
steuer verpflichtet war, wurden auf Anraten der
Beklagten im Hinblick auf die vorzunehmende
Gewinnermittlung durch Einnahme-/überschuss-
rechnung gemäß g 4 Abs. 3 EStG zum einen, die
Aufzeichnungspflichten gemäß g 22 UStG und
zum anderen eine vereinfachte Buchführung
praktiziert. Die Kläger erstellten hierbei Kassen-
bücher und reichten die Belege bei der Beklag-
ten monatlich ein, die diese prüfte und kontier-
te. Die Buchführung erfolgte per EDV wobei
Konten nicht ausgedruckt, wohl aber Journale
erstellt wurden.

Die Beklagte nahm die vollständige Verbuchung
der Kasse und auch der Bank vor und erstellte
hieraus die Umsatzsteuervoranmeldungen. Zu-

Gl 9//2OO1 . Seite 229

gleich ermittelte sie daraus für die Einkommen-
steuererklärungen den Gewinn. Ihren monat-
lichen Gebührenrechnungen legte die Beklagte
jeweils die Rahmengebühr des g 33 Abs. 1

StBGebV zugrunde und hierbei gemäß g 11

StBGebV als Satz den Mittelwert,7l70.In den
Jahren 1991 und 1992 beglich die Klägerin zu 1)

'die Gebührenrechnungen in Höhe von insgesamt
6.029,57 DM brutto in voller Höhe, in dem an-
schließenden Zeitraum bis April 7997 der ICäger
zu 2) in voller Höhe von 75.789,73 DM brutto.

Beginnend mit dem 20.5.7997 führte das Finanz-
amt B. im klägerischen Betrieb eine Betriebs-
prüfung durch, die sich auf die Umsatz-, die
Einkommen- und die Gewerbesteuer und hierbei
jeweils auf die Jahre 1991 bis 1995 bezog. Die
Beklagte betreute die ICäger zu diesem Zeit-
punkt nicht mehr.

In seinen Prüfungsberichten stellte das Finanz-
amt nicht aufgeklärte Kassenfehlbeträge fest
und rügte aufgrund dieses Mangels die Buch-
führung als nicht ordnungsgemäß. Zum Teil
resultierten die Kassenfehlbeträge daraus, dass
die Kläger mit Scheck bezahlte Verkäufe nicht
rlc Pafriahcainn rlrman arfncafan "i- }.^i ,{^-

ürL uLr gla

Kassenbuchftihrung dennoch als Ausgang be-
rücksichtigten, so dass sie dem Bankkonto gut-
geschrieben wurden.

Trotz Rückrechnung dieser nicht erfassten
Schecks blieben weitere Kassenfehlbeträge, die
im Rahmen der Betriebsprüfung nicht aufge-
klärt werden konnten. Diese Fehlbeträge traten
als Kassendifferenz nur deshalb nicht auf, weil
aufgrund zwischen den Parteien in Streit stehen-
der Umstände in jeweiliger Höhe Privateinlagen
in die Kassenberichte eingetragen wurden.
Allein aufgrund von Zuschätzungen, die das
Finanzamt wegen dieser nicht aufgeklärten
Kassenfehlbeträge vornahm, machen die Kläger
Regressansprüche geltend.

Für den Zeitraum 1991 und 1992, also bezogen
auf die Klägerin zu 1), schätzte das Finanzamt
Einnahmen von 28.000 DM hinzu, woraus für
sie eine um 3.438,68 DM erhöhte Umsatzsteuer
resultiert. Bezogen auf den Zeitraum 1993
bis 1995, also für den Kläger zu 2), erfolgten
Zuschätzungen von Einnahmen in Höhe von
38.000 DM, was eine um 4.956,45 DM erhöhte
Umsatzsteuer zur Folge hatte, Anlässlich einer
am 30.7.1997 durchgeführten Schlussbespre-
chung, an der auch der neue Steuerberater
der Kläger teilnahm, erzielten diese mit dem
Finanzamt Einigung im Sinne des Prüfberichts,
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Diese allein auf die Umsatzsteuer bezogenen
Mehrsteuern fordern die Kläger in voller Höhe
neben den gesamten in den Jahren 1991 bis
1997 entrichteten Steuerberaterhonoraren ein.

Zum reklamierten Regressanspruch machen sie
geltend, die Beklagte habe gegen ihre Mängel-
feststellungs- und Belehrungspflicht verstoßen.'
Erst im Dezember 1996 habe die Beklagte erst-
mals ordnungsgemäße Hinweise zu einer Kassen-
führung gegeben und zu diesem Zeitpunkt auf
fehlerhafte Kasseneintragungen hingewiesen.
Zwor habe eine entsprechende Überwachung
überhaupt nicht stattgefunden.

Insoweit behaupten die ICäger, dass sowohl die
Kassenberichte als auch hierauf beruhend die
Buchführung mangelhaft gewesen seien. For-

mell fehlerhaft sei gewesen, dass einzelne Ein-
tragungen im Kassenbuch zunächst mit Bleistift
vorgenommen und später überschrieben worden
seien. Kasseneinnahmen und -ausgaben seien
nicht täglich, sondern in größeren Zeitabschnit-
ten festgehalten worden. Zudem seien Eintra-
gungen teilweise ohne Datum vorgenommen
worden und darüber hinaus zeitlich ungeord-
net, nämlich unter Aufführung zuerst der Ein-
nahmen, dann der Ausgaben.

Diese formellen Mängel hätten eine derart un-
geordnete Buchführung zur Folge, dass es selbst
einem sachverständigen Dritten in einer an-
gemessenen Frist nicht möglich sei, sich einen
Überblick über die Geschäftsvorfälle zu ver-
schaffen. Da - was unstreitig ist - Kontenaus-
drucke, die die in die jeweiligen I(onten ein-
gegangenen Geschäftsvorfälle ausweisen, nicht
angefertigt wurden, lasse sich ohne vollständige
Neuherstellung einer Buchführung nicht nach-
vollziehen, welche Belege in die einzelnen Posi-

tionen der Einnahme-/Überschussrechnung ein-
geflossen seien.

Sachlich fehlerhaft sei neben der Nichterfassung
mit Scheckzahlung getätigter Verkäufe als Ein-
nahmen das Einbringen von Privateinlagen zur
Vermeidung einer Kassendifferenz. Insoweit be-
haupten die Kläger, es sei die Beklagte gewesen,
die durch das Einbringen fiktiver Privateinlagen
den Kassensaldo stimmig gerechnet habe. Soweit
die Eintragung solcher Privateinlagen die Unter-
schrift der Kläger tragen, sei dieses auf aus-
drückliche Anweisung der Beklagten erfolgt.

All diese Mängel hätten es letztendlich unmög-
lich gemacht, Bareinnahmen und Barausgaben
nachzuvollziehen, was Ursache für die vor-

genommenen Hinzuschätzungen gewesen sei.
Tatsächlich hätten sie, die Kläger, die Tages-
einnahmen vollständig aufgezeichnet, so dass

die Zuschätzungen voll umfänglich die Steuer-
schuld zu Unrecht erhöhten.

Die von der Betriebsprüfung festgestellten Fehl-
beträge entbehrten jedoch nicht jeder Grund-
lage, hätten insbesondere auch den Feststellun-
gen des neuen Steuerberaters entsprochen, wes-
halb man, auch steuerstrafrechtliche I(onsequen-
zen ftirchtend, dem Betriebsprüfungsbericht
mit dem neuen Steuerberater zugestimmt habe.
Bei ordnungsgemäßer Buchführung wäre es

möglich gewesen, die verbliebenen Kassenfehl-
beträge vollständig zu erklären und insoweit
den Gegenbeweis gegen die Hinzuschätzungen
zu erbringen.

In der Höhe habe sich der Regressanspruch
nicht auf nachzuentrichtende Umsatzsteuer
zu beschränken. Vielmehr seien die Kläger auf-
grund des um die Hinzuschätzung erhöhten
Umsatzes zudem gesamtschuldnerisch zur
Erbringung von Einkommensteuer und Soli-
daritätszuschlag in Höhe von 75.647,22 DM,
bezogen auf den Zeitraum 1991 bis 1995, ver-
anlagt worden, für die die Beklagte aus den
genannten Gründen ebenfalls in vollem Umfang
einzustehen habe. (... )

Zum reklamierten Anspruch auf Erstattung
geleisteten Steuerberaterhonorars machen die
Kläger geltend, von der Beklagten nicht darauf
hingewiesen worden zu sein, im Sinne der Ge-

winnermittlungsart der $$ 4 Abs. 1, 5 Abs. 1 ESIG

nicht buchführungspflichtig zu sein, Zwar sei

eine solche auch nicht vereinbart oder erstellt
worden, sondern die unstreitig erfolgte Einnah-
me-/Überschussrechnung nach $ 4 Abs. 3 ESIG.

Die Kläger meinen, die Erstellung einer solchen
Einnahme-/Überschussrechnung stelle keine
Buchführung i.S.d. $ 33 der StBGebV dar, der
eine doppelte Buchführung im Sinne der Ge-

winnermittlungsart der $$ 4 Abs. 1, 5 Abs. 1

EStG voraussetze. Allenfalls könne die Beklagte
eine Mittelgebühr nach $ 33 Abs. 2 StBGebV
verlangen, also 3,5/10. $ 33 Abs. 1 sei auch auf-
grund der vorgetragenen Mängel und des Nicht-
erstellens der Konten, die das Kernstückjeder
Buchführung darstellten, nicht einschlägig.

Die Kläger, die die Beklagte mit Schreiben vom
2.3.7999 ohne Nennung eines genauen Betrages
zur Prüfung einer Bereitschaft zum Schaden-
ausgleich aufforderten, beantragen, ...

Der Beklagte hatte dazu ein von ihm an den
Vater der ICäger gerichtetes Schreiben vom
4.6.7997 vorgelegt, in dem es heißt, wenn er
(der Vater) ,,absolut sichergehen" wolle, müsse
er ,,die Häuser mindestens fünf, besser zehn

Jahre behalten". Das Berufungsgericht hat
unterstellt, dass der Vater der Kläger dieses

Schreiben erhalten hat - die Kläger haben das

bestritten -, jedoch gemeint, diese Auskunft sei

nicht umfassend genug, weil sie keine Begrün-
dung für den erteilten Rat enthalte.

Auf diese Weise lässt sich, wie die Revision zu
Recht rügt, ein pflichtwidriges Verhalten des

Beklagten nicht begründen.

Dieser hat unter Beweisantritt behauptet, dass

Ende Mai/Anfang Juni 1991 auch ein Telefon-
gespräch zwischen ihm und dem Vater der Klä-
ger stattgefunden habe, in dem er ,,nachdrück-
lich" darauf hingewiesen habe, dass ein Einzel-
verkauf der Wohnungen vermieden werden
müsse, wenn diese nicht ,,zehn Jahre zuvor
durch Vermietung und Verpachtung genutzt"
würden.

Dieses Vorbringen ist so zu verstehen, dass den
I0ägern, die sich zu jenem Zeitpunkt ,,über
ihren Vater" an ihn, den Beklagten, gewandt
hätten, dessen Auskunft bekannt gewesen sein
soll. Darüber hinaus sollen die Kläger bereits
infolge Beratung durch eine andere Steuerbera'
tungsgesellschaft über die steuerrechtlichen
Folgen eines sofortigen Einzelverkaufs der Woh-
nungen Bescheid gewusst haben.

Wenn es so war - das Berufungsgericht hat die
Richtigkeit dieses gesamten Vorbringens nicht
geprüft -, brauchte der Beklagte die I0äger
nicht nochmals auf die Bedeutung der Zehn-
jahresfrist hinzuweisen. Er konnte dann viel-
mehr davon ausgehen, dass die Kläger trotz der
ihnen bekannten Folgen, wie es in seinem Bera-

tungsschreiben vom 27.77.7997 heißt,,,nunmehr
die Absicht" verfolgten, die Wohnungen sofort
einzeln zu verkaufen, und sich daraufbeschrän-
ken, auf die Gestaltungsmöglichkeiten hinzu-
weisen, die bei Ausführung dieses Entschlusses
bestanden.

Die Ansicht des Berufungsgerichts, der Beklagte
hätte die Kläger unabhängig davon, was diese
über die Bedeutung der Zehnjahresfrist bereits
wussten, darüber belehren müssen, weil das

nach dem Schreiben der Kläger vom 15.11.1991

zu seinem Auftrag gehört habe, kann nicht
geteilt werden.
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Es wäre eine rein formale, sachlich nicht ge-

rechtfertigte Betrachtung, den Beklagten für
verpflichtet zu halten, den I0ägern eine Aus-
kunft zu erteilen, deren sie nicht mehr bedurf-
ten, weil ihnen das Ergebnis bereits bekannt
waf.

4. Das Berufungsgericht ist davon ausgegangen,
dass die Kläger den Rat, mit dem Einzelverkauf
der Wohnungen bis zum Ablauf von zehn Jahren
nach Anschaffung des Grundstückskomplexes
zu warten, befolgt hätten, wenn der Beklagte
ihn ihnen nach seiner Beauftragung durch das

Schreiben vom 15.11.1991 erteilt hätte. Der Be-

hauptung des Beklagten, die Kläger seien auf-
grund ihrer finanziellen Verhältnisse zum als-

baldigen Verkauf gezwungen gewesen, sei nicht
nachzugehen, weil die dazu vom Beklagten
benannten Zeugen nicht gewusst hätten, dass

die Einhaltung der Frist von zehn Jahren zu
einer erheblichen Steuerersparnis geführt hätte.

Diese Ausführungen sind nicht geeignet, die
Ursächlichkeit einer etwaigen Pflichtverlet'
zung des Beklagten für den eingetretenen Scha-

den zu begründen. Den Ursachenzusammen'
hang zwischen der pflichtwidrigen Beratung
und dem beim Auftraggeber eingetretenen
Schaden hat dieser zu beweisen (BGHZ 123,

3rr,313 ff).

Das gilt auch für die Frage, wie sich der Auf-
traggeber bei richtiger Beratung verhalten hätte
Insoweit kommen ihm zwar, da es sich dabei
um die haftungsausfüllende l(ausalität han-
delt, Beweiserleichterungen zu Hilfe. Es gilt
nicht $ 286, sondern $ 287 ZPO (BGH, Urt. v.

25.11.1999 - tX ZR 332/98, WM 2000, 197, 198

m,w,N.).

Außerdem kann dem Mandanten die Beweis-
führung nach den Grundsätzen des Anscheins-
beweises erleichtert sein. Das gilt indessen
nur, wenn ein bestimmter Rat geschuldet war
und es in der gegebenen Situation unvernünf'
tig gewesen wäre, diesen Rat nicht zu befolgen
(BCHZ 123,311,314 f).

Die Regeln des Anscheinsbeweises sind unan-
wendbar, wenn unter wirtschaftlichen Gesichts-
punkten verschiedene, Verhaltensweisen ernst-
haft in Betracht kommen und die Aufgabe des

Beraters lediglich darin besteht, dem Mandanten
durch die erforderlichen fachlichen Informa-
tionen eine sachgerechte Entscheidung zu er-
möglichen (BGH, Urt. v. 10.12.1998 - lX ZR

3s8/97, WM 1999, 645, 646).
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Aus den Gründen

Das Berufungsgericht hat die Zahlungsklage ab-
gewiesen und gleichzeitig festgestellt, dass der
Beklagte verpflichtet sei, den Klägern ,,allen
Schaden zu ersetzen", der ihnen aus der unsach-
gemäßen Beratung durch den Beklagten ent-
standen sei oder noch entstehen werde. Ein
solches Ut'teil ist, wie die Revision zu Recht rügt,
unzulässig,

Die Urteilsformel ist in sich widersprüchlich,
weil der Anspruch einerseits dem Grunde nach
in vollem Umfang für bestehend erklärt, ande-
rerseits aber in Höhe der beziffert eingeklagten
2O5.437 DM den Klägern endgüItig aberkannt
worden ist. Dieser Widerspruch lässt sich - auch
unter Heranziehung der Entscheidungsgründe -
nicht durch Auslegung beseitigen.

Der Feststellungsausspruch kann nicht so ver-
standen werden, dass nur der Teil des Schadens
zu ersetzen wäre, det den Betrag,des Zahlungs-
antrags übersteigt. Eine solche Einschränkung
enthält zwa: der Feststelh-rngsa,ntra-g c1"er Kläger
(,,sämtliche über Ziff, t hinausgehenden Schä-
den"). Diese Einschränkung hat das Berufungs-
gericht aber nicht in den Urteilstenor über-
nommen; dieser spricht vielmehr von ,,allem
Schaden". Dieses Hinausgehen über den Klage-
antrag lässt es, da auch die Entscheidungs-
gründe keinen Hinweis auf eine Beschränkung
des Feststellungsausspruchs enthalten, nicht zu,
eine solche dem Urteil durch Auslegung zu ent-
nehmen.

Der Widerspruch lässt sich auch nicht dadurch
auflösen, dass die Abweisung des Zahlungs-
antrags lediglich als zurzeit unbegründet zu
verstehen wäre. Ausweislich der Entscheidungs-
gründe hat das Berufungsgericht nicht darauf
abgestellt, dass die Schadenentwicklung noch
nicht abgeschlossen sei. Es ist vielmehr offenbar
davon ausgegangen, dass die Kläger den ihnen
entstandenen Schaden - wenn auch teilweise
anhand einer Prognose für die Zeit bis zum
Ablauf der zehn Jahre, in denen sie zur Ver-
meidung aller Steuernachteile die Eigentums-
wohnungen nicht hätten verkaufen dürfen -
hätten berechnen können und müssen. Jeden-
falls hat das Berufungsgericht die Abweisung
des Zahlungsantrags darauf gestützt, dass es

an einer Darlegung der für die Schadenberech-
nung maßgebenden - positiven und negativen -
Vermögensentwicklung fehle.

Das Urteil kann schließlich auch nicht in der
Weise aufrecht erhalten werden, dass der Fest-
stellungsausspruch als Grundurteil aufgefasst
wird. In diesem Fall hätte der Zahlungsantrag
nicht abgewiesen werden dürfen, Die Abweisung
war aber aus der Sicht des Berufungsgerichts
gerade geboten, weil die Klage insoweit betrags-
mäßig unsubstantiiert gewesen sei. In einem
solchen Fall ist ein Grundurteil nicht zulässig.

Ein Urteil, dessen Tenor in sich selbst unauflös-
bar widersprüchlich ist, ist insgesamt aufzu-
heben, und zwar auch insoweit, als es zugunsten
der Partei ergangen ist, die Revision eingelegt
hat (BGHZ 5, 240, 245 f).

II

Das Berufungsurteil muss aus den Gründen zu I.
aufgehoben werden. Da der Rechtsstreit nicht
entscheidungsreif ist, ist die Sache an das Beru-
fungsgericht zurückzuverweisen. Für die weitere
Sachbehandlung weist der Senat auf Folgendes
hin:

1. Gegen die Zulässigkeit der Klage der Kläger
zt-t- 2) lund- -3) bestehen keine Redenken mehr,
nachdem sie in der Revisionsinstanz ihre An-
schriften mitgeteilt haben.

2. Das Berufungsgericht hat offenbar gemeint,
die bloße Möglichkeit der Schadenentstehung
reiche für die Zulässigkeit der Feststellungs-
klage aus. Das ist insofern nicht richtig, als
in Fällen allgemeiner Vermögensschäden die
Wahrscheinlichkeit eines Schadeneintritts
dargetan werden muss 1'BGH, Urt. v. 15.10.1992 -
tx zR 43/92, WM 1993, 251, 260).

Im vorliegenden Fall ist indessen ein Schaden in
Form der Gewerbesteuerfestsetzungen durch die
Bescheide vom 15.10.1997 bereits eingetreten.
Damit ist die dreijährige Verjährungsfrist des
damals noch geltenden $ 51 (jetzt $ 51b) BRAO
für den gesamten Schaden einschließlich aller
weiteren voraussehbaren Nachteile in Gang
gesetzt worden (vgl. BCHZ 119, 69, 73; Urt. v.

18.12.1997 - tX ZR r80/96, WM 1998, 779, 780).
Das begründet das rechtliche Interesse an als-
baldiger Feststellung.

3. Das Berufungsgericht hat eine Pflichtverlet-
zung des Beklagten darin gesehen, dass er die
Kläger nicht auf die ,,zehnjährige Haltefrist",
die allein sie sicher vor einer Versteuerung des
Veräußerungsgewinns hätte schützen können,
hingewiesen habe.

Die Beklagte beantragt, . . . Sie hält ihre Gebüh-
renrechnungen, insbesondere unter Zugrunde-
legung einer Mittelgebühr gemäß $ 33 Abs. 1

StBGebV, für rechtens.

Die Klage ist unbegründet. Die Kläger haben
weder Anspruch auf Erstattung der aufgrund
der Hinzuschätzungen festgesetzten Mehrsteuern
noch auf Rückerstattung geleisteter Honorar-
zahlungen.

Aus den Gründen

Die Kläger können Erstattung der festgesetzten
Mehrsteuern bereits aufgrund ihres eigenen
Vortrages nicht verlangen. Ein vertraglicher
Schadenersatzanspruch wegen Schlechterfüllung
des Dienstvertrages gemäß $ 611 BGB besteht
bereits dem Grunde nach nicht.

Grundsätzlich ist anerkannt, dass auch ein
nicht speziell mit einer Buchprüfung betrauter
Steuerberater im Rahmen seiner vertraglichen
Nebenpflichten seinem Mandanten etwaige
Mängel der Buchführung mitzuteilen und ihn
errf pfwrioa r /F<>en dipser Mänoel drnhcnde_'_-__o-_

Schäden hinzuweisen hat, soweit sie im Rah-
men seiner vertraglichen Tätigkeit anhand
dessen Grundaufzeichnungen bei Anwendung
der gebotenen Sorgfalt erkennbar sin.d, (vgl.
BGH, WM 1971, 1206; Grdfe/Lenzen/|chmeer,
Steuerberaterhaftung 3. Aufl. 1998, Rdnr. 302).

Aus der behaupteten Verletzung dieser Mängel-
feststellungs- und Belehrungspflicht können
auch dienstvertragliche Schadenersatzpflichten
des Steuerberaters resultieren (vgl. BCH, a.a.O.,

sowie BCH, DB 1973, 520 u. DB 1974, l616), au,ch

wenn das ordnungsgemäße Führen der Grund-
aufzeichnungen als einfacher buchungstechni-
scher Vorgang zunächst Sache des Mandanten
ist, von dem verlangt werden kann, dass er sich
als gewerblich Tätiger Kenntnisse über die mit
seinem Gewerbe zusammenhängenden steuer-
lichen Pflichten verschafft (Crr)fe/ Lenzen/
Sch m eer, a.a.O., Rd n r. 7l 3, 714) .

Der Vortrag der Kläger lässt nicht erkennen,
inwieweit konkret darzulegende Pflichtverlet-
zungen der Beklagten Steuernachforderungen
gegen sie zur Folge hatten. Ihre nach Jahren
und Steuerarten differenzierende Aufstellung
lässt nicht erkennen, in welcher Weise und in
welcher Höhe Steuernachforderungen gegen
sie gestellt wurden. Soweit sie zur Vervollstän-
digung auf die Betriebsprüfungsberichte ver-
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weisen, ist dieses gerade nicht ausreichend (vgl
LC Aachen, itB t981, 7l ).Wed.er die Betriebs-
prtifungsberichte noch der klägerische Sach-
vortrag im Übrigen lassen erkennen, auf
welchen Ansätzen die Hinzuschätzungen be-
ruhten.

Auch der Vortrag, die von der Beklagten zu
überwachende Buchführung sei derart ungeord-
net, dass sie einem außenstehenden Dritten,
selbst wenn er sachverständig ist, innerhalb
angemessener Zeit einen Überblick nicht ermög-
liche, ist völlig unbestimmt. Zudem ist er wider-
sprüchlich im Hinblick darauf, dass nach weite-
rem klägerischen Vorbringen das Finanzamt
durchaus in der Lage war, Hinzuschätzungen
vorzunehmen. Es ist weder vorgetragen noch
sonst wie ersichtlich, dass diese Schätzung
losgelöst von der durch die Beklagte zu verant-
wortenden Buchführung erfolgt wäre. Das
Finanzamt ist in seinen Schätzungsansätzen
nämlich keineswegs frei. Vielmehr hat es die
Besteuerungsgrundlagen zu ermitteln, die sich
ergeben hätten, wenn die Unterlagen einwand-
freigewesenwären (vgl. LG Lüneburg, DS|R 1974,

483, 484; Grrife/Lenzen/Schmeer, o.o.O., Rdnr. 574

n.w.N.). Dass das Fina-nza-mt dieser Verpflichtrrng
zuwider gehandelt hätte, etwa verfahrenswidrig
eine überhöhte Schätzung mit dem Ziel einer
Bestrafung der Kläger vorgenommen hätte, ist
weder vorgetragen noch sonst wie ersichtlich.

Weiterhin haben die Kläger nicht einmal
schlüssig vorgetragen, dass ihnen überhaupt ein
Schaden entstanden ist. Nach oben Ausgeführ-
tem haben Zuschätzungen in aller Regel tat-
sächliche Grundlagen und sind darauf zurück-
zuführen, dass tatsächliche gehabte Einnah-
men steuerlich nicht erfasst wurden (so auch LG

Aachen, a.a.O.) . Die Darlegungslast dafür, dass

ein Schaden entstanden ist, tragen die Kläger.
Eine entsprechende Anwendung von $ 282 BGB

mit der Folge, dass die Beklagte, wenn ihr eine
Pflichtverletzung zur Last fallen sollte, dartun
und beweisen musste, es sei kein Schaden ent-
standen, kommt nicht in Betracht (vgl. LG

Lü n eb u rg, a.a.O. ; G rd fe/ Lenzen/ Sch m eer, o. 0.O.,

Rdnr. 574).

Ein ersatzfähiger Schaden der Kläger wäre nur
dann entstanden, wenn sie die zu ihren Lasten
bei der Betriebsprüfung geschätzten Betriebs-
einnahmen in Wirklichkeit nicht erzielt hätten
und somit eine Steuerpflicht in dem durch die
Zuschätzungen bedingten Umfang nicht be-

standen hätte (vgl. LG Düsseldorf, DStR 1980,

693, 694). Hierzu fehlt es an konkretem Vortrag
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Es wäre an den lflägern gewesen darzulegen,
welche Gewinne genau abweichend von den
Besteuerungsgrundlagen der Schätzungsver-
anlagung tatsächlich hätten versteuert werden
müssen. Hierzu wäre eine ordnungsgemäße
Gewinnermittlung vorzulegen gewesen
(Crdfe/ Lenzen/5chmeer, a.a.O., Rdnr. 574).

Schließlich ist zu berücksichtigen, dass die
durch einen Steuerberater fachkundig bera-
tenen I(läger die Hinzuschätzungen in der
Schlussbesprechung letztlich anerkannt haben.
Dieses Einverständnis hätten sie wohl kaum
abgegeben, wenn sie der Ansicht gewesen
wären, die vorgenommenen Schätzungen
liefen ihren Interessen zuwider (so auch LG

Düsseldorf, a.a.O.; LC Lüneburg, a.q.O.; 6räfe/Len-
zen/Schmeer, a.a.0., Rdnr. 576) oder entbehrten
jeder Grundlage. Die behauptete Motivlage
der drohenden strafrechtlichen I(onsequenzen
ist angesichts des auch im Steuerstrafrecht
grundsätzlich geltenden Legalitätsprinzips nicht
nachvollziehbar.

Nach alledem sieht sich die Kammer selbst unter
Berücksichtigung des $ 287 ZPO nicht in der
Lage, die allgemeine Überzeugung zu gewinnen,
dass überhaupt ein der Beklagten zurechenbarer
Schaden entstanden ist, geschweige denn, seinen
Betrag zu schätzen.

Die Kläger haben nach ihrem eigenen Vorbrin-
gen auch keinen Anspruch aufRückerstattung
bereits entrichteter Gebühren. Der reklamierte
Anspruch ist insbesondere nicht nach den
Glundsätzen der Leistungskondiktion, g 812
Abs.1 SatzT Alt.1 BGB, zuzusprechen, Der
Vortrag der I(läger lässt nicht erkennen, dass
die Entrichtung der Honorarrechnungen ohne
rechtlichen Grund erfolgt wäre.

Die Kläger haben nicht schlüssig vorgetragen,
dass die Beklagte den Gebührentatbestand des

$ 33 Abs. 1 StBGebV zu Unrecht zugrunde
gelegt hätte. Die in g 33 normierten Gebühren-
tatbestände beschränken sich nicht auf eine
Buchführung im Sinne des Betriebsvermögens-
vergleichs gemäß $$ a Abs. 1, 5 Abs. 1 EStG.

,,Selbstverständlich rechnen zu dem in Betracht
kommenden Leistungsspektrum auch Buchfüh-
rungsleistungen, die hinsichtlich ihrer Ergebnis-
ermittlung nicht in einen Jahresabschluss mit
Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung (zu-
züglich Anhang) einmünden, sondern etwa in
eine Überschussrechnung (Ermittlung der Ein-
künfte nach gg 25 und 27)" (so wörtlich: Eckert/
Böttcher, StBGebV 2. Aufl. 1989, I 33 Rdnr. 2).

Angesichts des Umfanges der von der Beklagten
durchgeführten Arbeiten sieht die I(ammer
nicht, welchen anderen Gebührentatbestand als
diese Generalposition sie sonst hätte zugrunde
legen sollen. Auf ein bloßes Kontieren von Be-

legen, das der von den I(lägern angeführte
Gebührentatbestand des g 33 Abs. 2 StBGebV
erfasst, sei es durch Aufschrift des Buchungs-
satzes auf den Belegen, durch Eintragung in
Buchungslisten oder durch EDV-Erfassung, be-
schränkte sich die Tätigkeit der Beklagten nach
dem Vorbringen der Kläger nicht.

Auch aus der Begründung, die Beklagte habe
ihre Vertragspflichten nur unzureichend erfüllt,
lässt sich ein Rückerstattungsanspruch nicht
herleiten. Das folgt nach Obigem bereits daraus,
dass es an einem konkreten Vortrag zur geltend
gemachten Pflichtverletzung fehlt. Im Rahmen
des Anspruchs auf Erstattung der monatlich
erfolgten Abrechnungen hätten die Kläger im
Einzelnen darlegen müssen, in welchem Monat
eine Pflichtverletzung einer bestimmten Art
erfolgt ist. Hinzu kommt auch hier das Fehlen
eines nachvollziehbaren Vortrages zu einer
Schadenfolge.

Schließlich stellen die an den Steuerberater
gezahlten Gebühren das Entgelt für die ausge-
ftihrten Arbeiten dar, sind also, dem Wesen des
Dienstvertrages entsprechend, erfolgsunabhän-
gig (vgl. Grrife/ Lenzen/Schmeer, a.a.O., Rdnr. 578)

Weiterhin dringen die l0äger auch mit der
Begründung, die Beklagte sei ihnen deshalb zur
Rückerstattung verpflichtet, weil sie sie nicht
darauf hingewiesen haben, im Sinne der Gewinn-
ermittlungsart der $$ 4 Abs. 1, 5 Abs. 1 EStG
nicht buchführungspflichtig zu sein, nicht
durch. Nach ihrem eigenen Vorbringen ermittel-
te die Beklagte den Gewinn gerade nicht durch
Betriebsvermögensvergleich. Der Umstand
alleine, dass sie den Gebührentatbestand des
g 33 Abs. 1 StBGebV zugrunde legte, bedeutet
nicht, dass sie eine doppelte Buchführung in
Rechnung gestellt hätte, da, wie dargelegt, diese
Vorschrift auch Buchführungsleistungen, die in
eine Einnahme-/Überschussrechnung einmünden,
e rfas st.

Denkbar schließlich bleibt, dass die Beklagte
innerhalb des g 33 Abs. 1 StBGebV unter Verstoß
gegen g 11 StBGebV mit der Einforderung der
Mittelgebühr den Rahmensatz falsch wählte.
Dieser Möglichkeit war jedoch nicht nachzu-
gehen, da der Vortrag der Kläger hierzu keinen
Ansatz bietet. Allein das Fehlen ausgedruckter

Steuerberaterhaftung
- Belehrungsbedürftigkeit
- Anscheinsbeweis
- Rechtspraxis der Finanzverwaltung
- Gewerblicher Grundstückshandel
(BGH, Urt. v.22.2.200t - tX ZR 293/gg)

Leitsätze

1. Ein Urteil, dessen Tenor in sich selbst un-
auflösbar widersprüchlich ist, ist insgesamt
aufzuheben (Bestdtigung von BGHZ 5, 240, 245 f)

2. Die auf dem gemeinsamen Bund-Länder-Erlass
vom2O.72.7990 (BStBl I 1990, 884) rnd der die-
sem Erlass zugrunde liegenden Rechtsprechung
des Bundesfinanzhofs beruhende Praxis der
Finanzverwaltung, bis zu drei Grundstücksver-
käufe in einem Zeitraum von fünf Jahren (noch)
nicht als gewerblichen Grundstückshandel ein-
zustufen, ist in einem die Zeit dieser Hand-
habung betreffenden Anwalts- oder Steuerbera-
terregressprozess zu beachten (vgl. BGH, Urt. v.

28.9.2000 - tx zR 6/99, WM 2000, 2439, 2442).

Zum Sachverhalt

Eine aus den ICägern bestehende Gesellschaft
bürgerlichen Rechts erwarb im Jahre 1989 von
deren Vater dessen hälftigen Miteigentums-
anteil an einem Grundstückskomplex, der aus
drei Häusern bestand und in insgesamt 144

Wohnungseigentumseinheiten aufgeteilt war.
Die andere Hälfte hielt zunächst eine Frau F.

treuhänderisch für die Kläger; im Jahre 1993
wurden auch diese Miteigentumsanteile formell
auf die Kläger übertragen.

Ab Frühjahr 1991 erwogen die l(läger den Ver-
kauf des Grundbesitzes. Ihr Vater nahm im Mai/

Juni 1991 Kontakt mit dem Beklagten, einem
Fachanwalt für Steuerrecht, auf. Mit Faxschrei-
ben vom 15.11.1991 beauftragten die Kläger,
vertreten durch den Kläger zu 1), den Beklagten,
sie in den mit dem Verkauf der einzelnen Eigen-
tumswohnungen zusammenhängenden steuer-
lichen Fragen zu beraten.

Der Beklagte schlug ihnen in seinem Antwort-
schreiben vom 21,11.1991 vor, das Immobilien-
objekt entweder zum ,,Einlagewert" in einen
von der BGB-Gesellschaft zu unterhaltenden
Gewerbebetrieb einzubringen oder zu einem
entsprechenden Preis an eine zu diesem Zweck
zu gründende GmbH zu verkaufen und sie dann
auf dem Wohnungsmarkt abzusetzen.
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Er setzte dabei voraus, dass die ICäger sich ent-
schlossen hatten, die Wohnungen einzeln als-
bald zu verkaufen, und dass sich deshalb die
Versteuerung jedenfalls eines erheblichen Teils
des Erlöses unter dem steuerlichen Gesichts-
punkt des,,gewerblichen Grundstückshandels"
nicht vermeiden lasse.

Am selben Tag, also am 21.11.1991, wurden
notarielle I(aufverträge über die Veräußerung
von zwei der 744 Eigentumswohnungen ge-

schlossen. Bis Ende November 1993 wurden
ca. 40% der Wohnungen, der Rest wurde am
7.7.7996 veräußert. Am 15.10.1997 erließ das

zuständige Finanzamt gegen die Kläger Ge-

werbesteuerbescheide für die Jahre 1990 bis
1992, in denen eine Gewerbesteuerschuld
von insgesamt 245.097 DM festgesetzt wurde.

Die Kläger nehmen den Beklagten mit der Be-

gründung, er habe sie in steuerlicher Hinsicht
unzureichend beraten, auf Ersatz des ihnen
nach ihrer Behauptung entstandenen Steuer-
schadens in Anspruch. Sie machen ihm in erster
Linie zum Vorwurf, dass er sie nicht darauf
hingewiesen habe, dass es zur Vermeidung der
Versteuerung des Veräußerungsgqwinns er-
forderlich gewesen sei, mit dem Verkauf bis
zum Ablaufvon zehn Jahren nach dem Erwerb
des Grundstückskomplexes abzuwarten.

Zumindest hätte sich, so haben sie geltend
gemacht, die Versteuerung eines Teils des Ver-
äußerungsgewinns durch Einbringung in eine
von ihnen zu gründende GmbH & Co. I(G ver-
meiden lassen.

Das Landgericht hat die zunächst erhobene
Feststellungsklage abgewiesen. In der Beru-
fungsinstanz haben die Kläger beantragt, den
Beklagten zur Zahlung von 205.431 DM zu ver-
urteilen, und die Feststellung verlangt, dass der
Beklagte ihnen auch den darüber hinausgehen-
den Schaden zu ersetzen habe, den er ihnen
durch unsachgemäße Beratung zugefügt habe.

Das Berufungsgericht hat festgestellt, dass der
Beklagte verpflichtet sei, den Klägern allen
Schaden zu ersetzen, der ihnen aus der unsach-
gemäßen Beratung durch den Beklagten ent-
standen sei; hinsichtlich des Zahlungsantrags
hat es die Klage abgewiesen.

Mit der Revision verfolgt der Beklagte seinen
Antrag auf vollständige Klageabweisung weiter
Die Revision führt zur Aufhebung und Zurück-
verweisung.
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BFH: Steuerberater ausnahmsweise ohne Gewinn-
erzielu ngsabsicht

Der Bundesfinanzhof (BFH) hat mit Urteil vom
31.5.2001 - IV R 81/99 die Berufstätigkeit eines
selbstständigen Steuerberaters als so genannte
Liebhaberei beurteilt und die erzielten Verluste
nicht zum Ausgleich mit anderen positiven
Einkünften zugelassen.

Der ICäger hatte sich nach seiner Pensionierung
in der Finanzverwaltung als Steuerberater
niedergelassen und außerdem eine Steuerbera-
tungs-GmbH gegründet. Die meisten Mandate
betreute der I(läger als Geschäftsführer der
GmbH; nur sechs bis neun Mandate nahm er
als selbstständiger Steuerberater wahr.

Von Anfang an ergaben sich aus der selbststän-
digen Tätigkeit nur Verluste, die das Finanzamt
schließlich nicht mehr anerkannte. Vor dem
Finanzgericht (FG) räumte der Kläger ein, die
Praxis in erster Linie deshalb fortgeführt zu
haben, um seinem Sohn nach Abschluss dessen
Ausbildung die Möglichkeit zur Praxisübernahme
offen zu halten.

Der BFH bestätigte die Auffassung des FG, der
Kläger habe keine Gewinnerzielungsabsicht
gehabt. Dies könne zwar nicht allein aus einer
objektiv negativen Gewinnprognose für den
Betrieb des Klägers geschlossen werden. Ein
solcher Schluss sei nur gerechtfertigt, wenn die
Verlust bringende Tätigkeit typischerweise dazu
bestimmt sei, der Befriedigung persönlicher
Neigungen oder der Erlangung wirtschaftlicher
Vorteile außerhalb der einkommensteuerlich
zu erfassenden Einkilnfte zu dienen.

Bei allen anderen Tätigkeiten, so auch bei der
Tätigkeit als Steuerberater, spreche ein An-
scheinsbeweis für das Bestehen einer Gewinn-
erzielungsabsicht. Dieser sei hier aber dadurch
widerlegt, dass persönliche Gründe des Iüägers
für die Inkaufnahme der Verluste festgestellt
worden seien.

Damit unterscheidet sich der Fall von dem eines
Rechtsanwalts, dessen überwiegend Verlust er-
zielende Tätigkeit der BFH in einem Urteil aus
dem Jahr 1998 (Aktenzeichen: XI R 10/97) an-
erkannt hatte. Dort waren persönliche Gründe
für das Hinnehmen der Verluste nicht erkannt
worden.
(BFH, Urt. v. 31.5.2001 - lV R 8l/99)

Pressemitteilung d. BFH v. 9.8.2001

GI Leitsätze
Rechtsberatu n gsgesetz/Anwe nd u n g sb ereich/
Ausländischer Berater

1. Um einen lückenlosen Schutz der Recht-
suchenden sicherzustellen, ist es auch dann
erforderlich, die Tätigkeit von ausländischen
Rechtsberatern im Inland den Regelungen
des Rechtsberatungsgesetzes zu unterwerfen,
wenn diese im Geltungsbereich des Gesetzes
keine Niederlassung oder Zweigstelle unter-
halten.

2. Für die Anwendung des Rechtsberatungs-
gesetzes besteht jedoch dann keine Veranlas-
sung, wenn sich der (Wohn-)Sitz des die Bera-
tung oder Besorgung in Anspruch nehmenden
Mandanten ebenfalls im Ausland befindet.
(OLC Stuttgart, Urt. v. 13.12.2000 - 3 U 169/00,
OLG-Report 2001, 204)

Steuerneutrale Rückabwicklung einer Schenkung
bei unerwartet hoher Schenkungstguer

1. Schenkungsteuer hat nur Bestand, wenn
die Schenkung nicht aufgrund eines Rückforde-
rr,rngsrechtes rricka-bgewickelt wurde (g 29 Abs. 1

Nr. 1 ErbStG).

2. Das Rückforderungsrecht kann auch wegen
Wegfalls der Geschäftsgrundlage des Schen-
kungsversprechens entstehen. Zur Geschäfts-
grundlage zählen z.B. die Vorstellungen der
Beteiligten über die steuerlichen Folgen des
Vermögensübergangs. Es ist nicht erforderlich,
dass die Rückforderungsvereinbarung Gegen-
stand des Notarvertrages wurde.
(FG Rheinland-Pfalz, Urt. v.23.3.2001 - 4 K
2805/99, FR 2001, 613 m. Anm. Dr. Gröfe)

Anstiftung des Mandanten/Falsche eidesstattliche
Versicheru ng/Sozia lh i lfe

1. Mit vorsätzlich begangenen Straftaten - wie
der Anstiftung zur Abgabe einer falschen eides-
stattlichen Vefsicherung in Tateinheit mit
Anstiftung zum versuchten Betrug - verletzt ein
Rechtsanwalt zugleich Berufspflichten.

2. Eine solche Pflichtverletzung kann wegen des
wirtschaftlichen Aspekts mit einem Verweis und
einer Geldbuße, die in ihrer Koppelung eine
anwaltsgerichtliche Maßnahme eigener Art dar-
stellen, geahndet werden.
(AGH Saarbrücken, Urt. v. 12.3.2001 - ACH 9/00,
OLC-Report 2001, 308)

Konten und das Erstellen einer Einnahme-/Über-
schussrechnung anstatt einer doppelten Buch-
führung lässt keinen Rückschluss auf Fehler in
der Anwendung des Gebührenrahmens zu, auf
den eine Vielzahl von Gegebenheiten Einfluss
hat, etwa auch die Zahl der Buchungen, der
Schwierigkeitsgrad des Kontierens sowie der
Zustand der Aufzeichnungen und Belege des
Auftraggebers.

Es ist nicht Sache der Beklagten, sondern der
einen falschen Rahmensatz monierenden und
deshalb Rückzahlungsansprüche geltend
machenden Kläger, im Einzelnen zu dem von
ihnen für angemessen gehaltenen Rahmensatz
vorzutragen. (...)

Lohnbuchhaltung
- Sozialversicherungsrechtliche Beratung
- Zusatzversorgungskasse des Baugewerbes
- Kalkulationsschaden?
(LC Limburg, Urt. v. 26.6.2000 - I 0 433/99)

Leitsätze (d. Red.)

1 7nr T,ohnbnch-haltung gehört die Fertigung
der Lohnabrechnung, d.h. die Feststellung der
sich'nach den Sozialversicherungsgesetzen
ergebenden Arbeitnehmeranteile zur Kranken-,
Arbeitslosen- und Rentenversieherung, und
deren Benicksichtigung bei der Berechnung des
Nettolohns. Zu den Aufgaben gehört es nicht,
Prüfungen sozialversicherungsrechtlicher Fra-
gen vorzunehmen oder zu beraten. Die ,,Fakten"
werden i.d.R. vom Mandanten vorgegeben.

2. Es ist ungewöhnlich, dass nicht die Stunden.
sätze angesetzt werden, die ,,der Markt hergibt".

Zum Sachverhalt

Der Kläger betrieb gemeinsam mit einem Maler-
meister namens Ba. die Be. + Ba. GbR. Der Kläger
verfügte über keine kaufmännischen I(enntnisse.
Die Beklagte war ab dem 1.1.1995 beauftragt,
die Lohnabrechnungen für die Be. + Ba. GbR
durchzuführen. Zuvor war die Be. + Ba GbR von
dem Steuerberater L. betreut worden. Im Januar
1995 übergab Frau P. Be. der Beklagten sämtliche
Personalunterlagen sowie die Abrechnung des

Jahres 1994, die noch von dem Steuerberater L.
erstellt worden waren, an die Beklagte.
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In der Folgezeit wurden keine Beiträge an die
Zusatzversorgungskasse des Baugewerbes geleis-
tet. Die Zusatzversorgungskasse macht mittler-
weile zur Geschäfts-Nr. . . . des Arbeitsgerichts ..
für die Jahre 1995 und 1996 ausstehende Bei-
träge zur Zusatzversorgungskasse in Höhe von
76.647,43 DM geltend.

Der l(läger vertritt die Auffassung, die Beklagte
hätte ihn darauf hinweisen müssen, dass Bei-
träge zur Zusatzversorgungskasse des Baugewer-
bes hätten gezahlt werden und bei der Lohn-
buchhaltung hätten berücksichtigt werden
müssen. Er behauptet, im Fall eines Hinweises
hätte er seinen Stundenlohn entsprechend
kalkuliert und die höheren Stundensätze, die
am Markt durchsetzbar gewesen seien, an die
Bauherren weitergegeben. (... )

(Anträge . .. )

Die Beklagte behauptet, die Ehefrau P. Be. des
ICägers sei zu diesem Zeitpunkt kaufmännische
Angestellte gewesen und habe die kaufmänni-
schen Dinge geregelt. Sie habe im Auftrag des
Klägers und des Herrn Ba. bzw. der GbR im
\AI^c^-+li^k^-,l:^ W^^r^1,+^,.-l l:^ D^-'--^^L,,..vv!JlrlLrrLrlrll urc l\utltdl\Lc utlu u1t DgiPlcLtturr-

gen mit der Beklagten geführt. Bei der Mandats-
übernahme zu Beginn 1995 habe ein umfang-
rpichpc Cesnräch mif dpn Fhalarrfan Ra cfaff-

gefunden, in dem wiederum Frau Be. das Wort
geführt habe.

Bei der Übernahme des Mandats sei dem Zeugen
S. aufgefallen, dass im Gesellschaftsvertrag als
Gesellschafter der Meister Ba. genannt war, der
aber Meister für Maler- und Lackiererhandwerk
ist. Die Tätigkeit der Firma demgegenüber sei
im Gesellschaftsvertrag mit Wärme-, Kälte- und
Schallisolierung benannt gewesen.

Herr S. habe aus der Betreuung anderer Firmen
gewusst, dass auch ZVK-Beiträge anfallen könn-
ten. Aus diesem Grund habe er bei der Erstel-
lung der Lohnabrechnung nachgefragt, wie es

sich mit den ZVK-Beiträgen verhalte, d.h. wohin
diese abzuführen seien.

Ihm sei auch aufgefallen, dass der Steuerberater
L. bis Ende 1994 keine Abführung von ZVK-
Beiträgen veranlasst habe. Auf Nachfrage habe
Frau Be. erklärt, dass lediglich Trockenbau-
arbeiten ausgeführt würden, bei Herrn L. bereits
keine Beiträge geltend gemacht werden sollten
und solche Beiträge auch nicht anfielen. Die
Beklagte habe so abrechnen sollen, wie es bisher
der Steuerberater L. durchgeführt habe.
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Der Beklagte vertritt die Auffassuqg, dass der
Steuerberater, der mit der Lohnbuchführung
und Lohnabrechnung beauftragt ist, Prüfungen
und Beratungen in sozialversicherungsrechtli-
cher Hinsicht nicht vorzunehmen habe; schließ-
lich habe der Mitarbeiter S. auch auf Bedenken
hingewiesen. (. . .)

Die I(lage ist nicht begründet. Dem Kläger
stehen keine Ansprüche gegenüber der Beklag-
ten wegen der Schlechterfüllung des Auftrags,
die Lohnbuchhaltung für 1995 und 1.996 zu
führen, zu.

Aus den Gründen

Es gehört im Anschluss an die zitierte Entschei-
dung des Landgerichts Limburg a.d. Lahn vom
2.5.1986 zu den Befugnissen und Aufgaben
des Steuerberaters, der für den Mandanten die
Lohnbuchführung und Lohnabrechnung fertigt,
die nach den einschlägigen Sozialversiche-
rungsgesetzdn sich ergebenden Arbeitnehmer-
anteile zur I(ranken-, Arbeitslosen- und Renten-
versicherung festzustellen und bei der Ermitt-
lung des Nettolohns zu berücksichtigen.

Zu seinen Aufgaben gehört es nicht, Prüfungen
sozialversicherungsrechtlicher Art vorzuneh-
men oder insoweit zu beraten.

Dieses Gebiet und auch dasjenige der tariflichen
Zusatzversorgungseinrichtungen sind eigenstän-
dige Gebiete, die nicht von einem Steuerberater
zu berücksichtigen sind, wenn er nicht gerade
mit der Klärung dieser Frage betraut worden ist.
Die Beklagte war mit Buchhaltungstätigkeit be-
auftragt, wobei die Fakten von den Mandanten
vorgegeben waren.

Soweit die Beklagte keine Prüfungs- und Be-

ratungspflicht trifft, ist auch keine Hinweis-
pflicht gegeben.

Das Gericht vermag nicht die Einschätzung
des Klägers zu teilen, dass der Steuerberater,
der mit der Lohnbuchhaltung beauftragt ist,
auf solche Dinge hinweisen muss, die ihm bei
der Durchführung seiner Aufgaben ins Auge
springen müssen, Diese Rechtsauffassung, die
mit der Formulierung ,,ins Auge springen
müssen" auch eine Haftung für fahrlässig über-
sehene Gesichtspunkte statuieren will, setzt
gedanklich die Bejahung einer Prüfungspflicht
voraus, die aus den genannten Gründen zu ver-
neinen ist.

Nach den vorstehenden Ausführungen kommt
es nicht mehr entscheidend darauf an, dass

der Kläger auch die Kalkulation seiner Stunden-
sätze, die Veränderung dieser Stundensätze
durch die Beiträge zur Zusatzversorgungskasse
und die Möglichkeit der Durchsetzung der
erhöhten Preise am Markt derzeit nicht aus-

reichend dargestellt hat.

Die für die Jahre 1995 und 1996 angegebenen
Stundensätze von 50 und von 56 DM erscheinen
,,aus der Luft gegriffen", ohne dass die Kalkula-
tion näher erläutert wäre. Eine genauere Dar-
stellung der internen I(ostenstruktur wäre ins-
besondere aus dem Grund erforderlich gewesen,
da sich der Kläger eines Stundensatzes berühm-
te, der ca. 20 DM unter den Stundensätzen eines
Konkurrenten liege. Es erscheint ungewöhnlich,
dass nicht versucht worden sein soll, die Stun-
densätze anzusetzen, die ,,der Markt hergibt".

Es kommt hinzu, dass der Kläger ausweislich
seiner Bezugnahme auf die Anlage ... die Erstat-
tungen der ULAK bereits in Abzug gebracht hat.
Der Umfang von Erstattungen dürfte jedoch, die
Kalkulation der Stundensätze zu Jahresbeginn
vorausgesetzt, für das nachfolgende Jahr noch
nicht mit der erforderlichen Sicherheit abzu-
sehen sein, so dass insoweit nicht zu erkennen
ist, wie der Kläger diesen Gesichtspunkt bei der
Ermittlung seines Stundensatzes berücksichtigt
hat. Der Kläger hat auch nicht dargestellt, dass

er den behaupteten Stundensatz von 50 bzw.
55 DM tatsächlich bei den Endkunden in Rech-

nung gestellt hat. (...)

GI Leitsätze
Steuerberate r/ Berutsbezeichnu n g/,,N L"

1, Die Bezeichnung ,,Nl-Steuerberater in NL" ist
auch im Falle einer Niederlassung als Belasting-
adviseur in den Niederlanden irreführend. Sie

entspricht zudem nicht den Anforderungen des
g 3 Nr. 4 StBerG neuer Fassung.

2. Die nicht auf entsprechender beruflicher
Qualifikation beruhende Bezeichnung,,Buch-
führungshilfe" ist unzulässig, wenn nicht
zugleich darauf hingewiesen wird, dass Gegen-

stand der Dienstleistung nur das Buchen laufen-
der Geschäftsvorfälle einschließlich Kontieren
ist.
(OLG Frankfurt, IJrt. v. 5.10.2000 - 6 U 97/98,
OLG-Report 2000, 337)

Zahnarzt insoweit über besondere Erfahrungen
verfügt und nachhaltig tätig ist. Missverständ-
nisse tauchen insbesondere dann nicht auf,
wenn ein Arzt mit der Gebietsbezeichnung
Mund-, Kiefer- und Gesichtschirurgie den Tätig-
keitsschwerpunkt mit dem Ztsatz BDIZ der
Gebietsbezeichnung anfügt. Auch wenn die
Spezialisierung bei Zahnärzten nur selten vor-
kommen mag, gebietet es Art. 12 Abs. 1 GG, dass

die Gerichte nicht durch Informationsverbote
den Patienteninteressen zuwider auf eine Nivel-
lierung in der Außendarstellung hinwirken.

Bei Auslegung und Anwendung der Normen
ist allerdings dem berechtigten Interesse der
Kammern an Qualitätssicherung Rechnung zu
tragen. Dies setzt voraus, dass die Selbstdar-
stellung auf dem Praxisschild überprüfbar
bleibt. Die Regelungen in der Berufsordnung
über die zulässigen Angaben auf dem Praxis-
schild beruhen auf der Gemeinwohlbindung der
Zahnärzte und der hiermit korrespondierenden
Funktion der Kammern, einen Teil staatlicher
Überwachung in Eigenverantwortung wahr-
zunehmen. Ein vollständiges Verbot der Angabe
von Tätigkeitsschwerpunkten ist zu Kontroll-
zwecken indes nicht erforderlich.

Ob nach Abwägung aller Belange nur eine be-
schränkte Zahl vorgegebener Leistungsangebote
oder -schwerpunkte benannt werden darf, war
vorliegend nicht zu entscheiden, weil sich
jedenfalls die Implantologie als Schwerpunkt
tatsächlich herausgebildet hat und Mehrfach-
nennungen nicht im Streit sind. An der nach-
haltigen Tätigkeit der Bf auf dem von ihnen be-
nannten Spezialgebiet bestanden keine Zweifel.
(BVerfG, Beschl. v. 23.7.2001 - I BvR 873/00 u.

1 BvR 87a/00)

Pressemitteilung d. BVerfG v. 37.7.2007

BFH: Tafelgeschäfte, Maßnahmen'der Steuer-

fahndung und Bankengeheimnis

In einem neuerlichen Verfahren des vorläufigen
Rechtsschutzes hatte der Bundesfinanzhof (BFH)

Gelegenheit, seine Rechtsprechung zum Vor-
gehen der Steuerfahndung (Steufa) beim Auf-
spüren von Tafelgeschäften weiter zu präzisie-
ren. Dabei ging es um die Frage, welche Prü-
fungs- und Kontrollrechte die Steufa hat, wenn
sie bei Steuerfahndungsmaßnahmen im Banken-
bereich Tafelgeschäfte von Bankkunden fest-
stellt, und insbesondere darum, ob die bei einer
Bankdurchsuchung hierüber gewonnenen Unter-
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lagen und Erkenntnisse in der Form von Kon-
trollmitteilungen an die Veranlagungsfinanz-
ämter weitergegeben werden dürfen (Beschl.
v. 15.6.2001 - VII B 11/00).

Im Streitfall wollte eine Sparkasse mit dem
Antrag auf Erlass einer einstweiligen Anordnung
verhindern, dass das bei der Durchsuchung
ihrer Geschäftsräume beschlagnahmte I(on-
trollmaterial ilber Tafelgeschäfte von der
Steufa ftir Zwecke des Besteuerungsverfahrens
im Wege von Kontrollmitteilungen ausgewer-
tet würde. Das FG lehnte diesen Antrag ab; die
Beschwerde des Kreditinstituts hatte keinen
Erfolg.

Der BFH bestätigte zunächst seine Rechtspre-
chung, dass die Inhaberschaft von Tafelpapie-
ren als solche einen strafrechtlichen Anfangs-
verdacht nicht begründen könne, da diese
Wertpapiere vom Gesetz zugelassen seien und
legal erworben werden könnten. Wickele ein
Kunde bei seinern Ikeditinstitut indessen, wie
im Streitfall, Tafetpapiergeschäfte außerhalb
seiner dort geführten l(onten und Depots
durch Bareinzahlungen und Barabhebungen
anonym ab, müsse er sich nicht nur fragen
lassen, warum er dies tue, sondern müsse auch
den (von ihm widerlegbaren) Anfangsverdacht
ertragen, er habe mit dieser Art der Geschäfts-
abwicklung möglicherweise die Weiche für eine
nachfolgende Steuerverkürzung oder Steuer-
hinterziehung stellen wollen.

Der im Streitfall somit bestehende Anfangsver-
dacht mache den Weg für weitere Nachforschun-
gen der Steufa frei. Der einer Steuerstraftat ver-
dächtige Bankkunde (nach dessen Tod auch sein
Erbe) müsse selbst noch nach Eintritt eines Straf-
verfolgungshindernis ses (2.B. Strafverfolgungs-
verjährung) mit einem Vorgehen der Steufa
zwecks Ermittlung der Besteuerungsgrundlagen
rechnen, solange hinsichtlich des in Frage

stehenden Steuerentstehungstatbestands noch
keine Festsetzungsverjährung eingetreten sei.

Der Anfangsverdacht beseitige auch die Schutz-
wirkung des so genannten Bankengeheimnisses
(S 30a Abs. 3 der Abgabenordnung). Dieses stehe
im Streitfall der Auswertung des im Rahmen
einer richterlichen Beschlagnahmeanordnung
gewonnenen Materials durch Kontrollmittei-
lungen an die zuständigen Veranlagungsfinanz-
ämter nicht im Wege.
(BFH, Beschl. v. 15.6.2001 - Vll B II/00)

Pressemitteilung d. BFH v. 2.8.2007
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Editorial
Sehr geehrte Leserin, sehr geehrter Leser,

der BGH wiederholt, dass es für die Zulössigkeit der

Feststel I u ng sy'Reg resskla g en g e g e n S t e u e r b e r a t e r
oder Rechtsanwälte nicht auf die bloße Möglichkeit,
sondern auf die Wahrscheinlichkeit eines Schaden-
eintritts ankommt. Letzteres ist z.B, ab lngangsetzung
d er Verjö h r u n g sfri st g eg eb en.

Zur Notarhaftung bei Betreuung einer vorweggenom-
menen Erbfolge bestatigt der BCH die Pf licht zur
Belehrung über Beurkundungspflichten wegen S 313
BCB und über die erbrechtliche Tragweite in Bezug
quf die Ausgleichspflicht unter Miterben.

Der Anwalt darf nicht,,in derselben Rechtssache"
beiden Parteien pflichtwidrig Rat erteilen (95 356
StGB,43a Abs.4 BRA),3 Abs. I B0), Hiergegen ver-

stößt er, wenn sich ein ihm unterbreiteter Sachverhalt
ouch nur teilweise mit dem ihm von einem anderen
M a n d a n ten u n terb re i tete n Ko m p I ex ü b e rsc h n e i d et
(0LC Hamburg).

Hat der Mandant aufgrund fehlerhofter Beratung zu
wenig Steuern bezahlt und nutzt er diese Liquiditdt
zur Zeichnung einer Schiffsbeteiligung, muss er die
dadurch erlangten Steuervorteile auf den behaupteten
Zinsschaden anrechnen lassen (OLC Düsseldorf).

Gebühren wegen Ahschlussvorarbeiten kann der
Steuerberater nur in Ansqtz bringen, wenn er die

,!-.t-L -.--L-ItL I^-L -..-) ):^^^ -^-^-^lU^ttöuLlllulllullg ntcnl elSLeltL ttuL uttu ute>e tttuttgctttut L

oder unvollstöndig ist. ln diesem Urteil weist dqs
OLG Düsseldorf darauf hin, dass bei einer Kapital-
gesellschaft, die eine Gaststätte und einen Crund-
stückshandel betreibt, zwei Bilanzen und eine konso-
lidierte Bilanz zwar sinnvoll, aber nicht notwendig
sind.

Zu dem ,,AIltagsthemq" der Zuschützung wiederholt
das LG Potsdom in einer neuen Entscheidung, dass

sie keinen Schaden des Mondanten darstellt. Will der
Mondant diese Behauptung aufstellen, muss er eine

ordnungsgemöße Cewinnermittlung vorlegen und der
Zuschatzung gegenüberstellen. Hat er sich in der

Betriebsprüfung mit dem Prüfer üher die Zuschötzung
geeinigt, spricht auch das für die Richtigkeit der
Zuschatzung.

Doss die Belehrung oder Beratung sozialversicherungs'
rechtlicher Fragen nicht zur ordnungsgemrißen Erfül-
lung der Lohnbuchhaltung gehört, bestötigt das LA

Limburg. Es weist klarstellend darauf hin, dass tarif-
Iiche Zusatzeinrichtungen auch zu dem Bereich ge'
hören, über den nicht belehrt wird. Der Mandant ist
der Unternehmer und kennt den Tarifvertrag. Der

Steuerberater würde sich andernfolls auf das Gebiet
der Rechtsberatu ng begeben,

lel

Mit freundlichen Grü ßen

lhr Dr. Jürgen Gröfe

GI Aktuell
BVerfG: Zum Praxisschild des Zahnarztes/
Täti gkeitsschwerpu nkt

Die 2. I(ammer des Ersten Senats des BVerfG hat
in zwei Fällen Urteile aufgehoben, mit denen
Zahnärzten verboten worden war, ihren Tätig-
keitsschwerpunkt,,Implantologie" auf dem
Praxisschild zu verlautbaren.

1. Die Beschwerdeführer (Bf) sind Zahnärzte,
denen vom Bundesverband der niedergelassenen
implantologisch tätigen Zahnärzte in Deutsch-
land e.V. (BDIZ) ein Zertifikat über den Nach-

weis besonderer Kenntnisse und Fähigkeiten im
Bereich der oralen Implantologie erteilt wurde.
Sie sind seit vielen Jahren auf diesem Gebiet
tätig und erwirtschaften ein Viertel oder sogar
etwa die Hälfte des Honoraraufl<ommens mit
implantologischen Leistungen. Auf Briefbögen
und dem Praxisschild führten sie den Zasatz
,,Tätigkeitsschwerpunkt Implantologie".

Das Landesberufsgericht für Zahnärzte in Baden-

Württemberg hat wegen berufsunwürdigen Ver-

haltens und eines Verstoßes gegen das berufs-
rechtliche Werbeverbot Geldbußen gegen die Bf
.,^-L**^+vsrrrd116(.

2. Die Verfassungsbeschwerden (Vb) gegen diese
Vcrrrrtcilrrnrren sind crfnlsreich. weil die Ilrteile

-^^- _ö- -_ -_-t

auf einer grundsätzlich unrichtigen Anschauung
von der Bedeutung der Berufsfreiheit (Art, 12

Abs. 1 GG) beruhen. Das Rechtsgut der Gesund-
heit der Bevölkerung und das hierdurch ver-
anlasste Werbeverbot, das eine gesundheits-
politisch unerwünschte I(ommerzialisierung
des Arztberufes vermeiden soll, rechtfertigen
es nicht, alle Angaben und Zusätze aufdem
Praxisschild außer den in der Berufsordnung
ausdrticklich zugelassenen ohne Rilcksicht
auf ihren Sinn und Zweck oder ihren Informa-
tionswert generell zu verbieten. Auch Arzten
ist nicht jede werbende Maßnahme untersagt;
verboten ist nur die berufswidrige Werbung.

Es besteht ein Interesse am Leistungsangebot
eines Zahnarztes, sofern er sich spezialisiert
hat. Die Berufsordnung erkennt dies an, indem
Informationen gegenüber Kollegen ebenso
erlaubt sind wie die Angabe von Interessens-
schwerpunkten gegenüber der Kammer. Zwar
kommt dem Praxisschild eine größere Breiten-
wirkung zu, die Gefahr der Irrefrihrung und
der Verwechslung eines Tätigkeitsschwerpunkts
mit einer Gebietsbezeichnung wächst hierdurch
aber nicht. Die Patienten werden diese Angabe
nach ihrem Wortlaut dahin verstehen, dass der
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Erstmalig bieten wir Ihnen als

Steuerberater, Wi rtschaftsprüfer
oder Rechtsanwalt die Celegenheit
zum Direktabschluss einer Berufs-

unfähigkeitsabsicheru ng mit verein-

fachter Cesundheitsprüfung an.

Seit dem Ll.200'l, mit dem Wegfall
der Berufsunfähigkeitsrente für
unter 40-Jährige in der Cesetzlichen
Rentenversicheru ng, ist das Thema

der Berufsunfähigkeit aktuel ler

denn je. Sie als Steuerberater oder
Rechtsanwalt sind in der Regel zwar
Mitglied eines leistungsstarken be-

rufsstä nd ischen Versorgu n gswerkes,

aber reicht diese Crundversorgung
wirklich aus?

Nutzen Sie die Celegenheit zur
Ergänzung Ihrer bestehenden Berufs

unfähigkeitsabsicherung und

schicken Sie uns den beiliegenden
Vorschlag am besten gleich zurück.
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